Obergericht des Kantons Zurich

|. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB200072-O/U/cwo

Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. Ch. Prinz, Prasident, Oberrichterin lic. iur.
M. Knisel und Ersatzoberrichter Dr. iur. E. Pahud sowie die

Gerichtsschreiberin lic. iur. S. Bussmann

Urteil vom 8. Marz 2021

in Sachen

1. A :
2. B. :
Beschuldigte und Berufungsklager (2. Rickzug)

1 amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X1. ,
2 amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X2. ,

gegen

Staatsanwaltschaft Il des Kantons Ziirich,
vertreten durch Leitenden Staatsanwalt lic. iur. U. Hubmann,

Anklagerin und Berufungsbeklagte sowie Anschlussberufungsklagerin

sowie
2. C. :
Privatklager und Anschlussberufungsklager

2 unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y. ,

betreffend mehrfache Forderung der Prostitution etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 9. Abteilung,
vom 21. November 2019 (DG190142)



Anklage:
(Urk. 62)

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zurich vom 7. Mai 2019

ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 228 S. 190 ff.)

"Das Gericht erkennt:

1. Der Beschuldigte A.__ ist schuldig
- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB;
- der mehrfachen sexuellen Nétigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB;
- der mehrfachen Férderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB;

- der gewerbsmassigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1
StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB;

- der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit
Art. 22 StGB;

- der mehrfachen versuchten Nétigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit
Art. 22 StGB,;

- des mehrfachen Fuhrens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder
Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in
Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG.

2. Die Beschuldigte B. ist schuldig der Gehilfenschaft zur fortgesetzten Erpressung im
Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB, Art. 25 StGB und
Art. 18 Abs. 1 StGB.

3. Der Beschuldigte A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren, wovon bis
und mit heute 727 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind,
sowie einer Geldstrafe von 190 Tagessatzen zu CHF 10 (entsprechend CHF 1'900) als teil-
weise Zusatzstrafe zur mit Strafbefehl des Untersuchungsamts Altstatten vom 26. Februar

2015 ausgefallten Geldstrafe von 50 Tagesséatzen zu CHF 50.

4, Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe betreffend den Beschuldigten A. werden vollzo-

gen.



10.

1.

12.

13.

14.

Die Beschuldigte B. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu CHF
10.--(entsprechend CHF 900).

Der Vollzug der Geldstrafe betreffend die Beschuldigte B. wird aufgeschoben und die

Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, der Privatklagerin B. einen Schadener-
satzbetrag in der Hohe von CHF 5'730, zuzlglich 5 % Zins seit dem 5. August 2014, zu be-

zahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklagerin B. mit ihrem Schadenersatzbegehren

gegeniiber dem Beschuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, der Privatklagerin D. einen Schadener-
satzbetrag in der Héhe von CHF 200, zuzuglich 5 % Zins seit dem 2. Oktober 2014, zu be-
zahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklagerin D. mit ihrem Schadenersatzbegehren

gegenuber dem Beschuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, dem Privatklager E. einen Schadener-

satzbetrag in der Hohe von CHF 21'112, zuziglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu

bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatklager E. mit seinem Schadenersatzbegehren
gegeniiber dem Beschuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Privatklager C. wird mit seinem Schadenersatzbegehren gegeniber dem Be-
schuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, der Privatklagerin B. eine Genugtuung in
der H6he von CHF 30'000, zuzuglich 5 % Zins seit dem 24. August 2014, zu bezahlen. Im
Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren der Privatklagerin B. gegenuber dem
Beschuldigten A. abgewiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, der Privatklagerin D. eine Genugtuung in
der H6he von CHF 10'000, zuziglich 5 % Zins seit dem 2. Oktober 2014, zu bezahlen. Im
Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren der Privatklagerin D. gegenlber dem
Beschuldigten A. abgewiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, dem Privatklager E. eine Genugtuung in
der Héhe von CHF 3'000, zuzlglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu bezahlen. Im
Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklagers E. gegenuber dem
Beschuldigten A. abgewiesen.

Der Privatklager C. wird mit seinem Genugtuungsbegehren gegeniber dem Be-

schuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.



15.

16.

17.

18.

19.

Von der Aussprechung eines an den Beschuldigten A. gerichteten Kontaktverbots

gegeniiber dem Privatklager C. wird abgesehen.

Von der Anordnung der Verdéffentlichung des Urteils wird abgesehen.

Das bei der Kantonspolizei Zirich lagernde Mobiltelefon (Samsung Yateley, IMEI: Nr. 1,
inkl. SIM-Karte, Asservaten-Nr. A010'891'040) wird dem Beschuldigten A. nach Ein-
tritt der Rechtskraft dieses Urteils innert einer Frist von 3 Monaten auf erstes Verlangen
herausgegeben. Nach Ablauf dieser Frist wird das genannte Mobiltelefon der Lagerbehdérde
zur Vernichtung Uberlassen.

Die Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf:

CHF 12'000.00; die weiteren Kosten betragen:

CHF 40'000.00 Gebduhr Strafuntersuchung (Beschuldigter A.__~ )

CHF 1'100.00 Gebihr Strafuntersuchung (Beschuldigte B._ )

CHF 8'261.00 Auslagen Untersuchung (Beschuldigter A.__ )

CHF 1'760.90 Zeugenentschadigungen (Beschuldigter A. )

CHF 300.00 Kosten Kantonspolizei (Beschuldigter A.___ )

CHF 9.95 Gutachten / Expertisen (Beschuldigter A. )

CHF 1'800.00 Kosten Beschluss Obergericht (UB180158-0)

CHF 500.00 Kosten Verfligung Zwangsmassnahmengericht (GM170027-L)
CHF 24'516.35 amtliche Verteidigung des Beschuldigten A._ [RAX3.__ ]
CHF 82.150_85X\flalig)e amtliche Verteidigung des Beschuldigten A,
CHF 1-150_Oox\éormalig)e amtliche Verteidigung des Beschuldigten A._ (RA
CHF 13'411.45 amtliche Verteidigung der Beschuldigten B.

CHF 39'808.25 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklagerin B.

CHF 11'186.15 unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklagers C.__

CHF 15'520.50 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklagerin D._

Alifallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.

Dem Beschuldigten A. werden die ihn betreffenden Kosten der Untersuchung (Ge-
bdhr in der Hohe von CHF 40'000 sowie von ihm verursachte Auslagen) auferlegt, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigungen und der unentgeltlichen Rechtsvertretun-

gen.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

Dem Beschuldigten A. werden die Kosten der Verfligung des Zwangsmassnahmenge-
richts des Bezirks Zlirich vom 12. Januar 2018 betreffend Entsiegelung (Geschéafts-Nr.
GM170027-L) sowie des Beschlusses des Obergerichts des Kantons Zdurich, lll. Strafkammer,
vom 29. November 2018 betreffend Verlangerung der Untersuchungshaft (Geschafts-Nr.
UB180158-0) auferlegt.

Der Beschuldigten B. werden die sie betreffenden Kosten der Untersuchung (Geblihr
in der Héhe von CHF 1100 sowie von ihr verursachte Auslagen) auferlegt, ausgenommen

diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretungen.

Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen fir die amtlichen Ver-

teidigungen und die unentgeltlichen Rechtsvertretungen, werden dem Beschuldigten

A. zu 9/10 und der Beschuldigten B. zu 1/10 auferlegt.

Rechtsanwalt lic. iur. X3. wird flr seine Bemiihungen und Auslagen als amtlicher Ver-
teidiger des Beschuldigten A. mit CHF 24'516.35 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse
entschadigt.

Rechtsanwaltin lic. iur. X2. wird fur ihre Bemuhungen und Auslagen als amtliche Ver-
teidigerin der Beschuldigten B. mit CHF 13'411.45 (inkl. MWST) aus der Gerichtskas-

se entschadigt.

Rechtsanwalt lic. iur. Y. wird seine Bemuhungen und Auslagen als unentgeltlicher
Rechtsvertreter des Privatklagers C. mit CHF 11'186.15 (inkl. MWST) aus der Ge-

richtskasse entschadigt.

Rechtsanwaltin lic. iur. X2, wird fir ihre Bemihungen und Auslagen als unentgeltliche
Rechtsvertreterin der Privatklagerin B. mit CHF 39'808.25 (inkl. MWST) aus der Ge-

richtskasse entschadigt.

Rechtsanwaltin lic. iur. Z. wird ihre Bemihungen und Auslagen als unentgeltliche
Rechtsvertreterin der Privatklagerin D. mit CHF 15'620.50 (inkl. MWST) aus der

Gerichtskasse entschadigt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigungen des Beschuldigten A. werden einstweilen
auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135

Abs. 4 StPO gegeniiber dem Beschuldigten A. .

Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschuldigten B. werden einstweilen auf
die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO gegentber der Beschuldigten B. .



30.

31.

32.

Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen des Privatklagers C. , der Privat-
klagerin B. und der Privatklagerin D. werden definitiv auf die Gerichtskasse ge-
nommen.

(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Berufungsantrage
(Prot. 11 S. 10 ff.)

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Prot. 11 S. 14)

Es sei der Beschuldigte bezuglich der Prostitution zum Nachteil von B.
schuldig zu sprechen. In den Ubrigen Anklagepunkten sei er freizusprechen.

Die Kosten seien zur Halfte auf die Staatskasse zu nehmen. Die Schaden-

ersatz und Genugtuungsbegehren der Geschadigten B. seien zu re-
duzieren, die der Geschadigten D. , E. und C. seien abzu-
weisen.

Der Beschuldigte sei mit einer Gefangnisstrafe von maximal 3 Jahren zu
bestrafen. Der Beschuldigte sei sofort aus der Haft zu entlassen. Fur die

Uberhaft sei er angemessen zu entschadigen.

Der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 307 S. 1)

In Aufhebung von Dispositivziffer 3 des Urteils des Bezirksgerichts Zirich,
9. Abteilung, vom 21. November 2019 sei der Beschuldigte mit 6 Jahren und
3 Monaten zu bestrafen, dies unter Anrechnung der durch Untersuchungs-

haft und vorzeitigen Strafantritt bereits verbussten Tage.

Im Ubrigen sei das Urteil des Bezirksgerichts Ziirich, 9. Abteilung, vom

21. November 2019 zu bestatigen.



Der Vertretung des Privatklagers C.
(Urk. 308 S. 2)

Die Berufung des Beschuldigten 1 sei vollumfanglich abzuweisen;
die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft sei gutzuheissen;

der Beschuldigte 1, A. , sei zu verpflichten, dem Privatklager, C. ,
eine Genugtuung von CHF 4'000.— zzgl. Zins zu 5 % seit dem 5.10.2014 zu

bezahlen (Ziffer 10 und 14 des vorinstanzlichen Urteils);

es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beschuldigte 1, A. , dem
Grundsatze nach gegenuber dem Privatklager fur den Schaden aus dem

eingeklagten Sachverhalt vollumfanglich haftbar sei;
Samtliche Kosten dieses Verfahrens seien dem Beschuldigten aufzuerlegen.

Der Vertretung der Privatklagerin B.
(Urk. 310 S. 1)

Es seien die Schuldspriiche gemass Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts
Zurich vom 20. November 2019 zu bestatigen und es sei der Beschuldigte

antragsgemass zu bestrafen.

Es sei Dispositivziffer 11 des angefochtenen Entscheides vom 20. Novem-
ber 2019 betreffend die Zahlung der Genugtuungssumme fur die Privatkla-

gerin B. zu bestatigen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. der gesetzlichen Mwst.)
zu Lasten des Beschuldigten, wobei die Kosten der anwaltlichen Vertretung

einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen sind.

Der Vertretung der Privatklagerin D.
(Urk. 297, schriftlich)




Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils



Erwaqungen:

l. Verfahrensgang

1. Zum Verfahrensgang vor erster Instanz kann auf das angefochtene Urteil
verwiesen werden (Urk. 228 S. 8 ff.).

21. A (Beschuldigter 1 und Berufungsklager; nachfolgend
"Beschuldigter 1") wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 9. Abteilung, vom
21. November 2019 schuldig gesprochen der Vergewaltigung im Sinne von Art.
190 Abs. 1 StGB, der mehrfachen sexuellen Notigung im Sinne von Art. 189 Abs.
1 StGB, der mehrfachen Férderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. ¢
und d StGB, der gewerbsmassigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von
Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB, der versuchten Er-
pressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB, der
mehrfachen versuchten Nétigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit
Art. 22 StGB, des mehrfachen Flhrens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung
sowie des Entzugs oder der Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne
von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG. Der Beschul-
digte 1 wurde bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren, wovon bis und mit
Urteilsdatum 727 Tage als durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafvollzug er-
standen angerechnet wurden, sowie mit einer Geldstrafe von 190 Tagessatzen zu
Fr. 10.— als teilweise Zusatzstrafe zur mit Strafbefehl des Untersuchungsamts Alt-
statten vom 26. Februar 2015 ausgefallten Geldstrafe von 50 Tagessatzen zu Fr.
50.—. Beide Sanktionen (die Freiheitsstrafe schon von Gesetzes wegen) wurden

unbedingt ausgesprochen.

22. B.__ (Beschuldigte 2, Berufungsklagerin, Privatklagerin 3; nachfol-
gend "Beschuldigte 2/Privatklagerin 3") wurde ihrerseits schuldig gesprochen der
Gehilfenschaft zur fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in
Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB, Art. 25 StGB und Art. 18 Abs. 1 StGB. Sie
wurde bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu Fr. 10.—. Der Vollzug

der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
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Schliesslich urteilte die Vorinstanz Uber einen beschlagnahmten Gegenstand und

die Kosten- und Entschadigungsfolgen.

3. Gegen das am 22. November 2019 muindlich erdffnete Urteil vom
21. November 2019 (Urk. 228) meldete der vormalige amtliche Verteidiger des
Beschuldigten 1 am 26. November (Urk. 213) und die amtliche Verteidige-
rinfunentgeltliche Rechtsvertreterin der Beschuldigten 2/Privatklagerin 3 am
2. Dezember 2019 (Urk. 216) Berufung an.

4. Das begrindete Urteil der Vorinstanz wurde am 28. Januar 2020 versandt
und von den amtlichen Verteidigungen, der Staatsanwaltschaft |l des Kantons
Zurich (nachfolgend "Staatsanwaltschaft") und vom Vertreter des Privatklagers 2
am 29. Januar 2020 (Urk. 227/1-4) und von der Vertreterin der Privatklagerin 4
am 31. Januar 2020 (Urk. 227/5) in Empfang genommen.

5. Mit Eingabe vom 17. Februar 2020 reichte der vormalige amtliche Vertei-
diger des Beschuldigten 1 fristgerecht seine Berufungserklarung ein (Urk. 229).
Mit Eingabe vom 18. Februar 2020 teilte die amtliche Verteidigerin/Vertreterin der
Beschuldigten 2/Privatklagerin 3 mit, dass auf eine Berufungserklarung verzichtet
werde (Urk. 231).

6. Mit Prasidialverfigung vom 6. Marz 2020 wurde der Privatklagerschaft
und der Staatsanwaltschaft Frist zur Erhebung einer Anschlussberufung bzw. zum
Antrag auf Nichteintreten auf die Berufung angesetzt. Dem Beschuldigten 1 wurde
dieselbe Frist angesetzt, um das Datenerfassungsblatt und mehrere spezifisch
bezeichnete Urkunden zu seinen finanziellen Verhaltnissen einzureichen. Gleich-
zeitig wurde den Privatklagerinnen Frist fur Erklarungen im Sinne von Art. 335
Abs. 24 StPO, Art. 153 Abs. 1 StPO und Art. 68 Abs. 4 StPO betr. Besetzung des
urteilenden Gerichts mit einer Person gleichen Geschlechts etc. angesetzt
(Urk. 237). Die Staatsanwaltschaft erklarte mit Eingabe vom 20. Marz 2020
Anschlussberufung mit Bezug auf den Beschuldigten 1 (Urk. 240 und 241). Die
Vertreterin der Privatklagerin 4 teilte ihren Verzicht auf Anschlussberufung mit und
stellte Antrage fur den Fall einer erneuten Befragung ihrer Klientin (Urk. 242). Der
Vertreter des Privatklagers 2 erklarte mit Schreiben vom 27. Marz 2020 An-
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schlussberufung mit Bezug auf den Beschuldigten 1 (Urk. 244). Die amtliche Ver-
teidigerin/ Vertreterin der Beschuldigten 2/Privatklagerin 3 teilte am 30. Marz 2020
mit, dass diese auf Anschlussberufung verzichte und — gegebenenfalls — lediglich

eine Person gleichen Geschlechts fir die Ubersetzung wiinsche (Urk. 246).

7. Am 30. Marz 2020 stellte der vormalige amtliche Verteidiger des Beschul-
digten 1 ein Fristerstreckungsgesuch betreffend Einreichung von Datenerfas-
sungsblatt und Beilagen (Urk. 248). Mit Schreiben vom 3. April 2020 ersuchte der
Beschuldigte 1 persdnlich unter Beilage von diversen Unterlagen um Wechsel der
amtlichen Verteidigung (Urk. 250-252/1-3). Nach Eingang der am 7. April 2020
eingeholten (Urk. 253) Stellungnahme des vormaligen amtlichen Verteidigers des
Beschuldigten 1, Rechtsanwalt lic. iur. X3._ | der die erhobenen Vorwurfe als
unzutreffend erachtet, aber gegen einen Wechsel der amtlichen Verteidigung
nichts einzuwenden hatte (Urk. 255), verfugte der Prasident am 15. April 2020 die
Entlassung des bisherigen Verteidigers. Gleichzeitig wurde als neue amtliche Ver-
teidigerin des Beschuldigten 1 Rechtsanwaltin lic. iur. X1._ bestellt (Urk.
258). Mit Prasidialverfugung vom 29. April 2020 wurde einerseits dem Beschuldig-
ten sowie den Privatklagern eine Kopie der Anschlussberufungserklarung der
Staatsanwaltschaft (Urk. 241) und andererseits dem Beschuldigten, der Staats-
anwaltschaft sowie den Privatklagern 1 und 3-4 eine Kopie der Anschlussberu-

fungserklarung des Privatklagers 2 zugestellt (Urk. 260).

8. Am 8. Juni 2020 reichte Rechtsanwalt lic. iur. X3._  seine Kostennote
fur seine Bemuhungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten 1 ein (Urk.
262). Dieser wurde — unter Vorbehalt eines Rechtsmittelentscheids — entsprochen
(Urk. 264A).

9. Am 22. Dezember 2020 wurde zur Berufungsverhandlung auf den 8. Marz
2021 vorgeladen (Urk. 277). Die Verhandlung konnte ordnungsgemass durchge-
fuhrt werden. Zu dieser erschienen sind der Beschuldigte in Begleitung seiner
amtlichen Verteidigung, der zustandige Staatsanwalt, der unentgeltliche Vertreter
des Privatklagers 2 und die unentgeltliche Vertreterin der Privatklagerin 3 (Prot. Il

S. 10). Vorfragen waren anlasslich der Berufungsverhandlung keine zu entschei-
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den und — abgesehen von der Befragung des Beschuldigten (Urk. 305) — auch

keine Beweise abzunehmen (Prot. Il S. 12, 14).
Il. Prozessuales

1.  Umfang der Berufung

1.1. Die Berufung hat im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung
(Art. 402 StPO). Die nicht von der Berufung erfassten Punkte erwachsen in
Rechtskraft. Das Berufungsgericht Uberpruft somit das erstinstanzliche Urteil nur
in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO).

1.2. Die Beschuldigte 2/Privatklagerin 3 hat auf eine Berufungserklarung
verzichtet (Urk. 231). Damit gilt ihre Berufung als zurlickgezogen (Urk. 231). Hier-

von ist vorab Vormerk zu nehmen.

1.3. Der Beschuldigte ficht das erstinstanzliche Urteil vom 21. November
2019 hinsichtlich dessen Dispositiv-Ziffern 1, 3-4, 7-9, 11-13, 19-20, 22 und 28 an
(Urk. 229 S 3). Von der Staatsanwaltschaft ebenfalls angefochten ist Dispositiv-
Ziffer 3 (Urk. 240 S. 3). Die Anschlussberufung des Privatklagers 2 richtete sich
ursprunglich gegen die Dispositiv-Ziffern 10, 14 und 15 (Urk. 244 S. 2). An der
Berufungsverhandlung erklarte der Vertreter des Privatklagers 2 den Ruckzug der
Anschlussberufung in Bezug auf Dispositivziffer 15 (Prot. Il S. 21). Unangefochten
geblieben sind damit einzig die Dispositiv-Ziffern 2 (Schuldspruch betreffend die
Beschuldigte 2), Ziffern 5-6 (Strafe und Vollzug betreffend die Beschuldigte 2),
Ziffer 15 (Absehen von einem Kontaktverbot), Ziffer 16 (Absehen von einer Ur-
teilsveroffentlichung), Ziffer 17 (Herausgabe), Ziffer 18 (Kostenfestsetzung), Ziffer
21 (Auflage der Untersuchungskosten zulasten der Beschuldigten 2), Ziffern 23-
27 (Festsetzung der Entschadigungen der amtlichen Verteidigungen und
unentgeltlichen Rechtsvertretungen), Ziffer 29 (einstweilige Ubernahme der Ver-
teidigungskosten der Beschuldigten 2 durch die Gerichtskasse) und Ziffer 30 (de-
finitive Ubernahme der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen der Privat-
klager 2-3 auf die Gerichtkasse), was vorab festzustellen ist (Art. 399 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 402 und 437 StPO).
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1.4. Im ubrigen Umfang steht der angefochtene Entscheid im Rahmen des
Berufungsverfahrens unter Vorbehalt des Verschlechterungsverbotes gesamthaft
zur Disposition (Art. 391 Abs. 2 StPO).

1.5. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende
Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen und je-
des einzelne Vorbringen ausdrucklich widerlegen muss (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1;
BGE 139 1V 179 E. 2.2; BGE 138 IV 81 E. 2.2, je mit Hinweisen). Die Berufungs-
instanz kann sich somit auf die flr ihren Entscheid wesentlichen Punkte be-

schranken.

1.6. Soweit fur die tatsachliche und die rechtliche Wirdigung des angeklag-
ten Sachverhaltes auf die Erwagungen der Vorinstanz verwiesen wird, so erfolgt
dies in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO, auch ohne dass dies jeweils explizit

Erwahnung findet.

2. Parteien und deren Bezeichnung im Berufungsverfahren

2.1. Die Untersuchung wurde urspringlich gegen A.  gefuhrt, in der
B.  (Privatklagerin 3) neben E.___ (Privatklager 1), C.___ (Privatklager
2)und D.___ (Privatklagerin 4) als Geschadigte auftrat. Das Vorverfahren wur-
de spater auf B.__ als Beschuldigte mit Handlungen zum Nachteil des Privat-
klagers 1 ausgedehnt. Gegen A._ und B.__ wurde schliesslich Anklage
erhoben, wobei B._ in der Doppelrolle als Beschuldigte und Privatklagerin im
Verfahren stand (Urk. 62).

2.2. Da die Beschuldigte/Privatklagerin 3 ihre Berufung zuriickgezogen hat
(Urk. 213), steht auf der Beschuldigtenseite als Berufungsklager und Anschluss-
berufungsbeklagter nur noch A. im Berufungsverfahren. Der Einfachheit

halber wird er nachfolgend als "Beschuldigter" bezeichnet. Von den weiteren

Parteien wurde er in den Einvernahmen teilweise als "A'. " oder "A". "
bezeichnet. C. , Privatklager 2 und Anschlussberufungsklager, wird fortan
unter "Privatklager C. " gefuhrt. Die Privatklager B. , E. und

D. , die das Urteil der Vorinstanz akzeptiert haben und sich nicht mehr aktiv
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am Berufungsverfahren beteiligen, werden nachfolgend als "Privatklagerin

B. ", "Privatklager E. " und "Privatklagerin D. " bezeichnet. Die
Privatklagerin D. wird von den anderen Verfahrensbeteiligten teilweise als
"D". " bezeichnet.

Der Vollstandigkeit halber sei an dieser Stelle erwahnt, dass es sich bei den
weiteren Begulnstigten der Geldliberweisungen durch Western Union, namlich
l. und A. , um die Partnerin und den Sohn des Beschuldigten handelt.

Er hat noch eine Tochter genannt "J.
2.3. Die Polizei-Aktion lief unter dem Namen "K. " (Urk. 1).

3. Schweizerische Gerichtsbarkeit und Zustandigkeit

3.1. Der Beschuldigte ist ungarischer Staatsangehoériger mit Wohnsitz in
Ungarn. Die Staatsanwaltschaft liefert in der Anklageschrift eine Vorgeschichte,
auf die im Rahmen des Anklageprinzips noch einzugehen ist, und beschreibt
dann die eigentlichen Tathandlungen, die im Wesentlichen in der Stadt und im
Kanton Zurich stattgefunden haben sollen (Urk. 62 S. 5 ff.). Gemass Anklage soll
der Beschuldigte im Jahre 2014 zum Nachteil der Privatklagerinnen B.__ und
D._  mehrfache Forderung der Prostitution betrieben und zu deren Nachteil
mehrere Sexualdelikte begangen haben. Ferner werden ihm eine gewerbsmassi-
ge fortgesetzte Erpressung zum Nachteil des Privatklagers E._ sowie weitere
versuchte Noétigungen und eine versuchte Erpressung gegenuber dem Privatkla-
ger C.__ zur Last gelegt. Schliesslich soll er im Jahre 2017 in der Schweiz
mehrere Strassenverkehrsdelikte begangen haben (vgl. Urk. 62 S. 3 ff.).

3.2. Gemass Art. 3 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch
unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Was zu
inlandischer Tatverubung gehort, bestimmt Art. 8 StGB. Demgemass gilt ein
Verbrechen oder Vergehen als da begangen, wo der Tater es ausfuhrt oder
pflichtwidrig untatig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist (Art. 8 Abs. 1
StGB). Der Versuch gilt als da begangen, wo der Tater ihn ausfihrt, und da, wo

nach seiner Vorstellung der Erfolg hatte eintreten sollen (Art. 8 Abs. 2 StGB).
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Handlung ist dasjenige menschliche Verhalten, welches dem objektiven Tatbe-
stand entspricht. Es kann in mehreren Teilakten bestehen, die alle einen Hand-
lungsort ergeben — nicht nur bei Erfolgsdelikten, wo die Handlung gesetzlich allein
durch das Resultat determiniert wird, sondern auch bei schlichten Tatigkeitsdelik-
ten (BSK StGB |- Popp/Keshelava, 4. Auflage 2019, Art. 8 N 4 mit Verweis u.a.
auf BGE 1111V 1).

3.3. Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Kontroll- und sonstigen Beein-
flussungshandlungen im Rahmen der Forderung der Prostitution sollen teilweise
in der Schweiz und teilweise im Ausland ausgeubt worden sein, und zwar Uber ei-
ne langere Dauer und je zum Nachteil der gleichen Personen, namlich der Privat-
klagerinnen B.  und D.__ . Der vorgeworfene Tatanteil im Ausland er-
weist sich dabei als marginal; massgeblicher Tat- und Erfolgsort lagen in der
Schweiz. Es ist daher mit dem Territorialitatsprinzip vereinbar, die Einzelakte ei-
ner Gesamtwurdigung nach schweizerischem Recht zu unterziehen, zumal keine
Anhaltspunkte fur eine jemals beantragte Auslieferung des Beschuldigten, eine
Verfahrensibernahme nach Art. 85 ff. IRSG oder eine entsprechende Verurtei-
lung im Ausland vorliegen. Im Ubrigen erfolgte durch die Staatsanwaltschaft mit
Bezug auf konkret umschriebene sexuelle Notigungen im Ausland im Marz und
November 2014 mangels ortlicher Zustandigkeit eine Einstellung ohne Weiterun-
gen (Urk. 60).

3.4. Der Vollstandigkeit halber sei an dieser Stelle erwahnt, dass der Privat-
klager C.__ am 12. April 2017 gegen den Beschuldigten eine neue Strafan-
zeige wegen Drohung eingereicht hat (Urk. D6/1 S. 3 und Anhang). Der Vorwurf
bildet Inhalt von Dossier 6. Diesbezlglich kam es — soweit ersichtlich — weder zu
einer Einstellung noch zu einer Anklage im vorliegenden Rahmen. Daher besteht
auch keine entsprechende Zustandigkeit fur das Berufungsgericht.

4. Anwendbares Recht

4.1.1. Die Anklage wirft dem Beschuldigten u.a. mehrfache Forderung der
Prostitution vor, welche er zwischen Mai 2014 und Dezember 2014 begangen
haben soll. Dafur sei er im Sinne von Art. 195 StGB schuldig zu sprechen (Urk. 62
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S. 24). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Tatbestand der For-
derung der Prostitution per 1. Juli 2014 revidiert wurde (AS 2014 1159, BBl 2012
7571).

4.1.2. Nach dem Grundsatz von Art. 2 Abs. 1 StGB wird nach dem Strafge-
setzbuch beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen
begangen hat. Gemass Abs. 2 derselben Bestimmung gelangt, wenn der Tater
vor Inkrafttreten des Gesetzes ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das
zur Zeit der Beurteilung geltende neue Recht zur Anwendung, wenn es fur den
Tater das mildere ist. Erweisen sich die Regelungen des alten und des neuen
Rechts fur den konkreten Tater als gleichwertig, findet nach dieser gesetzlichen

Ordnung somit weiterhin das alte Recht Anwendung.

4.1.3. Der Beschuldigte soll vor und nach dem Inkrafttreten des neuen
Rechts delinquiert haben. Das Zufuhren in die Prostitution steht — in Nachachtung
des Verschlechterungsverbots — nicht mehr zur Diskussion (vgl. hierzu Ziff.
5.4.2.). Den zur Beurteilung verbleibenden Taten im Rahmen der Forderung der
Prostitution kommt vorliegend faktisch Dauerdeliktscharakter zu, stellt doch ins-
besondere das Festhalten in der Prostitution schon begrifflich ein Handlungskon-
tinuum dar. Zudem endeten sie gemass Anklage nach Eintritt der Gesetzesrevisi-
on. Deshalb ist das bei Beendigung der Delinquenz massgebende Recht, namlich
das in der ab 1. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden (vgl. hierzu auch BSK
StGB |-Popp/ Berkemeier, a.a.0., Art. 2 N 11).

4.2.1. Am 1. Januar 2018 trat die jungste Teilrevision des Sanktionenrechts
in Kraft. Art. 2 StGB gilt auch fur Partialrevisionen (BSK StGB I-Popp/Berkemeier,
a.a.0., Art. 2N 4).

4.2.2. Die vorliegend zu beurteilenden strafbaren Handlungen ereigneten
sich alle vor dem erwahnten Datum, weshalb sich die Frage nach dem milderen
Recht stellt.
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4.2.3. Aus noch naher darzulegenden Grunden ist das neue Recht in con-
creto fir den Beschuldigten nicht milder, weshalb die nachfolgende Beurteilung

nach altem (d.h. dem bis 31. Dezember 2017 gultigen) Recht erfolgt.

5. Anklageprinzip

5.1. Nach Art. 9 Abs. 1 StPO kann eine Straftat nur gerichtlich beurteilt
werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines
genau umschriebenen Sachverhalts beim zustandigen Gericht Anklage erhoben
hat. Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand
des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Art. 9 und Art. 325 StPO; Art. 29
Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV; Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b EMRK). Das Ge-
richt ist an den in der Anklage wiedergegebenen Sachverhalt gebunden (Immuta-
bilitatsprinzip), nicht aber an dessen rechtliche Wirdigung durch die Anklagebe-
horde (vgl. Art. 350 StPO). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last
gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so prazise zu umschreiben, dass die Vor-
wurfe in objektiver und subjektiver Hinsicht gentigend konkretisiert sind. Das Ak-
kusationsprinzip bezweckt zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte der be-
schuldigten Person und dient dem Anspruch auf rechtliches Gehor (Informations-
funktion; BGE 141 IV 132 E. 3.4.1; BGE 140 IV 188 E. 1.3; BGE 133 IV 235 E. 6.2
f., BGE 126 | 19 E. 2a; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person muss unter
dem Gesichtspunkt der Informationsfunktion aus der Anklage ersehen kénnen,
wessen sie angeklagt ist. Das bedingt eine zureichende Umschreibung der Tat.
Entscheidend ist, dass der Betroffene genau weiss, welcher konkreter Handlun-
gen er beschuldigt und wie sein Verhalten rechtlich qualifiziert wird, damit er sich
in seiner Verteidigung richtig vorbereiten kann. Er darf nicht Gefahr laufen, erst an
der Gerichtsverhandlung mit neuen Anschuldigungen konfrontiert zu werden
(vgl. BGE 143 IV 63 ff., E. 2.2 mit Hinweisen).

5.2. Anlasslich der Hauptverhandlung vor Vorinstanz anderte die Staats-
anwaltschaft im Rahmen der Vorfragen den Sachverhalt in einem Punkt ab. Sie
korrigierte in Ziff. 4.1 lit. d der Anklage den Beginn der Forderung der Prostitution
zum Nachteil der Privatklagerin D._ von "Anfang September 2014" auf
"8. August 2014" (Prot. | S. 15). Art. 329 Abs. 2 StPO und Art. 333 StPO sehen fir
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das Hauptverfahren Ausnahmen vom Grundsatz des Immutabilitatsprinzips vor.
So ist es zulassig, ja notwendig, mangelhafte, fehlerhafte oder unvollstandige An-
klagen zu berichtigen oder gar um neue Delikte zu erweitern. In diesem Sinne ist
die vorliegende Berichtigung zu sehen. Sie erweist sich mit andern Worten als

zulassig.

5.3.1. Die Anklage hat nicht nur die der beschuldigten Person vorgeworfe-
nen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausflh-
rung moglichst kurz, aber genau zu bezeichnen (Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO). Sie
hat gemass Art. 325 Abs. 1 lit. g StPO auch die nach Auffassung der Staatsan-
waltschaft erfillten Straftatbestdnde unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbe-

stimmungen anzugeben.

5.3.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt u.a. einen Schuldspruch im Sinne
von Art. 195 StGB, ohne konkrete Angabe der genau anwendbaren Tatbestands-
varianten (Urk. 62 S. 24). Die amtliche Verteidigung rugte diesbezuglich vor
Vorinstanz berechtigterweise, dass die Staatsanwaltschaft nicht genauer definie-
re, welcher — allesamt bestrittenen — Tatbestandsvariante sich der Beschuldigte
schuldig gemacht haben soll (Urk. 200 S. 3). Unter Einbezug des Ingresses in der
Anklageschrift und des Ubrigen Inhalts der Anklage ergibt sich allerdings, dass die
Tatbestandsvarianten des Zufuhrens in die Prostitution gemass Art. 195 Abs. 2
aStGB=Art. 195 lit. b StGB, der Beeintrachtigung der Handlungsfahigkeit durch
Uberwachung und Kontrolle geméss Art. 195 Abs. 3 a StGB=Art. 195 lit. ¢ StGB
sowie des Festhaltens in der Prostitution im Sinne von Art. 195 Abs. 4
StGB=Art. 195 lit. d StGB im Raum standen bzw. stehen; das Zufuhren steht im
Berufungsverfahren nicht mehr zu Disposition (vgl. unten Ziff. 5.4.2.). In der
Gesamtbetrachtung wurde dem Anklageprinzip im Sinne der Informationsfunktion
und damit dem rechtlichen Gehér des Beschuldigten im Ubrigen aber noch Genii-
ge getan (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_ 638/2019 vom 17. Oktober 2019 E.

1.4.). Die Subsumption ist Sache des Gerichts (iura novit curia).

5.3.3. Im Rahmen des Anklagesachverhalts zum Nachteil des Privatklagers
C. wird dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe C. mit seinen vor-

her umschriebenen Aussagen im Zusammenhang mit der vorgeworfenen mehrfa-
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chen versuchten Notigung dazu bewegen wollen, mindestens Fr. 2'000.— an ihn
zu bezahlen, wobei er gewusst habe, dass er auf dieses Geld keinen Rechtsan-
spruch habe, und es nie zu einer Zahlung gekommen sei. Untertitelt wird dieser
Vorwurf mit "versuchte Erspressung" (Urk. 62 S. 18). Ein entsprechender Antrag
zum Schuldigsprechen findet sich in der Anklage vom 7. Mai 2019 allerdings nicht
(val. Urk. 62 S. 25 f.). Es ist von einem offensichtlichen Versehen der Staatsan-
waltschaft auszugehen und anzunehmen, es werde auch ein Schuldspruch im

Sinne dieses Vorwurfs beantragt.

5.4.1. An dieser Stelle sei bemerkt, dass die 26-seitige Anklageschrift zwar
eine Vielzahl von Tathandlungen umschreibt, aber als Ganzes wenig Ubersichtlich
ist. Zunachst folgt sie nicht dem Ublichen Aufbau mit dem (abstrakt) schwersten
Delikt bzw. der schwersten Deliktgruppe und einer Gliederung auch innerhalb der
Deliktgruppen nach Schwere der Tat. Die Anklageschrift stellt eher, aber eben

nicht nur, eine chronologische Darstellung von Ereignissen dar.

5.4.2. Als problematisch erweist sich sodann die umfangreiche, knapp 3-
seitige "Vorgeschichte" in Sachen Prostitutionsvorwurf zum Nachteil der Privat-
klagerin B.___ . Mit den Titeln "Vorgeschichte" (Urk. 62 S. 3) und "Tathandlung"
(Urk. 62 S. 5) bringt die Staatsanwaltschaft selber zum Ausdruck, dass der mass-
gebliche Lebenssachverhalt, der eng auf die Tatbestandsmerkmale auszurichten
ist, erst mit der Tathandlung (ab S. 5 der Anklageschrift) beginnt. Die "Vorge-
schichte" schildert primar die armlichen Verhaltnisse der Privatklagerin B._
vor der Bekanntschaft mit dem Beschuldigten und die hernach ab Anfang Marz
2014 bis Mitte Mai 2014 quer durch Europa zusammen unternommenen Reisen,
welche bereits gepragt gewesen sein sollen von Milieubezug bzw. Prostitution,
dabei erzwungenem Verhalten, Gewalt und Drohkulissen (Urk. 62 S. 3-5), aber
keinen hinreichend konkret umschriebenen Tatvorwurf, wie die Vorinstanz zutref-
fend ausfuhrte (Urk. 228 S. 34). Allgemeine, vorgelagerte Umstande gehoren
aber zur Begriindung der Anklage und damit ins Pladoyer der Staatsanwaltschaft.
Mit der weitschweifigen "Vorgeschichte" widerspricht die Staatsanwaltschaft dem
Grundsatz, wonach die Anklage zu behaupten und weder zu begrinden noch zu

beweisen hat. Relevant und spater im Rahmen Beweiswirdigung zu beurteilen
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sind nur die eigentlichen Tathandlungen, ohne dass die "Vorgeschichte" eigen-

standig zu erstellen ist, wie die Vorinstanz dies getan hat (vgl. Urk. 228 S. 34-37).

Hatte mit der "Vorgeschichte" im Ubrigen eine eigenstandige Strafverfolgung
bezweckt werden sollen, was hier zu verwerfen ist, hatte sich schliesslich aber-
mals die Frage der schweizerischen Gerichtsbarkeit gemass Art. 3 StGB gestellt.
Die Handlungen des Beschuldigten gemass "Vorgeschichte" sollen ausschliess-
lich im Ausland, namlich Ungarn, Italien und Deutschland, erfolgt sein. In Bezug
auf zwei Vorfalle im Ausland erfolgte denn auch — wie erwahnt — eine Einstellung

des Verfahrens ohne Weiterungen (vgl. Urk. 60).

Im Rahmen des Berufungsverfahrens kommt hinzu, dass die "Vorgeschich-
te" (wohl/allenfalls - die Anklage erweist sich auch hier als diffus) auch flr das Zu-
fuhren in die Prostitution von Bedeutung ware, welcher Vorwurf sich gemass Vo-
rinstanz aber nicht erhartet hatte (Urk. 228 S. 64). Diese Schlussfolgerung — ein
Freispruch erging wohl nicht, da die Staatsanwaltschaft wie oben erwahnt keine
konkreten Tatbestandvarianten angerufen hatte — wurde im Ergebnis nicht ange-
fochten. Die Staatsanwaltschaft beschrankt sich in der Anschlussberufung auf die
Anfechtung der Sanktion (Urk. 240/241 S. 3). Deshalb ist auch unter dem Aspekt
der reformatio in peius auf die vorgelagerten, fur das Zufuhren in die Prostitution

allenfalls relevanten Umstande gemass "Vorgeschichte" nicht weiter einzugehen.

5.4.3. Abschliessend ist zu bemerken, dass die bisweilen weitschweifige
Formulierung des Anklagesachverhalts zwar teilweise Auflistungen enthalt, so
z.B. mit Uberwachungs- bzw. Kontrollhandlungen des Beschuldigten zum Nachteil
der Privatklagerinnen B._~ und D.__ (vgl. Urk. 62 S. 6-9 und S. 19 ff),
diese aber weder nummeriert noch zeitlich oder thematisch gegliedert sind. Die
Vorinstanz operierte zur besseren Ubersicht mit der Bezeichnung und Nummerie-
rung von "Bullets" (Urk. 228 S. 40 ff.). Dies ist im Sinne einer besseren Ubersicht

zu Ubernehmen.
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6. Verteidigung

Die (notwendige) Verteidigung des Beschuldigten war im ganzen Verfahren
sichergestellt: Nachdem der Beschuldigte im Vorverfahren und im erstinstanzli-
chen Verfahren durch Rechtsanwalt lic. iur. X4._ (Urk. 52/3), dann kurz durch
Rechtsanwalt lic. iur. X5._ (Urk. 121) und schliesslich durch Rechtsanwalt lic.
iur. X3.__ verteidigt war (Urk. 136), erfolgte im Berufungsverfahren ein neuer-
licher Wechsel in der amtlichen Verteidigung zur heutigen Verteidigerin, Rechts-
anwaltin lic. iur. X1.__ (Urk. 258). Die Verteidigerwechsel erfolgten im We-
sentlichen aufgrund des jeweils behaupteten gestorten Vertrauensverhaltnisses,
bei dem u.a. die "passive Verteidigung" vom Beschuldigten personlich gerugt
wurde (vgl. das letzte Gesuch um Verteidigerwechsel gemass in Urk. 151-152

sowie Anhang in Urk. 157).

7. Konstituierung und Vertretung der Privatklagerschaft

7.1. Als Privatklagerschaft gilt die geschadigte Person, welche ausdrucklich
erklart, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklagerin zu beteiligen, wobei der
Strafantrag dieser Erklarung gleichgestellt ist (Art. 118 Abs. 1 und Abs. 2 StPO).
Gemass Art. 118 Abs. 3 StPO ist die Erklarung spatestens bis zum Abschluss des
Vorverfahrens abzugeben.

7.2. Die vier Geschadigten konstituierten sich alle innert Frist im Straf- und

Zivilpunkt (Privatklager E. : Urk. 41/6; Privatklager C. : Urk. 41/19; Pri-
vatklagerin B. : Urk. 41/4; Privatklagerin D. : Urk. 50/1). Dass der
Strafantrag der Privatklagerin B. betreffend sexuelle Belastigung und Tat-

lichkeiten im Zeitraum Mai 2014 bis Dezember 2014 erst am 21. April 2015 und
damit nicht innert Frist gemass Art. 31 StGB erfolgte (vgl. Urk. 2), spielt mit Blick
auf die Konstituierung keine Rolle. Gleiches gilt fur die Privatklagerin D.__
(Strafantrag vom 28. Februar 2018 betr. Drohung, Tatlichkeiten, sexuelle Belasti-

gung in der Zeit zwischen ca. August bis Oktober 2014; Urk. 12).
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7.3. Den Privatklagern 2-4 wurde die unentgeltliche Rechtspflege inkl.
Rechtsverbeistandung gewahrt (Privatklager C. : Urk. 51/5, Privatklagerin
B. : Urk. 49/5; Privatklagerin D. : Urk. 50/3).

8. Polizeiliche Vorermittlungen/Eroffnung der Strafuntersuchung/

Mitwirkungs- und Teilnahmerechte/Verwertbarkeit der Aussagen

8.1.1. Die beschuldigte Person hat Anspruch darauf, dass das Verfahren in
den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeflihrt und abgeschlossen wird
(val. Art. 2 Abs. 2 StPO). Die Staatsanwaltschaft leitet das Vorverfahren (Art. 16
Abs. 2 StPO), das aus dem Ermittlungsverfahren der Polizei und der Untersu-
chung der Staatsanwaltschaft besteht (Art. 299 Abs. 1 StPO). Gemass Art. 299
Abs. 2 StPO werden im Vorverfahren, ausgehend vom Verdacht, es sei eine
Straftat begangen worden, Erhebungen getatigt und Beweise gesammelt, um
festzustellen, ob gegen eine beschuldigte Person ein Strafbefehl zu erlassen (lit.
a), Anklage zu erheben (lit. b) oder das Verfahren einzustellen ist (lit. c).

8.1.2. Vorermittlungen dienen der Verhinderung und Erkennung von Straf-
taten und bilden somit eine kriminalpolizeiliche Aufgabe. Es handelt sich um
Massnahmen der Polizei, die auf Verdachtsbegrindung ausgerichtet sind oder die
auf einem bloss vagen, noch unbestimmten Anfangsverdacht, kriminalistischen
Erfahrungswerten oder auf einer blossen Vermutung oder Hypothese griinden,
welche ohne vorgangige Konkretisierung und Verdichtung fur die Einleitung eines
strafprozessualen Vorverfahrens resp. eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens
nicht genugen. Vorermittlungen bezwecken die Feststellung, ob Uberhaupt
strafprozessual abzuklarende Sachverhalte vorliegen, um gegebenenfalls eine
gute Ausgangslage fur das nachfolgende Vorverfahren zu schaffen. Vorermittlun-
gen tatigt die Polizei im kriminalitatsgeneigten Umfeld (organisierte Kriminalitat
z.B. in den Bereichen Menschenhandel, Drogenhandel, Rockerszene, Hooligan-
szene); zum Zweck der Aufklarung, Milieubeobachtung und Strukturermittlung
tragt sie dabei Informationen und Hinweise zusammen und wertet diese aus.
Massgebendes Kriterium fur die Abgrenzung zwischen Vorermittlungen nach Po-
lizeigesetz und Ermittlungen gemass Strafprozessordnung ist der Tatverdacht in

Bezug auf ein begangenes oder im Gang befindliches Delikt (Jaag/Zimmerlin, Die
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Polizei zwischen Gefahrenabwehr und Ermittlung von Straftaten, in: Jositsch/
Schwarzenegger/Wohlers [Hrsg.], Festschrift fur Andreas Donatsch zum
65. Geburtstag, Zurich 2017, S. 406 f.; BSK StPO-Rhyner, 2. Auflage 2014,
Art. 306 N 8).

Mit der Rapporterstattung und anschliessenden Untersuchungseroffnung
endet das selbststandige Ermittlungsverfahren der Polizei und die Staatsanwalt-
schaft Ubernimmt auch die faktische Verfahrensherrschaft. Sie entscheidet im
Rahmen von Art. 312 Abs. 1 StPO, ob und in welchem Umfang die Polizei noch
weiter ermitteln muss und darf und hat ihr zu diesem Zweck konkrete Ermittlungs-
auftrage zu erteilen. Gemass Art. 307 Abs. 1 StPO informiert die Polizei die
Staatsanwaltschaft unverzlglich Uber schwere Straftaten sowie Uber andere
schwer wiegende Ereignisse. Die polizeiliche Orientierung der Staatsanwaltschaft
uber schwere Straftaten und andere schwer wiegende Ereignisse fuhrt gestutzt
auf Art. 309 Abs. 1 lit. ¢ zur Er6ffnung eines Untersuchungsverfahrens (BSK
StPO- Ruegger, a.a.0., Art. 307 N 4).

8.1.3. Nach Art. 309 Abs. 3 StPO erdffnet die Staatsanwaltschaft die Unter-
suchung in einer Verfugung. Die Strafuntersuchung gilt in jedem Fall als eroffnet,
wenn die Staatsanwaltschaft Zwangsmassnahmen anordnet. Da die Vorladung
als Zwangsmassnahme gilt, genugt es in aller Regel fur die Eréffnung, wenn die
Staatsanwaltschaft erste Untersuchungshandlungen selber vornimmt, namentlich
die beschuldigte Person einvernimmt oder eine Editionsverfigung erlasst
(BGE 141 IV 20 E. 1.1.4 S. 24 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
6B_256/2017 vom 13. September 2018 E. 2.1). Der Eréffnungsverfigung kommt
lediglich deklaratorische Wirkung zu (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_84/2020
vom 22. Juni 2020 mit Hinweisen).

8.2.1. Gemass Rapport der Kantonspolizei Zurich vom 18. Februar 2016,
Geschafts-Nr. 62424195 (Urk. 1), wandte sich [nachfolgende Bezeichnungen
Jjeweils geméss hiesigen Parteirollen] der Privatklager E._ im Dezember
2014 an die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (nachfolgend "FIZ"),
weil die Privatklagerin B.__ | eine Ungarin, die bei ihm lebe, dringend Hilfe be-

notige. E. habe sich mit einer Besprechung zwischen ihm, der FIZ und der
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Stadtpolizei Zurich einverstanden erklart. Diese habe am 18. Dezember 2014 in
der FIZ stattgefunden und einen Einsatz der Milieuaufklarung der Stadtpolizei

ausgelost, der am 20. Dezember 2014 erfolgt sei. Dabei habe die Milieuaufkla-

rung den Wohnort des Privatklagers E. in L. aufgesucht. Vor Ort sei-
en neben dem Privatklager E.__ auch die Privatklagerin B.___ und der Pri-
vatklager C.__ angetroffen worden. Die Privatklager C._ und E._
hatten sofort vom Beschuldigten erzahlt. Die Privatklagerin B._ hatte sich zu

diesem Zeitpunkt nicht vorstellen kdnnen, den Anweisungen des Beschuldigten
nicht Folge zu leisten. Am 23. Dezember 2014 sei sie fur den Ausstieg aus der
Prostitution bereit gewesen und sei dem Opferschutzprogramm der FIZ beigetre-
ten (Urk. 1 S. 2).

Der Rapport enthalt die vollstandigen Personalien und die genaue Melde-
adresse des Beschuldigten in Ungarn/Budapest. Er wurde zuhanden der Staats-
anwaltschaft || des Kantons Zurich erstellt (Urk. 1 S 1). Unter "Besondere Bemer-
kungen" halt der Rapport am Schluss fest: "Der vorliegende Rapport wurde am
02.02.2016 der Staatsanwaltschaft |l des Kantons Zurich, Frau lic. iur. P. Landolt,
im Entwurf zugestellt. Am 04.02.2016 beschied mir Frau StAin Landolt, dass der
zugrunde liegende Sachverhalt und die geplanten Weiterungen nicht in die Zu-
standigkeit der StA Il fallen. Eine nochmalige Nachfrage seitens meiner vorge-
setzten Stellen ergab am 17.02.2016 dasselbe Resultat, weshalb der vorliegende
Rapport sowie die beiden dazugehdrenden Anzeigen an die Allgemeine Staats-
anwaltschaft verfugt werden" (Urk. 1 S. 52).

Dem Rapport lagen u.a. Protokolle von acht polizeilichen Einvernahmen der
Privatklagerin B._ (heutige Urk. 30/1-8), zwei des Privatklagers E.
(heutige Urk. 32/1-2) und drei des Privatklagers C.__ (heutige Urk. 31/1-3) bei
(vgl. Urk. 1 S. 52).

8.2.2. Mit Datum vom 18. Februar 2016 erstellte die Kantonspolizei Zurich
einen Rapport betreffend Betrug und Erpressung, mutmasslich begangen durch
den Beschuldigten zum Nachteil des Privatklagers E.__, zuhanden "Staats-
anwaltschaft Il des Kantons Zurich" (Urk. D3/1 S. 1). Auch hier findet sich die Be-

merkung, dass sich die Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich als nicht zustan-
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dig erachte und der Rapport samt Beilagen an die Allgemeine Staatsanwaltschaft
verfugt werde (Urk. D3/1 S. 27).

8.2.3. Schliesslich rapportierte die Kantonspolizei am 18. Februar 2016 an
die "Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich, z.H.???" betreffend Erpressung,
Notigung und Drohung, mit mutmasslicher Taterschaft des Beschuldigten zum
Nachteil des Privatklagers C._ (Urk. D2/1 S. 1). Es findet sich die gleiche
Bemerkung zur (nicht) zustandigen Staatsanwaltschaft wie in den anderen
Rapporten (Urk. D2/1 S. S. 28).

8.3.1. Das Erstgesprach des Privatklagers E._ bei der Polizei vom
18. Dezember 2014 ist im "Amtsbericht Uber polizeiliche Beobachtung" der Stadt-
polizei Zurich, Milieuaufklarung (nachfolgend "MAK") dokumentiert (Urk. 17,
Laufnummer 1). Der 6-seitige Bericht umfasst die Schilderungen des Privatkla-
gers E._ Uber Erlebtes — und heute Anklagegegenstandliches — mit der
Privatklagerin B.___ , dem Privatklager C.__ und dem Beschuldigten. Nebst
dem Namen des Beschuldigten beschreibt der Bericht auch dessen Fahrzeug
inkl. des Kennzeichens sowie dessen ungarische Telefonnummer und Personen-
merkmale, Informationen, die allesamt der Privatklager E.__lieferte (wie das
Taterprofil: "A.___ sehe aus wie ein Zuhalter, gross, dicker Bauch, Stiernacken.
Man erkenne ihn in einer halben Sekunde"; (Urk. 17, Laufnummer 1). Unter Lauf-

nummer 2 findet sich sodann eine Zusammenfassung des zweistundigen Ge-

sprachs der Polizei vom 20. Dezember 2014 in L. mit den Privatklagern
E. und C. sowie der Privatklagerin B. , an dem nur die beiden
Privatklager E. und C. Uber das — anklagegegenstandliche — Erlebte

berichteten (Urk. 17). Ein weiteres Gesprach in gleicher Privatklagerbesetzung ist
mit Datum vom 21. Dezember 2014, 18:30 Uhr bis 22 Uhr, dokumentiert (Urk. 17,

Laufnummer 3).

8.3.2. Die erste formelle polizeiliche Einvernahme der Privatklagerin
B.  als Auskunftsperson fand am 20. Januar 2015 statt (Urk. 30/1). Sieben
weitere folgten zwischen dem 22. Januar 2015 und dem 21. April 2015 (Urk. 30/7-
8). Der Polizeirapport vom 18. Februar 2016 vermerkt hierzu, dass die Privatkla-

gerin B. "einlasslich befragt" worden sei und dass diese "unaufgefordert
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ausserst umfangreich und detailliert ausgesagt" habe (Urk. 1 S. 3). Der Privatkla-
ger E.__ wurde von der Polizei als Auskunftsperson am 2. Februar 2015 (Urk.
32/1) und am 16. Februar 2015 (Urk. 32/2) befragt. Weiter wurden mit dem Pri-
vatklager C.__ am 13. Januar 2015 (Urk. 31/1), am 19. Januar 2015 (Urk.
31/2) und am 27. Januar 2015 (Urk. 31/3) polizeiliche Einvernahmen durchge-
fuhrt. In beiden diesbezlglichen Polizeirapporten vom 18. Februar 2016 wird ver-

merkt, dass diese Personen "befragt" worden seien.

8.3.3. Dass die Polizei die Staatsanwaltschaft in der Zeit zwischen dem
Erstgesprach des Privatklagers E.__ (18. Dezember 2014) bzw. den dreizehn
formellen polizeilichen Einvernahmen (zwischen 20. Januar 2015 und 21. April
2015) und der Rapporterstattung im Februar 2016 Uber die im Raume stehenden
Straftaten im Sinne von Art. 307 Abs. 1 StPO jemals — geschweige denn unver-
zuglich — orientiert hatte, entnimmt man den Akten nicht. Dies erstaunt nicht nur
grundsatzlich, sondern insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich schon frih
eine mdgliche Tatbeteiligung der Privatklagerin B._ und damit eine Doppel-
rolle abzeichnete und das Schaffen klarer Verhaltnisse bezlglich Verfahrensherr-
schaft als naheliegend erscheinen musste (vgl. Urk. 30/4 S. 12 f.; Urk. 30/8 S. 4
ff.).

8.3.4. Die erste zeitliche Anknupfung ist die Verwerfung der Zustandigkeit
der Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich nach Zustellung des Entwurfs der
Rapporte am 2. Februar 2016 (vgl. u.a. Urk. 1 S. 52), d.h. Uber ein Jahr nach
Vorliegen eines konkreten Tatverdachts und den ersten formellen Einvernahmen

der Privatklager durch die Polizei.

Eine formelle Erdffnungsverfigung der Staatsanwaltschaft im Sinne von
Art. 309 Abs. 3 StPO findet sich in den Akten nicht. Die Strafuntersuchung wurde
im vorliegenden Verfahren faktisch aufgrund der von der Staatsanwaltschaft
Zurich-Sihl im Verfahren Nr. D4/2016/10006068 angeordneten Zwangsmassnah-
me in Form der am 15. Juli 2016 an die Western Union Company (nachfolgend:
Western Union) erlassenen Editionsverfugung gemass Art. 265 StPO eroffnet
(Urk. 38/2; vgl. hierzu Urteil 6B_256/2017 vom 13. September 2018).
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Eine erste Delegation an die Polizei durch die Staatsanwaltschaft erfolgte
erst am 31. Oktober 2017 (Urk. 10=Urk. 29/2). Eine weitere erging am 22. Juni
2018, mit welcher der Polizei die Durchfihrung der Einvernahmen mit dem Be-
schuldigten zu den Vorwurfen betreffend Delikte zum Nachteil der Privatklagerin
D._ Ubertragen wurde und bei denen D._ von der Teilnahme ausge-

schlossen wurde, da sie noch als Auskunftsperson zu befragen sei (Urk. 29/19).

8.3.5. Wie sich aus obigen Ausfihrungen ergibt, wurde die Polizei im
Dezember 2014 Uber mdglicherweise strafbares Verhalten des Beschuldigten
orientiert. Herangetragen wurden die verschiedenen Vorwurfe von drei Personen,
welche — nach mehreren informellen, summarisch in Aktennotizen festgehaltenen
Gesprachen im Dezember 2014 — ab Januar 2015 hierzu als Auskunftspersonen
formell polizeilich befragt wurden. Dabei ergab sich bereits am 20. Januar 2015
(vgl. Urk. 30/1 S. 9 ff) und spatestens am 22. Januar 2015 mit der Privatklagerin
D._ ein mogliches weiteres Opfer aus dem Bereich Menschenhan-
del/Férderung der Prostitution (Urk. 1 S. 49 mit Verweis auf die Befragung der
Privatklagerin B._ gemass Urk. 30/2 S. 7). Aufgrund der vorhandenen Infor-
mationen standen mit anderen Worten bereits ein Jahr vor der Rapportierung
mehrere konkrete Delikte (Menschenhandel, Forderung der Prostitution, Sexu-
aldelikte, Erpressung, Noétigung, Drohung) durch eine konkret genannte Person
mit diversen Identifizierungsmerkmalen (bekannter Wohnsitz im Ausland, gefah-
renes Auto samt ungarischem Kennzeichen, auslandische Telefonnummer, Ta-
terprofilbeschrieb) im Raum. Mit dem der Privatklagerin ermdglichten Ausstieg
aus der Prostitution ging es bei der Polizeitatigkeit zwar einerseits um eine Gefah-
renabwehr kunftiger strafbarer Handlungen, aber nicht mehr in erster Linie darum
zu klaren, ob allenfalls strafbare Handlungen erfolgten. Es lag aufgrund der An-
zeigen und Erstaussagen von drei Geschadigten viel mehr als bloss ein vager

Verdacht auf strafbare Handlungen vor, namlich ein konkreter Tatverdacht auf

konkrete strafbare Handlungen von erheblicher Schwere, und zwar Uber ein Jahr
vor der ersten Rapportierung an die Staatsanwaltschaft. Die Polizei hatte daher
ihrer Aufgabe nicht im Rahmen ihres Auftrags zur Gefahrenabwehr und Praventi-

on nachkommen sollen, sondern im Rahmen eines polizeilichen Ermittlungsver-
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fahrens im Sinne von Art. 306 f. StPO (vgl. BSK StPO-Rhyner, a.a.0., Art. 306 N
9).

8.3.6. Die Polizei fihrte von Januar 2015 bis April 2015 mit den drei Privat-
klagern dreizehn Einvernahmen durch, ohne dazu delegiert worden zu sein und
ohne Teilnahme des Beschuldigten. Ausgehend davon, dass die Teilnahmerechte
nach Art. 147 StPO (Grundsatz der Parteidffentlichkeit) im Ermittlungsverfahren
nicht gelten, weshalb kein Anspruch auf Anwesenheit bei Ermittlungshandlungen
besteht (Zircher Kommentar StPO-Wohlers, 3. Auflage 2020, Art. 147 N 2), kdn-
nen die zwei bzw. drei Einvernahmen der Privatklager E._ (Urk. 31/1-2) und
C.__ (Urk. 31/1-3) als zulassige nicht parteitffentliche Befragungen erachtet
werden. Sie bewegten sich in einem noch Uberschaubaren Rahmen im Sinne von
ersten Abklarungen bei einem noch tiefen Tatverdachtsgrad. Polizeiliche Vorer-
mittlungen bezwecken wie erwahnt, einen Sachverhalt soweit abzuklaren, dass

uber die Eroffnung eines Ermittlungsverfahrens entschieden werden kann.

Anders verhalt es sich jedoch mit den acht polizeilichen Einvernahmen der
Privatklagerin B._ (Urk. 30/1-8). Wie die Polizei selber festhalt, wurde die
Privatklagerin B.___ von ihr einlasslich befragt (Urk. 1 S. 3), was mit den Akten
ubereinstimmt. Die Protokolle geben stunden- und insgesamt tagelange, ebenso
detaillierte wie sorgfaltige Einvernahmen der Privatklagerin B._ als Aus-
kunftsperson wieder (Urk. 30/1-8). Vor dem Hintergrund eines recht konkreten
Tatverdachts und der vorhandenen Informationen bestand fur diese eigenstandi-
gen, d.h. nicht delegierten, polizeilichen Einvernahmen ohne Teilnahmerechte des
Beschuldigten allerdings kein Bedarf (mehr). Ein derartiges Vorgehen ohne Orien-
tierung der Staatsanwaltschaft hohlte damit faktisch auch die Teilnahme- und
Mitwirkungsrechte des Beschuldigten aus. Der Beschuldigte selber rugte denn
auch im Zusammenhang mit den polizeilichen Einvernahmen der Privatklagerin
B. , an denen er nicht teiinehmen konnte, dass die Fragen der Polizistin an
die Privatklagerin B._ zeigten, dass man das Ganze in eine Richtung lenke
(Urk. 29/15 S. 15). Dass der Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft erst am 2.
Marz 2017 national (Urk. 54/1) und am 1. Oktober 2017 (Urk. 54/3-4) international

zur Verhaftung ausgeschrieben und schliesslich am 24. Oktober 2017 verhaftet
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wurde (Urk. 54/5), ist zwar bei der gegebenen Verdachtslage nicht gerade nach-
vollziehbar, zumal dem die Strafuntersuchung eréffnenden Editionsbegehren der
Staatsanwaltschaft vom 15. Juli 2016 bereits am 19. Oktober 2016 entsprochen
wurde (vgl. Polizeirapport vom 27. Marz 2017; Urk. S. 1). Diese spate Ausschrei-
bung andert aber bezlglich Teilnahmerecht des Beschuldigten nichts. Das Ver-
fahren hatte bei unbekanntem Aufenthalt des in mehrfacher Hinsicht tatverdachti-
gen Beschuldigten einstweilen sistiert werden kdnnen. Wie oben dargelegt, waren

dessen Koordinaten aber seit Dezember 2014 bekannt.

Das Teilnahmerecht ware dem Beschuldigten mutmasslich in den ersten
polizeilichen Einvernahmen nicht gewahrt worden, wohl aber — da sie in Anbe-
tracht des konkretisierten Anfangsverdachts delegiert hatten erfolgen sollen — in
den Befragungen mit vertieften Abklarungen. Aus dem Gesagten folgt, dass nur
die ersten zwei polizeilichen Einvernahmen der Privatklagerin B.___ voll be-
rucksichtigt werden konnen (Urk. 30/1-2), die weiteren sechs jedoch nicht zum
Nachteil des Beschuldigten (Urk. 30/3-8). Es stellt sich damit noch die Frage, ob
die Folgebeweise bei der Staatsanwaltschaft einer Fernwirkung und damit einem
Verwertungsverbot zu Lasten des Beschuldigten unterliegen. Darauf ist unter
nachfolgender Ziffer 8.4.1. einzugehen.

8.3.7. Wie oben dargelegt, wurde gestutzt auf die Einvernahme der Privat-
klagerin B._  vom 22. Januar 2015 mit der Privatklagerin D._ ein weite-
res Opfer identifiziert (Urk. 1 S. 49 i.V.m. Urk. 30/2 S. 7). Die Privatklagerin
D._ war der MAK damals bereits bekannt (Urk. 1 S. 49; Urk. 17 S. 1 ff.). Dies
ergibt sich aus der Zusammenfassung eines Erstgesprachs bei der Stadtpolizei
Zurich (Urk. 13) und aus dem "Amtsbericht Uber polizeiliche Beobachtung" der
MAK vom 13. November 2018 z.H. der Staatsanwaltschaft (Urk. 17). Den polizei-
lichen Unterlagen entnimmt man unter der Laufnummer 4 sodann, dass die Pri-
vatklagerin D.__ ab September 2015 von der Stadt- bzw. Kantonspolizei ZU-
rich im Hinblick auf Aussagen oder eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten
mehrfach in Ungarn telefonisch kontaktiert wurde. Gemass den Polizeiakten habe
sie sich schliesslich am 28. November 2017 zu einer Anzeige entschieden (Urk.

17, Laufnummer 4).
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Die Privatklagerin D.___ wurde in Zurich am 28. Februar 2018 und 1.
Marz 2018 erstmals formell — d.h. nach informellen Gesprachen, die summarisch
in Aktennotizen verbrieft sind — polizeilich als Auskunftsperson befragt (Urk. 33/1-
2). Die Untersuchung gegen den Beschuldigten wurde wie gesagt durch die
Staatsanwaltschaft am 15. Juli 2016 erdffnet (Urk. 38/2). Fir ein selbstandiges

Ermittlungsverfahren der Polizei bestand deshalb kein Raum mehr. Hinweise auf

eine Delegation der Einvernahmen bzw. auf einen konkreten Ermittlungsauftrag
an die Polizei findet sich fur diese Einvernahmen nicht. Eine Delegation an die

Polizei erfolgte in diesem Zusammenhang erst am 22. Juni 2018 (Urk. 29/19).

Der Vollstandigkeit halber ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass
die Staatsanwaltschaft am 16. Februar 2018 ein Kostengesuch der FIZ vom
15. Februar 2018 fir die Reise und den Aufenthalt der Privatklagerin D._ in
die Schweiz fur Einvernahmen bewilligte. Zu diesen schrieb die FIZ im genannten
Gesuch: "Am 13.02.18 und evtl. am 14.02 werden die Einvernahmen bei der Ka-
Po ZH durchgefihrt. In der gleichen Woche findet ein Treffen von Frau D._
und ihrer Rechtsvertreterin statt" (Urk. 41/11; Urk. 41/12). Diese Kostengutspra-
che zugunsten einer Dritten bzw. eines privaten Vereins kann dabei nicht als
staatsanwaltschaftliche Delegation fur polizeiliche Einvernahmen gewertet wer-
den. Es ware unter den gegebenen Umstanden aber ein (weiterer) Moment fur die

Staatsanwaltschaft gewesen, eine solche anzuordnen.

Bei den Einvernahmen vom 28. Februar 2018 und 1. Marz 2018 ging es
denn auch nicht um rudimentare Abklarungen oder einfache Erhebungen, son-
dern um einlassliche Befragungen zur Sache, was angesichts der bereits vorhan-
denen Informationen (vgl. Urk. 1 und Urk. 17) denn auch nicht weiter verwundert.
Ein Verzicht des Beschuldigten auf Teilnahme an diesen polizeilichen Einvernah-
men findet sich in den Akten nicht. Gegenteils rugte er die fehlende Teilnahme-
madglichkeit (vgl. Urk. 152 S. 1 f., wenn auch bezogen auf das "Erstgesprach” bei
der Polizei). Der Einwand erfolgte als Ganzes aber zu Recht. Diese Beweiserhe-
bungen fanden unter Missachtung des Teilnahmerechts des Beschuldigten statt,

weshalb sie nicht zu seinen Lasten verwertet werden konnen. Zudem stellt sich
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auch hier wie bei der Privatklagerin B. die nachfolgend zu beantwortende

Frage der Fernwirkung bzw. der Verwertbarkeit der Folgebeweise.

8.4.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 137 | 218)
ist die Verwertbarkeit unrechtmassig erlangter Beweismittel verfassungsrechtlich
nicht in jedem Fall ausgeschlossen, sondern lediglich dem Grundsatz nach. Mas-
sgebend sind die Schwere des Delikts und die Frage, ob das Beweismittel an sich
zuldssig und auch auf gesetzmassigem Weg zu erlangen gewesen ware. Es be-
darf einer GUterabwagung zwischen dem o6ffentlichen Interesse an der Wahrheits-
findung und dem privaten Interesse der angeklagten Person, dass der fragliche
Beweis unterbleibt (vgl. BGE 137 | 218 mit Verweis auf Rechtsprechung und Leh-
re). Beim Verwertungsverbot bleibt es gemass Bundesgericht namentlich, wenn
bei der streitigen Untersuchungsmassnahme ein Rechtsgut verletzt wurde, das im
konkreten Fall den Vorrang vor dem Interesse an der Durchsetzung des Straf-
rechts verdient (BGE 131 1272 E. 4.1.2 S. 279). Im Rahmen dieser Prufung ist in
rechtlicher Hinsicht sowohl den tangierten Freiheitsrechten als auch dem Grund-

satz des fairen Verfahrens Rechnung zu tragen.

Mit Bezug auf das Konfrontationsrecht genugt es sodann nach der Recht-
sprechung des EGMR und des Bundesgerichtes den Anforderungen von Art. 6
Ziff. 3 lit. d EMRK, wenn die beschuldigte Person oder ihre Verteidigung im Laufe
des gesamten Verfahrens einmal eine angemessene und geeignete Gelegenheit
erhalten hat, von ihrem Konfrontationsrecht Gebrauch zu machen (Zurcher
Kommentar StPO-Wohlers, a.a.O., Art. 147 N 12 mit Hinweisen zur Recht-
sprechung, vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_653/2016 vom 19. Januar
2017 E. 1.3.). Das Bundesgericht hat indessen in einem neueren Entscheid (BGE
143 IV 457 E. 1.6.2) klargestellt, dass die Durchfuhrung einer Einvernahme ohne
Teilnahme des Beschuldigten (und dessen Verteidigers) einer Wiederholung der
Beweiserhebung grundsatzlich nicht entgegenstehe, dass die Strafbehdrde aber
bei Wiederholung der Einvernahme oder bei Durchfiihrung einer spateren Kon-
frontationseinvernahme nicht auf die Ergebnisse der vorausgegangenen Einver-
nahmen zuruckgreifen darf, soweit diese einem Beweisverbot unterliegen. Nach

dem zitierten Entscheid des Bundesgerichtes durfen die aus unverwertbaren
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Einvernahmen erlangten Erkenntnisse mithin weder fur die Vorbereitung, noch fir
die Durchfihrung erneuter Beweiserhebungen verwendet werden (vgl. BGE 143
IV 457 E. 1.6.3).

8.4.2. Bezogen auf den konkreten Fall und die Privatklagerin B.__ ist zu-
nachst darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft mit der Privatklagerin
B.  ab9. Februar 2018 acht Einvernahmen durchfuhrte (Urk. 30/9-16), wobei
sie am 25. April 2018 und am 11. April 2019 als Beschuldigte befragt wurde
(Urk. 30/13 und Urk. 30/16). In der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme
vom 9. Februar 2018 wurde zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Privatklage-
rin B.____ bei der Polizei schon mehrere Male befragt worden sei, und sie wurde
gefragt, ob sie sich daran erinnern kénne und ob sie bei der Polizei die Wahrheit
gesagt habe, was diese bejahte (Urk. 30/9 S. 4). Der fallfUhrende Staatsanwalt
lic. iur. Popov klarte den Sachverhalt in der Folge im Wesentlichen ab initio,
d.h. mit offenen Fragen zu den von der Privatklagerin B.__ in den Raum ge-
stellten Vorwurfen ab. Insofern greift kein Fernwirkungsverbot beim Sekundarbe-

weis.

Soweit Vorhalte von friheren Aussagen der Privatklagern B.___ bei der
Polizei samt Folgefragen gemacht bzw. gestellt werden, kdnnen diese hingegen
nicht zum Nachteil des Beschuldigten bertcksichtigt werden. Das ist bei der
Wirdigung der entsprechenden staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen im
Folgenden zu berucksichtigen. Auf eine Entfernung der protokollierten Aussagen
bei der Polizei kann heute verzichtet werden, da diese zur Beurteilung der Ver-

wertbarkeit bereits zur Kenntnis genommen worden sind.

8.4.3. Die Privatklagerin D._ wurde von der Staatsanwaltschaft am
14. August 2018 und am 15. August 2018 als Auskunftsperson befragt (Urk. 33/3-
5). Die Einvernahme wurde nicht vom fallfUhrenden Staatsanwalt lic. iur. Popov,
sondern durch Staatsanwaltin Dr. Muggli durchgefthrt (Urk. 33/3 S. 1 und Urk.
33/5 S. 1). Diese Vertretung erfolgte offenbar vor dem Hintergrund des durch den
Beschuldigten gegen Staatsanwalt lic. iur. Popov gestellten Ausstandsbegehrens,
was sich nicht etwa aus dem niedergeschriebenen Protokoll ergibt, sondern aus
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der Videoaufnahme der Befragung (vgl. Urk. 68, "Videos Opfereinvernahmen

True Conf" > "True Conf" > "D. ">,

Auch dort wurde die einleitende Frage gestellt, ob sie sich an ihre Aussagen
vom 28. Februar 2018 und 1. Marz 2018 erinnern konne und ob sie dort die
Wahrheit gesagt habe. Auf Frage, ob sie zu ihren damaligen Aussagen vorab et-
was zu erganzen oder zu korrigieren habe, erwiderte sie: "Nein, es bleibt alles
beim gleichen" (Urk. 33/3 S. 3). Die Fragen waren zwar zu Beginn offen, minde-
ten aber schnell in Vorhalten der bei der Polizei deponierten Aussagen der Privat-
klagerin D.___ . Im Kern und zum grossten Teil betrafen diese Vorhalte und die
damit einhergehenden Folgefragen das vorgeworfene und spater zur Anklage ge-
brachte Verhalten des Beschuldigten. Es war dadurch — und dies im Gegensatz
zur staatsanwaltschaftlichen Einvernahme der Privatklagerin B._ — keine ori-
ginare Abklarung der Vorwurfe durch die stellvertretende Staatsanwaltin. Ein se-
lektives Herausschalen einzelner "unabhangiger" aus dem grossen Kontext von
vorgehaltenen unverwertbaren Schilderungen in zwei nicht delegierten polizeili-
chen Einvernahmen ware mit dem Fairnessgebot nicht vereinbar. Die Aussagen
der Privatklagerin D.__ koénnen daher aus formellen Grunden allesamt nicht
zu Lasten des Beschuldigten verwendet werden (vgl. BGE 143 |V 461).

8.5. Auf die Frage der Verwertbarkeit der Ubrigen Beweismittel ist im Rah-

men der Sachverhaltserstellung naher einzugehen.

9. Rechtliches Gehor/Unabhangigkeit/Fairnessgebot

9.1. Der Beschuldigte machte immer wieder geltend, das Verfahren gegen
ihn sei nicht korrekt und nicht fair gefuhrt worden (vgl. z.B. Urk. 29/8 S. 3), gegen-
teils verlaufe es illegal und einseitig (Urk. 151 S. 1 ). Er bezeichnete das Verfah-
ren als Theater und warf die Frage auf, ob in der Schweiz so ein anstandiges Ver-
fahren aussehe, "[ ...] wo man so einen schlechten Trick [Verhalten der Privatkla-
gerin B.____ ] machen kann, dann nenne ich das weder korrekt noch anstandig"
(Urk. 29/18 S. 2). Die Staatsanwaltschaft versuche aus einem Witz eine Anzeige
zu kreieren (Urk. 29/24 S. 5; Urk. 188 S. 3; Urk. 200 S. 2). Die Fragen der Polizis-

tin an die Privatklagerin B. zeigten auf, dass man das Ganze in eine Rich-
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tung lenke (Urk. 29/15 S. 15). Auch die Fragestellungen durch den Staatsanwalt
empfinde er so, als ob dieser sein — des Beschuldigten — Schiff versenkt habe,
das voller Beweise gewesen sei. Die Schweiz sei bekannt dafur, "[...] wie sagt
man schon wieder, fur ... es genugt hier schon ein bisschen blablabla. Und dann
bringt man einem ins Gefangnis." (Urk. 29/8 S. 2). Weiter machte er immer wieder
geltend, sein Recht auf Beweis sei missachtet worden (Urk. 29/18 S. 3). Die Poli-
zei habe keine Ermittlungen angestellt, sondern seine Familie sich daflr habe an-
strengen mussen (Urk.29/2 S. 20), "[...] weil die hiesigen Ermittlungen ... wir ver-
stehen gar nicht, wie solche grossen Lugengeschichten soweit gedeihen konnten.
So dass die Sache anfangt lacherlich zu werden. Spricht man hier uberhaupt von
Rechtsprechung? Ich denke nicht, hier wird eine Lugenschichte untersucht, aber
auf eine komische Art" (Urk. 29/20 S. 2). An der vorinstanzlichen Hauptverhand-
lung macht er abermals geltend, es seien Beweismittel gefalscht worden, wobei er
unter Einreichung eines entsprechenden Auszuges insbesondere auf den im
Recht liegenden Chatverkehr zwischen der Privatklagerin B._ und dem Pri-
vatklager C.__ verwies, welcher insofern manipuliert worden sei, als diverse
Passagen geloscht worden seien (vgl. Prot. | S. 27; Urk. 202). Er hielt schliesslich
dafur, "[...] im Verlaufe der Ermittlung war nicht die Aufdeckung der Wahrheit das
Ziel, sondern meine Verurteilung, auch unter Inkaufnahme von Rechtsverletzun-
gen (Auslassen von Daten, Verheimlichung von Dokumenten, passive Verteidi-
gung, Befangenheit etc.). Ich habe keine Straftat begangen, mein einziges 'Ver-
brechen' ist, dass ich Ungar bin, deshalb behandelt man mich so?" (Urk. 152 S.
3).

9.2. Einen Teil dieser Rugen fasste der Beschuldigte am 19. Juni 2018 be-
reits in ein Ausstandsbegehren gegen den fallfUhrenden Staatsanwalt lic. iur. A.
Popov (Urk. 43/1-12). Im Beschluss vom 3. September 2018 behandelte die Ill.
Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zlrich die behauptete Voreinge-
nommenheit des Staatsanwalts, dessen (mitunter suggestiven) Fragetechnik und
das abgekurzte Verfahren. Das Obergericht wies das Ausstandsbegehren als un-
begrundet ab (Urk. 43/13-14). Es kann darauf verwiesen werden, soweit der Be-
schuldigte seine Rlgen wiederholt, zumal eine Voreingenommenheit des Staats-

anwalts unter diesem Aspekt auch im weiteren Lauf des Verfahrens nicht auszu-
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machen ist. Das abgekurzte Verfahren, welches vom Beschuldigten am 24. Okto-
ber 2018 beantragt wurde (vgl. Urk. 52/56), ist letztlich nicht zustande gekommen.
Dass der Antrag nicht mit verfahrensleitender Verfigung verworfen wurde, wirkt
sich hier mangels Anfechtbarkeit und materieller Rechtskraft nicht zum Nachteil
des Beschuldigten aus (vgl. Schmid/Jositsch, StPO Praxiskommentar, 3. Auflage
2017, Art. 359 N 1 f.).

9.3.1. Ebenso wenig kann der Anklagebehorde vorgeworfen werden, sie ha-
be das Beweisrecht des Beschuldigten missachtet. Aus der Unschuldsvermutung
gemass Art. 10 StPO folgt, dass es Sache der Anklagebehorde ist, die Schuld der
beschuldigten Person zu beweisen, und nicht diese ihre Unschuld nachweisen
muss. Die Strafbehérden tragen die Beweislast auch flr das Fehlen von Recht-
fertigungs-, Schuldminderungs- oder Schuldausschlussgrinden. Hier besteht die
Besonderheit, dass bereits das materielle Recht und auch die Gerichtspraxis da-
von ausgehen, dass wer tatbestandsmassig handelt, dies im Normalfall auch
rechtswidrig und schuldhaft tut (sog. rechtswidrigkeits- bzw. schuldindizierende
Wirkung der Tatbestandsmassigkeit). Die Strafbehdrden haben solche entlasten-
den Umstande dann abzuklaren, wenn sich dies aufgrund der konkreten Sachlage
aufdrangt (so ausdrucklich Art. 20 StGB bei ernsthaftem Anlass zu Zweifeln an
der Schuldfahigkeit) oder wenn die beschuldigte Person dies glaubhaft behauptet.
Bei Rechtfertigungsgriinden trifft die beschuldigte Person daher u.U. eine Sub-
stantiierungslast; die Strafbehdrden mussen aber nicht jeder Schutzbehauptung,
die sich auf keinerlei Anhaltspunkte stutzt, nachgehen (BSK StPO-Tophinke,
a.a.0., Art. 10 N 19 und N 21).

9.3.2. Die Staatsanwaltschaft hat unter — spater korrektem Einbezug der
Polizei — vorliegend eine ausserordentlich umfangreiche Untersuchung gefuhrt
und dabei belastende wie auch entlastende Umstande mit gleicher Sorgfalt abge-
klart, und zwar im Inland wie im Ausland (vgl. nachfolgende Erwagungen zum
Sachverhalt). Es fanden ungewdhnlich viele Einvernahmen statt, so ganze 28 mit
dem Beschuldigten (Urk. 29/1 und Urk. 29/3-29). Wie oben dargelegt, ist es das
Recht des Beschuldigten zu schweigen, was er in der ersten Phase denn auch

mehrheitlich tat. Auffallig war aber, dass der Beschuldigte ab der siebten Einver-



-36 -

nahme begann (Urk. 29/8), entlastende Beweise in Aussicht zu stellen, ohne die-
se zu nennen bzw. zu liefern. Exemplarisch dazu die nachfolgenden Aussagen:
"Das will ich gerne irgendwann spater beantworten, im Moment gebe ich keine
Antwort", und auf den Hinweis des Staatsanwalts, wonach der Beschuldige jetzt
das Verfahren beeinflussen konne, "[...] ich denke, die Zeit ist noch nicht gekom-
men" (Urk. 29/8 S. 6). Oder: "Ja, ich habe ganz viel aufgeschrieben, aber ich sage
jetzt nichts. Am Schluss wird das gegen mich verwendet", und auf Frage des
Staatsanwalts, ob es Sachen gebe, die ihn entlasten kdnnten: "Ja, aber in diesem
Teil reden wir jetzt nicht davon.", und auf die weitere Frage, ob es ganz konkrete
Sachen gebe, die erlogen seien [von der Privatklagerin B.___ ], "Ja.", und auf
die Frage, welche: "Schauen Sie, wir kdnnen dann bei der nachsten Einvernah-
me, wenn wir uns sehen, ausarbeiten. Jetzt in der Anwesenheit der Anwaltin [der
Privatklagerin B.__ ] mochte ich das nicht", sodann auf die Frage des Staats-
anwalts, ob es Personen gebe, die Angaben machen konnten, die ihn entlasten
wurden: "Daran arbeite ich jetzt mit meinem Anwalt, wir sind da dran. Es gibt viele
Sachen, nein, es gibt genau einen konkreten Fall, wo es mehrere Zeugen gibt, wo
ausgeschlossen ist, was uberhaupt passiert ist.", und auf die Frage, welchen Fall
er meine: "lch mochte damit noch zuwarten" (Urk. 29/13 S. 5 f.). In einer weiteren
Einvernahme sagte er: "In meiner Hand halte ich noch zwei Beweise [halt zwei
Chats in der Hand], aber ich mochte sie vorher noch mit meinem Anwalt bespre-
chen" (Urk. 29/18 S. 11). Zur Aussage, "[...] ich habe feste Beweise dafur", sagte
der Staatsanwalt: "Aber die wollen Sie mir seit einem Jahr nicht geben", worauf
der Beschuldigte erwiderte: "Ich habe welche. Immer diese Lugereien. Das sind
eben die Beweise, dass sie lugen" (Urk. 29/24). Selbst an der Hauptverhandlung
vor Vorinstanz stellte der Beschuldigte noch Beweise in Aussicht, in dem er sagte:
"Ich werde beweisen, was die Wahrheit ist" (Urk. 188 S. 13). Mit diesem Gebaren
ist der Beschuldigte seiner Mitwirkungsobliegenheit, die in den Raum gestellten
entlastenden, Tatsachen von sich aus darlegen und zumindest ansatzweise
plausibel bzw. glaubhaft zu machen, nicht weiter nachgekommen. Damit hat er
aber auch die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens weiterer rechtfertigender Tatsa-
chen nicht dargetan. Folglich waren auch die Mdéglichkeiten der Staatsanwalt-

schaft, nebst den bereits getatigten und noch laufenden umfangreichen
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Sachverhaltsabklarungen auf die verklausulierten Beweisofferten einzugehen, be-
schrankt. Gleiches galt und gilt fir das Gericht, worauf der Beschuldigte anlass-
lich der Berufungsverhandlung im Rahmen der personlichen Befragung hingewie-
sen wurde (Urk. 305 S. 11).

9.3.3. Zur angeblichen Verfalschung von Beweismitteln im Zusammenhang
mit lUickenhaften Chat-Protokollen kann auf die plausiblen Erwagungen der
Vorinstanz verwiesen werden, wonach entweder das Facebook-Programm oder
das zur Generierung des Chat-Protokolls verwendete Programm ("UFED Cloud
Analyzer") nicht samtliche Nachrichten (insbesondere solche in Form von
sogenannten "Emojis") erkannt habe, was zu den leeren Stellen im Chat-Protokoll
gefuhrt habe. Diese lagen aber grundsatzlich vor, die Konversationen liessen sich
dadurch vergleichen und die (vermeintlichen) Licken erklaren (vgl. Urk. 228 S. 15
mit Beispielen). Lucken in der Konversation bzw. zeitliche Unterbriche lassen
sich zudem mit Abwesenheiten der Privatklagerin B.__ erklaren, da es der

Privatklagerin B. teilweise am Zugriff fehlte (vgl. hierzu Urk. 18 S. 3).

9.3.4. Soweit der Beschuldigte konkrete Beweisofferten stellte (u.a. Urk.
46/1- 3, 46/6-8; Urk. 46/10 bzw. Urk. 102 bzw. Urk. 103, Urk. 140), wurden diese
nach Gewahrung des rechtlichen Gehors behandelt (vgl. Urk. 46/11 bzw. Urk.
147). Sofern den Antragen explizit bzw. implizit (Urk. 103) nicht entsprochen wur-
de, ist nochmals daran zu erinnern, dass der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte An-
spruch auf rechtliches Gehor dem Betroffenen das personlichkeitsbezogene Mit-
wirkungsrecht einraumt, erhebliche Beweise beizubringen, mit solchen Beweisan-
tragen gehort zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzuwirken.
Dem Mitwirkungsrecht entspricht die Pflicht der Behorden, die Argumente und
Verfahrensantrage der Parteien entgegenzunehmen und zu prufen, sowie die ihr
rechtzeitig und formrichtig angebotenen Beweismittel abzunehmen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 6B_617/2013 vom 4. April 2014 E. 1.5, BGE 138 V 125 E. 2.1,
BGE 137 11 266 E. 3.2, je mit Hinweisen).

9.3.5. Der Beschuldigte wurde in der Untersuchung sehr ausgiebig, namlich
satte 28 Mal befragt (Urk. 29/1 und Urk. 29/3-29). Auch an der Hauptverhandlung

vor Vorinstanz erfolgte eine einlassliche Einvernahme zur Person und zur Sache.
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Im letzteren Teil wurden ihm zudem die zwischenzeitlich neu eingegangenen
Auswertungen von Facebook-Daten bzw. Chat-Protokollen vorgehalten (Urk. 188
S. 19 ff.). Auch vor Berufungsgericht wurde er nochmals einlasslich befragt und
auch aufgefordert, etwaige Beweise einzureichen (Urk. 305 S. 11). Es wurde ihm
daher der Rahmen gegeben, die Ereignisse aus seiner Sicht zu Protokoll zu ge-
ben und zu den Aussagen der Privatklager und des Zeugen sowie zu samtlichen
sachlichen Beweismitteln Stellung zu nehmen. Er hatte die Moglichkeit, seinen
Standpunkt im Verfahren wirksam zur Geltung zu bringen und war dabei stets

vom amtlichen Verteidiger begleitet.

9.3.6. Direkte Konfrontationen mit den Privatklagern im Sinne von Anwesen-
heit im gleichen Raum fanden aus Opferschutzgriinden nicht statt (Art. 152 Abs. 3
StPO; Art. 153 Abs. 2 StPO), was entgegen der Ansicht des Beschuldigten
(vgl. u.a. Urk. 32/3 S. 4) nicht zu beanstanden ist. Alle vier Privatklager qualifizie-
ren sich hier namlich aufgrund ihrer unmittelbaren Beeintrachtigung der korperli-
chen, sexuellen und psychischen Integritat — so insbesondere auch die Privatkla-
gerE.  und C.___ —als Opferim Sinne von Art. 116 StPO, wodurch ihnen
die Rechte gemass Art. 117 StPO zustehen. Zudem konnte der Beschuldigte den
Befragungen in einem Nebenraum folgen. Damit hatte er auch die Moglichkeit

zum Stellen von Erganzungsfragen.

9.3.7. Wenn der Beschuldigte am Schluss des Verfahrens noch die Nationa-
litaten-Frage fur sich bemuht ("[mein einziges Verbrechen ist, dass ich Ungar
bin"), argumentiert er nicht nur inkonsequent, da es nach seiner Darstellung auf
Seiten der ebenfalls ungarischen Privatklagerinnen ja ein "blablabla" gentgte, um
das Verfahren gegen ihn zu fihren. Es ergeben sich aber auch grundsatzlich kei-
ne Anhaltspunkte fur eine Benachteiligung einer Person aufgrund ihrer
Staatszugehorigkeit.

9.3.8. Entgegen der Ansicht des Beschuldigten liegt damit keine Verletzung

seines Rechts auf Beweis vor.

10. Haft
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Der Beschuldigte wurde am 2. Marz 2017 (Urk. 54/1) national und am
17. Oktober 2017 (Urk. 54/3-4) international zur Verhaftung ausgeschrieben. Am
24. Oktober 2017, 20:31 Uhr, erfolgte seine Verhaftung in L. (Urk. 54/5).
Dem Beschuldigten wurde am 11. April 2019 und damit kurz vor Anklageerhe-
bung (7. Mai 2019) der vorzeitige Strafvollzug gewahrt (Urk. 54/54). Demnach
verbusste er bis heute (8. Marz 2021) 1231 Tage in Haft.

lll. Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung

A Anklagevorwurf

1.1. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten zunachst zusammenge-
fasst vor, er habe die Privatklagerin B._ im Mai 2014 mit der Aussicht auf ein
besseres Leben und viel mehr Verdienst in die Schweiz gekddert und von ihr her-
nach fur seine Bemuhungen fiur einen lukrativen Ort zur Ausubung der Prostituti-

on, seine Chauffeurdienste und die Unterstitzung bei der Reise in die Schweiz

Fr. 100'000.— gefordert. In der M. Bar an der N. -strasse (Liegenschaft
P. -strasse ... in Zurich) habe er flr sie ein Zimmer organisiert, da sie mit
den Verhaltnissen an der N. -strasse in Zurich nicht vertraut gewesen sei

und nur sehr wenig Deutsch gesprochen habe. In der Folge habe er sie mittels
Gewaltanwendung und Drohungen gefligig gemacht, sie standig kontrolliert, zeit-
weilig in der Kommunikation abgeschnitten und sie bezuglich Kontakte mit ande-
ren Personen, so mit anderen Prostituierten, isoliert. Bis Dezember 2014 habe er
entschieden, wann, wo, wie lange und unter welchen Umstanden sie sich zu pros-
tituieren habe. Zudem habe er ihr den grossten Teil ihres Prostitutionserléses ab-
genommen. Die Privatklagerin B.__ sei von den langen Arbeitszeiten, dem
taglichen stundenlangen Herumstehen auf der Suche nach Freiern und angewi-
dert von der Tatigkeit als Strassenprostituierte physisch und psychisch erschopft
gewesen. Aufgrund der Vorgehensweise des Beschuldigten und ihrer personli-
chen Lebensumstande sei sie wahrend Monaten nicht in der Lage gewesen, sich
gegen den Beschuldigten aufzulehnen und die Arbeit in der Prostitution zu ver-
weigern oder aufzugeben. Da sie vom Beschuldigten aufgrund dessen Verhaltens

und Ausserungen konstant grosse Angst gehabt habe, habe sie sich in einer
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durch ihn geschaffenen psychischen Zwangssituation befunden und sei entgegen

ihrem freien Willen als Prostituierte tatig gewesen.

Der Beschuldigte seinerseits sei von April 2014 bis Dezember 2014 keiner
geregelten Erwerbsarbeit nachgegangen und habe einen wesentlichen Teil seines
Lebensunterhalts und des Unterhalts seiner Familie aus dem Prostitutionserlos
der Privatklagerin B.__ bestritten. Dabei habe er gewusst, dass sich die Pri-
vatklagerin B._ unter den gegebenen Umstanden nicht prostituieren wolle
und er keinerlei Rechtsanspruch auf den von ihr verdienten Prostitutionserlds ge-

habt habe (vgl. im Einzelnen Anklageschrift gemass Urk. 62 S. 5-9).

1.2. Ausserdem soll der Beschuldigte am Wochenende des 14./16. Novem-

ber 2014 im Einfamilienhaus des Privatklagers E. in L. gegen den

klar erkennbaren Willen der Privatklagerin B. diese wiederholt zu sexuellen
Handlungen gedrangt bzw. solche an ihr vollzogen haben (vgl. im Einzelnen An-
klageschrift gemass Urk. 62 S. 10 f.).

2.1. Weiter wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, er habe der Privatklage-
rin B.__ vorgeschlagen, einen reichen alten Mann zu suchen und diesen "in
sie verliebt zu machen". Dieser alte Mann solle dazu gebracht werden, die Privat-
klagerin B.___ zu heiraten. So kdnnten sie ihn gemeinsam ausnehmen und
wenn er einmal sterbe, wirde die Privatklagerin B._ alles erben. Das Geld
dieses alten Mannes sollten sie halftig teilen. Die Privatklagerin B._ sei mit
diesem Vorgehen einverstanden gewesen und habe beabsichtigt, in der Schweiz
schon angezogen in teureren Kaffees Zeit zu verbringen und dort die Aufmerk-
samkeit alterer Manner zu suchen, um einen reichen, zur Abzocke geeigneten
Mann zu finden, der sich in sie verliebe. So habe der Beschuldigte die Privatkla-
gerin B.___ in der Folge dazu eingesetzt, dem Privatklager E.__, den sie in
der zweiten Augusthalfte 2014 an der N.____ -strasse in Zurich kennengelernt
habe, Lligengeschichten aufzutischen, wonach sie aufgrund angeblicher Schul-
den in einer schwerwiegenden finanziellen Notlage sei, die sie zur Prostitution
und zur Abgabe des Prostitutionserloses zwinge und der sie sich nicht einmal
durch Flucht entziehen konne. Mit diesen Lugengeschichten sowie Schmeichelei-

en und Interessensbekundungen, aber auch verschiedenen Drohkulissen, habe
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sich der Privatklager E.__ einerseits bereit erklart, die Privatklagerin B.__
bei sich privat im Haus in L.__ aufzunehmen, wo sie ab dem 11. September
2014 — unterbrochen lediglich durch zwei Reisen nach Ungarn vom 29. Oktober
2014 bis 14. November 2014 und vom 17. bis 28. November 2014 - bis zum 23.
Dezember 2014 gewohnt habe. Dabei sei der Privatklager E.__ massiv unter
Druck gesetzt worden, fur die Anwesenheit der Privatklagerin B._ in seinem
Haus zu bezahlen, dass sich dieser gezwungen gesehen habe, dem Beschuldig-
ten — teilweise via die Privatklagerin B._ —am 9. September 2014 den Betrag
von Fr. 400.—, vom 11. September 2014 bis 9. Oktober 2014 wochentlich den Be-
trag von Fr. 1'500.— sowie zwischen dem 24. September 2014 und dem 2. De-
zember 2014 bei weiteren Gelegenheiten Geldbetrage zu leisten, wodurch der

Privatklager E. gegen seinen Willen mindestens Fr. 18'520.— bezahlt habe.

2.2. Dieses Geld habe der Beschuldigte grosstenteils fur die Bestreitung
seines Lebensunterhaltes verwendet (vgl. im Einzelnen Anklageschrift gemass
Urk. 62 S. 12-17).

3.1. Sodann wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor, er habe
zwischen dem 29. September 2014 und dem 5. Oktober 2014 mehrfach versucht,
den Privatklager C.___ davon abzubringen, die zwischenzeitlich eingegangene
Beziehung mit der Privatklagerin B.__ weiterzufihren. So habe der Beschul-
digte dem Privatklager C.__ im Verlauf eines Telefongesprachs am 29. Sep-
tember 2014 gesagt, er — der Privatklager C.__ — mache seinem Geschaft
Probleme, wegen ihm musse er viel zahlen und mache Minus. Das (die Privatkla-
gerin B.__ ) sei seine Frau, da gabe es keine Liebe. Der Privatklager C._
musse ein bisschen aufpassen was er mache, sonst sei sein Leben sehr gefahr-
lich. Spater habe der Beschuldigte den Privatklager C.__ mittels telefonischer
Todesdrohungen gegenuber ihm und seiner Familie zum Kontaktabbruch zu be-
wegen versucht, indem er ihm gesagt habe, "[...] im Moment |auft gerade ein Bu-
siness, das ist meine Frau, halte dich da raus, sonst schneide ich dir den Kopf ab.
Ich weiss wo du wohnst, ich komme nach O.__ . Schatzi, du machst mir nur

Probleme. Wenn das Business nicht klappt, dann hast du ein Problem." Weiter
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habe er dem Privatklager C. gesagt, er solle sich raushalten und sich eine

andere Frau suchen.

3.2. Mit weiteren Todesdrohungen in den Folgetagen habe der Beschuldigte
den Privatklager Uberdies dazu zu bewegen versucht, fur die Zeit, in der er im Mi-
nus gewesen sei, den Betrag von Fr. 2'000.— an ihn zu bezahlen. Zu einer sol-
chen Zahlung sei es allerdings nicht gekommen (vgl. im Einzelnen Anklageschrift
gemass Urk. 62 S. 17-18).

4.1. Weiter habe der Beschuldigte am 8. August 2014 die Privatklagerin

D.__ (via Ungarn und Deutschland) nach Zirich gebracht, damit sie sich an
der N.  -strasse prostituiere und er daraus den Erlos abschopfen kdnne. In
Zurich habe der Beschuldigte die Privatklagerin D._ im Zimmer der Privat-
klagerin B.  oberhalb der M. Baran der P.___ -strasse ... einquar-
tiert. Der Beschuldigte habe der Privatklagerin D.__ sodann erklart, wo sie
sich hinstellen soll, wie die Prostitution an der N. _ -strasse funktioniere und
wie viel Geld sie von den Freiern verlangen soll. Die Privatklagerin D._ sei zu

diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt gewesen und habe kein Deutsch gesprochen.
Der Beschuldigte habe ihre Prostitutionstatigkeit bis zu ihrer Abreise am 2. Okto-
ber 2014 mit verschiedenen Mitteln — namentlich per Telefon oder mittels Be-
obachtung oder Uberraschenden Besuchen — kontrolliert und die Privatklagerin
D._ durch Drohungen und Gewaltanwendung unter Druck gesetzt. Zudem
habe er ihr jeweils bis auf wenige Franken den gesamten Prostitutionserlos abge-
nommen und sie durch sein gesamtes Verhalten daran gehindert, aus der Prosti-
tution auszusteigen. Die verunsicherte Privatklagerin D.__ habe infolgedessen
beflirchtet, vom Beschuldigten bedroht oder geschlagen zu werden, sollte sie sich
seinen Anweisungen widersetzen (vgl. im Einzelnen Anklageschrift gemass Urk.
62 S. 18-21i.V.m. Prot. | S. 15).

4.2. Sodann habe die Privatklagerin D._ den Beschuldigten im Sep-
tember 2014 im Zimmer oberhalb der M. Barander P.___ -strasse ... in
Zurich vier Mal, ca. einmal wochentlich, gegen deren Willen oral befriedigen mus-
sen (vgl. im Einzelnen Anklageschrift gemass Urk. 62 S. 22-23).
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5. Schliesslich wird dem Beschuldigten vorgeworfen, am 23. und 24. Okto-
ber 2017 mit einem Personenwagen der Marke "Smart" zwei unbekannte Stre-
cken in der Schweiz zurlickgelegt zu haben, obwohl ihm mit Verfigung des Stras-
senverkehrsamtes des Kantons St. Gallen vom 18. Februar 2015 aufgrund einer
Fahrt unter Drogeneinfluss der Fuhrerausweis auf unbestimmte Zeit aberkannt
worden sei, was er gewusst habe oder hatte wissen mussen (vgl. im Einzelnen
Anklageschrift gemass Urk. 62 S. 24).

6. Pro memoria sei erwahnt, dass der Beschuldigten 2 bzw. Privatklagerin
B.  angelastet wird, im Rahmen der gewerbsmassigen fortgesetzten Erpres-
sung des Beschuldigten zum Nachteil des Privatklagers E.__ als Gehilfin des
Haupttaters fungiert und sich somit der Gehilfenschaft zur fortgesetzten Erpres-
sung schuldig gemacht zu haben (vgl. Urk. 62 S. 17). Dieser Schuldspruch blieb
unangefochten.

B Standpunkt des Beschuldigten

Der Beschuldigte hat — soweit er Uberhaupt Aussagen zur Sache machte —
im Vorverfahren von Beginn weg seine Unschuld beteuert (Urk. 29/1; Urk. 29/3-
18; Urk. 20-29) und auch an der Hauptverhandlung vor Vorinstanz die am 7. Mai
2019 zur Anklage erhobenen Vorwurfe konstant bestritten (Urk. 188). Dies tat er —
abgesehen vom Vorwurf der Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privat-

klagerin B. — auch anlasslich der Berufungsverhandlung (Urk. 305 S. 9 ff.).

C Grundsatze der Beweiswiirdigung

1. Angesichts der Bestreitungen des Beschuldigten ist zu prufen, ob der
Anklagesachverhalt aufgrund der Untersuchungsakten und der vorgebrachten
Argumente erstellt und ihm dieser mit rechtsgenugender Sicherheit nachgewiesen

werden kann.

2. Die Vorinstanz hat die Grundlagen der Beweiswurdigung korrekt darge-
legt (Urk. 228 S. 17 ff.). Im Sinne einer teilweisen Erganzung und Zusammenfas-
sung ist mit Bezug auf die nachfolgend vorzunehmende Beweiswlrdigung festzu-

halten, dass gemass der aus Art. 8 und 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 6
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Ziff. 2 EMRK verankerten Maxime "in dubio pro reo" bis zum gesetzlichen Nach-
weis der Schuld eines Angeklagten zu vermuten ist, dass dieser einer strafbaren
Handlung unschuldig ist (Art. 10 Abs. 1 StPO). Stutzt sich die Beweisfuhrung auf
die Aussagen von Beteiligten, so sind diese frei zu wurdigen (Art. 10 Abs. 2
StPO). Es ist anhand samtlicher Umstande, die sich aus dem gesamten Verfah-
ren ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung Uberzeugend ist, wobei es
vorwiegend auf den inneren Gehalt der Aussagen ankommt, verbunden mit der
Art und Weise, wie die Angaben erfolgen. Bei der Wurdigung von Aussagen darf
nicht einfach auf die Personlichkeit oder allgemeine Glaubwurdigkeit von Aussa-
genden abgestellt werden. Massgebend ist vielmehr die Glaubhaftigkeit der kon-
kreten, im Prozess relevanten Aussagen. Diese sind einer kritischen Wirdigung
zu unterziehen, wobei auf das Vorhandensein von sogenannten Realitatskriterien
grosses Gewicht zu legen ist (vgl. Bender, Die haufigsten Fehler bei der Beurtei-
lung von Zeugenaussagen, SJZ 81 [1985] S. 53 ff.; Dittmann, Zur Glaubhaftigkeit
von Zeugenaussagen, Pladoyer 2/97 S. 28 ff., 33 ff,;
Hacker/Schwarz/Treuer/Bender/Nack, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4.
Auflage 2014, S. 76 ff.). Die wichtigsten Realitatskriterien sind dabei die ,innere
Geschlossenheit” und ,Folgerichtigkeit in der Darstellung des Geschehnisablau-
fes“; ,konkrete und anschauliche Wiedergabe des Erlebnisses” sowie die ,Schil-
derung des Vorfalles in so charakteristischer Weise, wie sie nur von demjenigen
zu erwarten ist, der den Vorfall selber miterlebt hat*; ,Kenntlichmachung der psy-
chischen Situation von Tater und Zeuge bzw. unter Mittatern®; ,Selbstbelastung
oder unvorteilhafte Darstellung der eigenen Rolle®; ,Entlastungsbemerkungen zu-
gunsten des Beschuldigten®, ,Konstanz der Aussage bei verschiedenen Befra-
gungen, wobei sich aber sowohl Formulierungen als auch Angaben uber Neben-
umstande verandern konnen® (Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozessrecht
mit Bertcksichtigung des Zivilprozesses, Zurich 1974, S. 316). Andererseits sind
auch allfallige Phantasie- oder Lugensignale zu bertcksichtigen. Als Indizien fur
falsche Aussagen gelten ,Unstimmigkeiten oder grobe Widerspriche in den eige-
nen Aussagen®, ,Zuricknahme oder erhebliche Abschwachungen in den ur-
spriinglichen Anschuldigungen®, ,Ubersteigerungen in den Beschuldigungen im

Verlaufe von mehreren Einvernahmen®, ,unklare, verschwommene oder auswei-
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chende Antworten® sowie ,gleichformig, eingeubt und stereotyp wirkende Aussa-
gen‘. Fehlen Realitatskriterien oder finden sich Ligensignale, so gilt dies als Indiz

fur eine Falschaussage.

D Konkrete Beweiswiirdigung

1. Ubersicht der Beweismittel

1.1. Die Anklagebehdrde stitzt sich zum Nachweis der eingeklagten Sach-
verhalte hauptsachlich auf die Aussagen der Privatklagerinnen B._ (Urk.
30/1-16; teilweise als Mitbeschuldigte einvernommen) und D._ (Urk. 33/1-3
und Urk. 33/5) sowie der Privatklager E.__ (Urk. 32/1-3) und C.___ (Urk.
31/1-4) und des Zeugen R.___ (Urk. 34/1-2). An Personalbeweisen liegen so-
dann die Aussagen des Beschuldigten vor (Urk. 29/1; Urk. 29/3-18; Urk. 29/20-29;
Urk. 188).

1.2. Wie die Vorinstanz dargelegt hat (Urk. 228 S. 20), stellte die Staats-
anwaltschaft weiter auf die Editionsergebnisse ab, namlich die edierten Chat-

Protokolle von Facebook Inc. (Urk. 37/29), insbesondere betreffend die Kom-

munikation zwischen der Privatklagerin B. (alias S. ) und dem
Beschuldigten (alias T. ), die Whatsapp-Chatprotokolle zwischen der
Privatklagerin B. (alias U. ) und dem Privatklager C. (Urk. 20

bzw. Urk. 127) sowie die Dokumentation von Western Union betreffend Geld-
Uberweisungen (Urk. 38/5; Urk. 38/6/1-4). Uberdies liegen die Ergebnisse der
rickwirkenden Uberwachung eines vom Beschuldigten A._ (mutmasslich)
benutzten Mobiltelefon-Anschlusses in den Akten (vgl. Urk. 39/1 ff., insbes. Urk.
39/12).

In Bezug auf die vorgeworfenen SVG-Delikte vom 23. und 24. Oktober 2017
stutzte sich die Staatsanwaltschaft auf die Fotografie des Grenzwachtkorps des
Grenzubergangs in V. (Urk. 127 > Laufnummern > 5) sowie die vom Privat-
klager C.__ zur Verfligung gestellten und von ihm erstellten Screenshots aus
seinem Facebook-Profil als Beweismittel (Urk. 127 > "Facebook" > "von C._

erhalten"). Zudem liegen die Verfugung vom 18. Februar 2015 des Strassenver-
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kehrs- und Schifffahrtsamts des Kantons St. Gallen betreffend Aberkennung des
FUhrerausweises auf unbestimmte Zeit (Urk. D/6/8) sowie die Akten betreffend die
dem Entzug des Fuhrerausweises vorangegangene Widerhandlung gegen das
SVG (inkl. prov. Entzug des Fuhrerausweises) im Recht (vgl. Beizugsakten Nr.
ST.2015-4071 des Untersuchungsamtes Altstatten).

2. Verwertbarkeit der Beweismittel

2.1. Bezlglich Verwertbarkeit der Aussagen kann zunachst auf oben
stehende Erwagungen zum Prozessualen verwiesen werden. Nur zugunsten des
Beschuldigten verwertet werden konnen demnach die Aussagen der Privatklage-
rin B.____ hinsichtlich Urk. 30/3-8 und samtliche Depositionen der Privatklagerin
D.  (Urk. 33/1-3 und Urk. 33/5). Erganzend ist festzustellen, dass die Ein-
vernahmen mit Blick auf Belehrung von Rechten und Pflichten sowie die Parteirol-
le der Einvernommenen bzw. die Doppelrolle der Privatklagerin B._ (als zu-
satzlich Beschuldigte 2) grundsatzlich korrekt erfolgten (vgl. hierzu auch die zu-
treffenden Erwagungen der Vorinstanz in Urk. 228 S. 22 ff.). Der Vorinstanz kann
sodann beigepflichtet werden, dass die teilweise selbstbelastenden, verbrieften
Aussagen des Beschuldigten in der Einvernahme vom 13. November 2018 im
Hinblick auf ein abgekurztes Verfahren (Urk. 29/25 S. 13 ff.), das ohne formelle
Ablehnung letztlich nicht zustande gekommen ist, nicht zu seinen Lasten berick-
sichtigt werden kénnen (vgl. Urk. 228 S. 21 f.).

2.2. Die Daten zu den Facebook-Accounts "T. " und "A.___ " wurden
rechtshilfeweise bei Facebook Inc. (USA) erhaltlich gemacht (Urk. 37/1 ff.). Das
Bundesgericht hat sich bereits mehrfach mit der Datenerhebung beim sozialen
Netzwerk Facebook befasst. Nach der Bundesgerichtspraxis sind die Artikel 269-
279 StPO auf sogenannte abgeleitete Internetdienste wie das soziale Netzwerk
Facebook nicht anwendbar (BGE 143 IV 270 mit Hinweisen u.a. auf BGE 141 |V
108 E. 5.13, BGE 143 IV 21 E. 3.1, Urteil des Bundesgerichts 1B_142/2016 vom
16. November 2016 E. 3.1). Der beschrittene Rechtshilfeweg zur Datenbeschaf-
fung war und ist damit zulassig. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammen-
hang zu Recht auf die per 1. Januar 2018 erfolgte Gesetzesanderung des BUPF

hin (Urk. 228 S. 24 f.). Der Anwendung auch des revidierten schweizerischen
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Rechts sind durch den Grundsatz der Territorialitat der Gesetze Grenzen gesetzt,
indem nur diejenigen Dienste, die in der Schweiz ihren Sitz haben, davon erfasst

sind, was bei Facebook Inc. (USA) nicht der Fall ist.

2.3. Die Facebook-Chatprotokolle zwischen der Privatklagerin B.__ und
dem Privatklager C.___ wurden durch eine Extraktion der in der Cloud befindli-
chen Nachrichtenkorrespondenz generiert (Urk. 20; vgl. auch Urk. 18 S. 2). Der
Zugriff erfolgte vom Mobiltelefon des Privatklagers C._ aus. Dieser hatte ein-
gewilligt, dem Fachdienst Digitale Forensik der Kantonspolizei Zirich seine Zu-
gangsdaten zu ubermitteln, damit die Datensicherung ausgewertet werden konnte
(Urk. 18 S. 2, Beilage dazu). Die Voraussetzungen fur die Verwertbarkeit dieser

Chatprotokolle sind mit der Einwilligung somit gegeben.

2.4. Eine Genehmigung der gegenluber dem Beschuldigten angeordneten
geheimen Uberwachungsmassnahme in Form einer riickwirkenden Uberwachung
des Telefons Nr. 2 liegt vor (vgl. Urk. 39/3 ff.).

2.5. Mit Editionsbegehren der Staatsanwaltschaft vom 15. Juli 2016 gelangte
diese an Western Union um Transaktionsdaten erhaltlich zu machen (Urk. 38/2).
Am 19. Oktober 2016 erhielt die Polizei von Western Union den elektronischen
Zugang zu den angeforderten Daten, welche in der Folge aufbereitet und
als Beilage zum Rapport vom 27. Marz 2017 mitgeliefert wurden (Urk. 38/3). Zum
anderen wurden diese via Europol (Urk. 38/4 S. 2) rechtskonform beschafft
(vgl. Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
dem Europaischen Polizeiamt vom 24. September 2004, inkl. Anhang I,
SR 0.360.268.2). Die vorliegenden Dokumente Uber die Geldtransaktionen via

Western Union sind daher verwertbar.

2.6. Betreffend die zulassige Verwertbarkeit der bei der Grenzuberquerung
des Beschuldigten in V. erstellten Bildaufnahmen kann vollumfanglich auf

die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 228 S. 26).

3. Glaubwdurdigkeit der Aussagenden
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3.1. Die Glaubwurdigkeit einer Person ergibt sich nebst ihrer prozessualen
Stellung vor allem auch aus deren persoénlichen Beziehungen und den Bindungen
zu den Ubrigen Prozessbeteiligten. Im Hinblick auf die Prifung der Aussagen
der Verfahrensbeteiligten ist vorweg kurz auf die personlichen Verbindungen
einzugehen: Der Beschuldigte und die Privatklagerinnen B._ ~ und D.__
sind ungarische Staatsangehorige. Der Beschuldigte lernte die Privatklagerin im
Jahr 2014 in Budapest kennen, wo diese bereits als Prostituierte gearbeitet hatte.
Im Mai 2014 brachte der Beschuldigte die Privatklagerin B.__ nach Zurich, wo
sie als Prostituierte an der N.__ -strasse anschaffte. Im August 2014 holte der
Beschuldigte sodann die Privatklagerin D.__ zur Austbung der Prostitution
nach Ziurich und quartierte sie ebenfalls im Zimmer der Privatklagerin B.

ein.

Im Rahmen ihrer Prostitutionstatigkeit lernte die Privatklagerin B._ die
zwei Privatklager als Kunden kennen, so im Juli 2014 den fast gleichaltrigen Pri-
vatklager C.__ . Zu diesem entwickelte sich aus anfanglichem Sex gegen Be-
zahlung eine Liebesbeziehung. In der zweiten Augusthalfte 2014 begegnete die
Privatklagerin B.___ als Prostituierte dem heutigen Privatklager E.___ . Nach
einmaliger Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen entwickelte sich ein
personlicher, freundschaftlicher Kontakt zwischen diesen beiden. Ab 11. Septem-
ber 2014 wohnte die Privatklagerin B._  im Haus des PrivatklagersE.__in
L. . Es kam ihm eine Art Helferrolle zu. Aufgrund dieser personlichen Bezie-
hungen der Privatklagerin B.__ zu den Privatklagern kam es auch zu Begeg-
nungen zwischen diesen und dem Beschuldigten, die ebenfalls Anklagegegen-

stand sind.

3.2. Die seitens der Vorinstanz gemachten Erwagungen zur Glaubwurdigkeit
des Beschuldigten sind zutreffend (Urk. 228 S. 28). Insbesondere war er in seiner
Parteirolle weder zur wahrheitsgemassen Aussage noch zur Mitwirkung an den
Untersuchungshandlungen verpflichtet (vgl. Art. 113 Abs. 1 StPO), was ihn aber
nicht per se als weniger glaubwuirdig macht.

3.3.1. Bei der Privatklagerin B. ist sicher von Bedeutung, dass sie

nicht nur als Geschadigte, sondern auch als Beschuldigte im Verfahren stand,
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womit fur letzteren Teil das beim Beschuldigten Gesagte gilt. Im Gegensatz zum
Beschuldigten hat die Privatklagerin B._ das ihr vorgeworfene Verhalten al-
lerdings in der Untersuchung bereits in objektiver Hinsicht anerkannt (Urk. 30/16
S. 2 ff.) und zwischenzeitlich den Schuldspruch betreffend Gehilfenschaft zur fort-
gesetzten Erpressung insgesamt akzeptiert (vgl. Urk. 231). Damit hat sie nicht nur
den Beschuldigten, sondern auch sich selber belastet, was fur ihre Glaubwurdig-
keit spricht. lhre Konstituierung als Privatklagerin mit finanziellen Interessen be-
deutet aber trotzdem, dass auf ihrer Seite von einer kritischen Haltung gegenulber

dem Beschuldigten auszugehen ist.

3.3.2. Der amtliche Verteidiger meldete vor Vorinstanz Zweifel an der
Glaubwirdigkeit der Privatklagerin B._ an (Urk. 200 S. 8). Diese ergaben
sich einmal aus dem Protokoll ihrer Befragung vom 9. Februar 2018, wo sie An-
gaben Uber ihre personlichen Verhaltnisse gemacht habe. lhre Vergangenheit sei
in mehrfacher Hinsicht belastet. Schon in der Schulzeit habe sie Marihuana ge-
raucht und Alkohol getrunken, spater habe sie Kokain und Ecstasy konsumiert.
Sie habe am Arbeitsplatz Geld gestohlen, ihre Arbeitsstelle verloren und sich
prostituiert. Wegen des Diebstahls sei sie zu einer bedingten Gefangnisstrafe
verurteilt worden. Die Geschadigte sei in einem schlechten Umfeld aufgewach-
sen. Sie sei von Verwandten sexuell missbraucht und ausgenutzt worden. Ihre EI-
tern hatten nicht flr sie sorgen kdnnen und bei den Grosseltern, wo sie aufge-
wachsen sei, sei sie nicht gern gesehen gewesen. Sie habe gelernt, sich selber
helfen zu mussen, um ihr Leben fuhren zu kdnnen, ndtigenfalls auch auf illegale
Weise. Dies komme heute unter anderem zum Ausdruck, dass sie in dieser Straf-
sache auch Beschuldigte sei, soweit es um den Privatklager E.__ gehe (Urk.
200 S.9). Vor Berufungsgericht ausserte die amtliche Verteidigung die Annahme,
dass die Privatklagerin B.___ an einer Borderline-Personlichkeitsstorung leide,
was vieles von ihrem Verhalten — und eben auch Aussageverhalten — erklaren
kénne (Urk. 306 S. 12 f.).

3.3.3. Die schwierigen Aspekte ihrer Biographie forderte die Privatklagerin
B. selber zutage, was fur ihre Ehrlichkeit spricht. Die armlichen Verhaltnisse

und die prekaren sozialen und insbesondere familidaren Gegebenheiten mdgen die
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Privatklagerin B.___ zwar gepragt und sie auch zu gewissen Verhaltensweisen
gebracht haben. Diese wirkten sich aber nicht in einer Art und Weise aus, dass
dadurch ihre Glaubwurdigkeit generell beeintrachtigt ware bzw. sie zu einer
notorischen Lugnerin machen wurden, wie die Verteidigung insinuiert. lhr hier
straffalliges Verhalten ist zudem — wie noch zu zeigen sein wird — im Kontext von
falschen Versprechungen des Beschuldigten und ihrer Abhangigkeit von ihm zu
sehen. Im Ubrigen steht fiir die Sachverhaltserstellung die Glaubhaftigkeit der
Aussagen im Vordergrund und diese ist nachfolgend unter Einbezug der Vorbe-

halte der Verteidigung zu prufen.

3.4. Die PrivatklagerE._ und C.___ sowie die Privatklagerin D.___
sagten als Auskunftspersonen unter der Strafandrohung von Art. 303-305 StGB
aus. Sie haben sich alle als Privatklagerschaft konstituiert und finanzielle Forde-
rungen gestellt, wodurch sie auch ein finanzielles Interesse am Ausgang des Ver-
fahrens haben. Da sie sodann nach ihrer Darstellung vom Beschuldigen in

verschiedener Hinsicht geschadigt worden seien, durften sie ihm generell kritisch

gegenuberstehen. Bezlglich der Privatklager E. und C. ist anderer-
seits aufgrund ihrer damaligen freundschaftlichen Bande (E. -B. ) bzw.
Liebesbeziehung (C. -B. , welche Beziehung bis im Sommer 2016

dauerte; vgl. Urk. 31/4 S. 3, S. 21) davon auszugehen, dass sie ihr wohl gesinnt
sind und eher zugunsten der Privatklagerin B._  als zugunsten des Beschul-
digten aussagen durften. Anhaltspunkte dafur, dass sie deswegen zu ihrem Vor-
teil und zum Nachteil des Beschuldigten falsche Aussagen machen wurden, lie-

gen aber nicht vor.

3.5.R.___ warim Jahre 2014 in der M.____ -Bar, wo die Privatklagerin-
nenB.  und D.____ einquartiert waren, als Sicherheitsangestellter tatig. Er
wurde bei der Polizei unter der Strafandrohung von Art. 303 - 305 StGB als Aus-
kunftsperson und spater bei der Staatsanwaltschaft unter der Strafandrohung von
Art. 307 StGB als Zeuge befragt (Urk. 34/1-2). Dass es sich dabei um den Freund
oder neuen Zuhalter der Privatklagerin D.__ handelte, wie der Beschuldigte
behauptete (Urk. 188 S. 3), ist nicht erstellt (vgl. Urk. 34/2 S. 3). Dass er die Pri-

vatklagerin mochte, "als Mensch, als Person", weil sie ihn an seine Jugendliebe
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erinnere und er ihr Fr. 50.— fur die Ruckreise nach Budapest gegeben habe (Urk.
34/2), lasst nicht darauf schliessen, dass diese Sympathie sein Aussageverhalten
beeinflussen wirde. Es ist zwar ein gewisser Respekt, aber keine Antipathie ge-

genuber dem Beschuldigten auszumachen (vgl. Urk. 34/2).

E Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung betreffend Forderung der Prosti-

tution zum Nachteil der Privatklagerin B.

1.1. Dem Beschuldigten wird unter diesem Titel zusammengefasst vorge-

worfen, die Privatklagerin im Verlauf des Monats Mai 2014 in die Schweiz ver-

bracht zu haben, wo sie sich zunachst an verschiedenen Orten (u.a. W. und
AA. ) und dann an der N. -strasse in Zurich prostituiert habe. Dabei
soll der Beschuldigte die Prostitutionstatigkeit der Privatklagerin B. ab Mai

2014 bis Dezember 2014 auf verschiedene Weise — namentlich per Telefon oder
mittels Beobachtung oder Uberraschenden Besuchen — kontrolliert und B._
dabei auch wiederholt durch Drohungen und Gewaltanwendung unter Druck ge-
setzt haben. Zudem habe er ihr jeweils den gesamten Prostitutionserldés abge-
nommen und sie durch sein gesamtes Verhalten gegen ihren Willen daran gehin-

dert, aus der Prostitution auszusteigen (Urk. 62 S. 3 - 9).

1.2. Wie bereits oben ausgefuhrt, stellte die Staatsanwaltschaft sachver-
haltsmassig auch ein Zuflhren in die Prostitution in den Raum. Da die Privatkla-
gerin B.__ gleich zu Beginn der Untersuchung darlegte, dass sie sich bereits
frGher, d.h. vor der Bekanntschaft mit dem Beschuldigten prostituiert hatte (vgl.
u.a. Urk. 30/1 S. 2), entfiel die Tatbestandsvariante von Art. 195 lit. b StGB, wie
der Verteidiger vor Vorinstanz zu Recht geltend gemacht hatte (Urk. 200 S. 2).
Diesbezlglich erging denn auch kein Schuldspruch (Urk. 228 S. 64 und S. 190).
Auf die entsprechenden Tatbestandsmerkmale ist im Rahmen der Sachverhalts-
erstellung deshalb im Sinne des Grundsatzes der reformatio in peius nicht weiter

einzugehen.

1.3. Unter den Titel der Férderung der Prostitution und mit dem Ingress der
Anklageschrift und gewissen Vorwulrfen im Sachverhalt ebenfalls zum Thema
gemacht, aber nicht in konkrete Antrage verpackt, wurde sodann die Tatbestands-
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variante des Festhaltens in der Prostitution gemass Art. 195 lit. d StGB. Die
Vorinstanz kam zum Schluss, dass sich nicht erstellen lasse, dass die Privatkla-
gerin B.__ im relevanten Zeitraum generell nicht mehr als Prostituierte habe
tatig sein und sich stattdessen allgemein neu habe orientieren wollen. In Nach-
achtung des Verschlechterungsverbots — es erfolgte diesbezlglich ebenfalls kein
Schuldspruch (Urk. 228 S. 190) — erubrigt sich eine Sachverhaltsabklarung betref-

fend Festhalten in der Prostitution.

1.4. Zu prufen ist damit nur noch, ob sich in sachverhaltlicher und sodann
rechtlicher Hinsicht eine Beeintrachtigung der Handlungsfreiheit gemass der Tat-
bestandsvariante von Art. 195 lit. ¢ StGB erstellen Iasst.

1.5. Auf entsprechenden Vorhalt eines durch den Beschuldigten eingereich-
ten Schreibens von ihm an seinen Rechtsanwalt anerkannte der Beschuldigte
anlasslich der Berufungsverhandlung auf entsprechende Frage des Vorsitzenden
den Vorwurf der Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privatklagerin
B.  (Urk. 305 S. 10). Die ihm diesbezuglich zur Last gelegten Tatumstande
bestritt er indessen nach wie vor (Urk. 305 S. 11 ff.). Im Einklang mit der Staats-
anwaltschaft sowie der Vertretung der Privatklagerin B.__ liegt vor diesem
Hintergrund kein eigentliches Gestandnis vor, das den Tatbestand der Forderung
der Prostitution umfassen wirde (Prot. Il S. 15 f., 18, 23). Die Verteidigung bean-
tragte dann aber — nach entsprechender Rucksprache und damit instruktionsge-
mass — den Beschuldigten bezuglich der Forderung der Prostitution zum Nachteil
der Privatklagerin B._ schuldig zu sprechen. In sachverhaltlicher Hinsicht
wies sie dann aber wiederum darauf hin, dass gestutzt auf die Aussagen der Pri-
vatklagerin B.__ davon auszugehen sei, dass sich diese zumindest phasen-
weise als gleichberechtigte (Arbeits-)Partnerin des Beschuldigten angesehen ha-
be und die dem Beschuldigten vorgeworfenen Telefonanrufe aus Zuneigung und
nicht zur Kontrolle ihrer Tatigkeit erfolgt seien. Alles in allem seien die Aussagen
der Privatklagerin Uberdies zu wenig verlasslich (Prot. Il S. 10, 15; Urk. 306 S. 21
f.).

1.6. Die Vorinstanz grenzte den Deliktszeitraum fur diesen Vorwurf auf die

Zeit zwischen 4. Juni 2014 und dem 6. September 2014 ein (vgl. die Erwagungen
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dazu in Urk. 228 S. 39). In den Akten finden sich zwar Hinweise, dass die Privat-
klagerin auch in der Zeit beim Privatklager E.__ vom Beschuldigten zur Ver-
richtung sexueller Dienstleistungen — ohne Bezahlung, im Sinne eines Gefallens
fur einen alten Freund des Beschuldigten, welchem er noch Geld geschuldet habe
— nach Zurich an die N.___ -strasse gebracht wurde. Diese finden sich aber in
den nicht verwertbaren polizeilichen Einvernahmen vom 6. Februar 2015 und 21.
April 2015 (Urk. 30/4 S. 5 und Urk. 30/8 S. 12 f.). Der Deliktszeitraum ist daher
zugunsten des alleine Berufung erhebenden Beschuldigten zu Gbernehmen, mit
der Folge, dass auf die erwahnten Anhaltspunkte fur weitere fremdbestimmte
Prostitutionstatigkeit und weitere Vorwurfe in der Zeit ab dem 6. September 2014

nicht weiter einzugehen ist.

2. Die Vorinstanz gliederte diesen Anklagevorwurf in die Themen Anweis-
ungen betreffend Prostitutionstatigkeit, Uberwachung der Prostitutionstéatigkeit
und Entzug des Prostitutionserloses (Urk. 228 S. 39 ff.). Sie erachtet den Ankla-
gevorwurf mit wenigen Vorbehalten als erstellt. Dieser Schlussfolgerung ist —
auch unter Weglassung einzelner Aussagen zufolge Unverwertbarkeit — aus den
nachfolgenden Erwagungen zuzustimmen. Dabei ist zuerst auf die Aussagen der
Beteiligten und die weiteren Beweismittel und sodann insbesondere auf die Ein-

wande des Beschuldigten einzugehen.

3. Betreffend Anweisungen zur Prostitutionstatigkeit ist darauf hinzuweisen,
dass die Privatklagerin bereits in der ersten polizeilichen Einvernahme zu Proto-
koll gab der Beschuldigte habe ihr erklart, wie das Ganze ablaufen werde (Urk.
30/1 S. 5). Er habe behauptet, dass sie ein verlogenes dreckiges Vieh sei, weil sie
Drogen nehme und mit anderen Madchen auf Partys gehe. Sie berichtete bei der
Polizei auch bereits von Kontrollen (vgl. Urk. 30/1 S. 10). Sie schilderte dazu ei-
nen Vorfall, als der Beschuldigte unverhofft aufgetaucht sei, nachdem sie
[B..  und D.___ ]tagelang nicht gearbeitet hatten. Als er angekommen sei,
habe er gesagt: "lhr seid fallig, ihr seid fertig, jetzt komme eure schlechte Welt!".
Die Privatklagerin sagt dazu: "Unsere Kopfe wurden gewaschen, wie wir uns das
vorstellen, 'was zum Schwanz treibt ihr hier herum'?. A'.___ hat uns auseinan-

der genommen, wir durften nicht zusammen sein, sie nach links, ich nach rechts,
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eventuell durften wir am Wochenende zusammen sein, dann huiuiui" (Urk. 30/1 S.
10). Das Zimmer an der N.__ -strasse habe der Beschuldigte organisiert, er sei
dort schon bekannt gewesen (Urk. 30/10 S. 18). Es sei dann von ihr immer ver-
langt worden, dass sie etwas verdiene, er sei aber nie zufrieden gewesen. Das
habe sich in Worten geaussert: "Was machst du, du Ungluckliche, den ganzen
Tag lang. Du lutscht am Schwanz, du machst gar nichts, Geh und blase einem,
verdiene etwas Geld!" (Urk. 30/10 S. 21). Auf die Frage, wie sie entschieden ha-
be, wie lange sie arbeite an einem Tag oder wie viele Freier sie bediene, gab die
Privatklagerin B.___ zu Protokoll: "A'.___ hat immer gesagt, wann ich nach
unten gehen soll oder er hat mich angerufen und gefragt, ob ich schon wach bin",
und dann gesagt: "Was machst du immer noch, zieh dich an, und scher dich run-
ter um zu arbeiten!" (Urk. 30/10 S.22). Von Anweisungen zur Prostitutionstatigkeit
berichtete die Privatklagerin auch im Zusammenhang mit ihrer Menstruation. Es
habe sie gestort zu arbeiten, wenn sie ihre Tage gehabt habe, da sie Schmerzen
gehabt und es sehr unangenehm gewesen sei. Sie habe es tun mussen, weil der
Beschuldigte es von ihr verlangt habe. Der Beschuldigte habe dann mit ihr einen
Schwamm besorgt, den sie zuvor nicht gekannt habe. Den habe sie dann einfuh-
ren mussen. In den meisten Fallen hatten es die Kunden nicht einmal bemerkt
(Urk. 30/10 S. 29 f.). Der Beschuldigte habe ihr auch gesagt, mit wem sie Kontakt
haben durfe. Er habe ihr verboten, mit irgendeinem Madchen Kontakt zu haben,
weil ihr die anderen Frauen nicht gut tun wurden, die warden ihr den Kopf verdre-
hen und sie in die falsche Richtung beeinflussen (Urk. 30/10 S. 34). Wenn sie
Kontakt mit anderen Frauen gehabt habe, habe der Beschuldigte ihr mehrere Ma-
le gesagt: "Spreche niemanden an, vergiss sie alle, konzentriere dich auf die Ar-
beit! (Urk. 30/10 S. 35). Dabei gab es auch Momente, an denen sie sich nicht voll
an dessen Vorgaben hielt (Urk. 30/10 S. 21 f.), was aber beim Auftauchen des
Beschuldigten bei ihr in Panik mindete, wie sie das schilderte (Urk. 30/1 S. 10).
Die Privatklagerin beschrieb auch, wie sie den Vorgaben zu begegnen versuch-
ten: "Wir [B.___ und D._____ ] schliefen ja im gleichen Zimmer und wir haben
versucht uber ihn zu lachen, was fur ein kruppelhaftes, ekelhaftes Ungeziefer er
ist eigentlich. Weil es auch vorgekommen ist, dass D'.__ im zuerst eins blasen
musste und dann ich oder umgekehrt" (Urk. 30/1 S. 10). Damit schildert die Pri-
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vatklagerin anschaulich, lebhaft und im Kern gleich, wie der Beschuldigte vorge-
geben hat, wo, wie und wann sie die Prostitutionstatigkeit auszuiben habe bzw.
wie er sie eingeschrankt und ihr gewisse Zwange auferlegt hat, welche auch beim
nachfolgenden Thema der Kontrollausibung und des unter Drucksetzens von
Bedeutung sind.

4.1.1. Die Anklage wirft dem Beschuldigten weiter vor, er habe Uber die
Privatklagerin B.__ von April bis Anfang Dezember 2014 durch die dort be-
schriebenen Handlungen Kontrolle Uber sie ausgeubt (Urk. 62 S. 6 f.). Dazu ist
vorweg festzuhalten, dass zufolge des eingeschrankten Deliktszeitraums nur
Handlungen zwischen dem 4. Juni 2014 und 6. September 2014 zu prufen sind

(vgl. oben).

4.1.2. Ein Teil der angeblich ausgeubten Kontrolle betraf die Kommunikati-
on. So soll der Beschuldigte der Privatklagerin B._  zunachst den Zugriff auf
ihr Facebook-Profil entzogen haben. Als er das Passwort erhalten habe, habe er
im Zeitraum April bis September 2014 wiederholt darauf zugegriffen und sich
manchen Kontakten dieses Profils gegentber als B.  ausgegeben. Damit
habe er die Kommunikation von B.___ kontrolliert und ihr klar gemacht, dass
sie nicht von ihm unentdeckt mit Dritten kommunizieren konne (Urk. 62 S. 6, Bul-
let 1). Sodann habe der Beschuldigte auch regelmassig das Mobiltelefon von Pri-
vatklagerin B._  an sich genommen und anhand der Anruflisten und Chat-
nachrichten kontrolliert, mit wem sie kommuniziert habe (Urk. 62 S. 6, Bullet 4).

Die Vorwurfe gemass Bullets 2 und 5 fallen nicht in die relevante Zeit.

4.1.3. Die Privatklagerin B.__ flhrte bei der Polizei aus, der Beschuldigte
habe ihr verboten, Facebook zu benutzen, "[...] er hat dann mein Passwort auch
verandert. Danach hat er mein Telefon weggenommen. Ich dufte keinen Kontakt
zu niemandem halten, weder Grossmutter, zu niemandem" (Urk. 30/1 S. 4). Diese
Aussagen stehen allerdings im Zusammenhang mit Ereignissen in Deutschland
und Ungarn ca. im April/Mai 2014 (vgl. Urk. 1 S. 10, 12; Urk. 30/10 S. 7), weshalb
der Zugriff auf ihr Facebook-Profil selbst zutreffendenfalls nicht mehr als fur die
Kontrollhandlungen in Zurich ab 4. Juni 2014 gelten kann. Was sodann die Be-

nutzung des Profils der Privatklagerin B. durch den Beschuldigten betrifft,
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so sind die Aussagen der Privatklagerin bei der Polizei betreffend AB. (Urk.
30/3) nicht verwertbar. Damit lasst sich der Vorwurf betreffend Herausverlangen
des Passwortes flr Facebook und Zugriff auf das Konto der Privatklagerin

B. nicht erstellen.

4.1.4. Bezuglich Kontrolle der Arbeitstatigkeit und der Einnahmen soll der
Beschuldigte die Privatklagerin B._  im relevanten Zeitraum taglich 10 bis 20
Mal angerufen und sich nach der Arbeit und den Einklnften erkundigt haben, um
sie dadurch daran zu hindern, dass sie ihm gegenuber Einkinfte verheimliche,
ohne sein Wissen langere Pausen mache oder die Arbeit als Prostituierte frihzei-
tig beende (Bullet 3). Der Beschuldigte habe sich zu diesem Zweck auch jeweils
in der D.__ -Bar (im Stockwerk oberhalb der Privatklagerin B._ ) einquar-
tiert, wenn dort ein Zimmer verfligbar gewesen sei. Wenn der Beschuldigte in Zu-
rich gewesen sei, habe er sich in eine Bar mit Sicht auf die N.__ -strasse ge-
setzt, um die Privatklagerin B.___ dabei zu beobachten, wie sie Freier anwerbe
(Bullet 8). In den Phasen, in denen er nicht anwesend gewesen sei, habe der Be-
schuldigte von ihr verlangt, dass sie ihn vor Arbeitsschluss anrufe oder ihn per
SMS frage, ob sie mit der Arbeit aufhdren durfe (Bullet 7). Der Beschuldigte sei
auch wiederholt ohne Ankundigung von Ungarn nach Zurich gekommen und habe
die Privatklagerin B.__ Uberraschend ander N.__ -strasse aufgesucht (Bul-
let 9).

4.1.5. Die Vorinstanz erachtete es als erstellt, dass der Beschuldigte die
Privatklagerin standig per Telefon und teilweise auch anderweitig uberwacht habe
und dabei regelmassig Uber die Arbeitstatigkeit und die Einkinfte von B._
habe im Bild sein wollen, wobei er auch immer wieder Uberraschend an der
N._ -strasse aufgetaucht und die Privatklagerin personlich Uberwacht habe.
Sie stutzte sich dabei vor allem auf die Aussagen der Privatklagerin B.___ |, die
dazu ins Bild passenden Aussagen der Privatklagerin D._ und des Privatkla-
gers C. sowie die Facebook-Korrespondenz zwischen dem Beschuldigten

und der Privatklagerin B.

4.1.6. Die Vorinstanz hat die Aussagen der Privatklagerinnen und des Pri-

vatklagers sorgfaltig und vollstandig zusammengefasst (vgl. Urk. 228 S. 42 ff). Auf
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diese kann mit Ausnahme der belastenden Depositionen der Privatklagerin

D. abgestellt werden. Erganzend ist festzuhalten, dass die Privatklagerin
B. bereits in der ersten polizeilichen Einvernahme von den Kontrollen des
Beschuldigten berichtete: "Wenn A'. in der Schweiz war, dann haben wir

uns taglich getroffen. Und das Geld, das ich bis dahin verdient hatte, musste ich
ihm abgeben. Er hat mir Kleinigkeiten gekauft wie zum Beispiel Kleider oder Es-
sen und er hat mir so 10, 20, 30 CHF flr Zigaretten oder fur Telefonguthaben ge-
geben oder zurickgelassen. Und Telefonguthaben war teuer, zum Teil habe ich
dann taglich 30 CHF Telefonguthaben gekauft. Es gab solche Karten. Zum Bei-
spiel, wenn A'._____in Ungarn war und ich hier, dann musste ich ihn immer anru-
fen. Er hat mich quasi nur angeklingelt, also einmal Klingeln lassen und dann
musste ich ihn zurtckrufen. Und da habe ich teilweise sehr viel Guthaben ge-
braucht" (Urk. 30/1 S. 6). Weiter beschrieb sie bei der Polizei einen dieser Uber-
raschungsbesuche des Beschuldigten: "Einmal war es so, dass wir auf der Trep-
pe sassen und A'.__ hat uns mit einer Schweizer Nummer angerufen und hat
gefragt, wo wir sind und was wir machen und er meinte, er komme bald. Wir ha-
ben gedacht, er macht Witze. Und es hat sich tatsachlich herausgestellt, dass er
nach einer Stunde da war. Wir dachten, er sei in Ungarn. Wir haben Panik be-
kommen, wortwortlich gemeint und wir dachten, wir packen unsere Dokumente,
wir gehen in die grosse Welt und wir hauen ab oder wir gehen zur Polizei" (Urk.
30/1 S. 10). Bei der Staatsanwaltschaft fuhrte sie aus, sie hatten zehn bis zwanzig
Mal Kontakt gehabt pro Tag. Sie glaube, dass sie ihn mehr angerufen habe. Er
habe immer wissen wollen, wie viel Geld sie schon verdient habe, wie viele Kun-
den sie gehabt habe und was sie genau gemacht habe. Auf die Frage, ob es je-
den Tag so viele Anrufe gegeben habe, sagte sie: "Fast. Es gab Tage wo es meh-
rere waren und Tage wo es wieder weniger waren". Und zur Frage, ob es eine
Anzahl Kunden oder einen Geldbetrag gegeben habe, den man abgemacht habe,
den sie an einem Tag verdienen solle, sagte sie: "Also konkret meine Miete, ich
sollte schauen, dass ich das jeden Tag bezahlen kann. Und noch dazu so 100,
bis 150, 200 Franken. Es war von ihm immer verlangt, dass ich etwas verdiene",
und auf die Frage, ob es eine Grenze gegeben habe, wo er zufrieden gewesen
sei, "[...] ja schon. So mit 400, 500, 600 700 Franken. Aber ich glaube, er war nie
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zufrieden" (Urk. 30/10 S. 20). Die Zimmermiete habe pro Tag CHF 100.00 betra-
gen. Sie habe eigentlich immer gewartet, bis der Beschuldigte sie angerufen und
gesagt habe, dass sie aufhéren kdnne. Wenn es keine Kunden mehr gegeben
habe, dann habe sie ihm eine SMS geschickt oder ihn angerufen. Der Beschuldig-
te habe dann gesagt, sie solle noch ein bisschen bleiben, noch eine halbe Stun-
de, und wenn niemand mehr komme, dann solle sie schlafen gehen (Urk. 30/10
S. 26). Dass der Beschuldigte der Privatklagerin B.  sodann den Kontakt zu
anderen Frauen verbot, die sich mit ihr anfreunden wollten, spricht ebenfalls flr
das Kontrollverhalten des Beschuldigten (vgl. Urk. 30/1 S. 6, Urk. 30/2 S. 7).

Die Privatklagerin B.___ schilderte ihre Abhangigkeit — wenn auch im Zu-
sammenhang mit dem Vorfall zum Nachteil von E.__ | aber doch mit genereller
Aussage: "[...] ich hatte keine Mdglichkeit, entweder das oder mit Gewalt. Er hatte
mich in der Hand, das wusste er selber, dass ich alles mache, was er von mir
verlangt" und (zum diktierten SMS fur E.___ ) "[...] ich musste es machen (SMS
Schreiben, A'._ diktierte), weil er das verlangt hat. Ich war seine Marionet-
tenpuppe”, und auf die Frage, was andernfalls passiert ware: "Er hatte mich wie-
der bedroht. Er hat mich die ganze Zeit korperlich und auch seelisch unter Druck
gesetzt. Und naturlich hatte er zwei Seiten, zwei Gesichter. Eine war Psycho mit
Gewalt, die andere war... ja, nett wurde ich nicht sagen, aber eine Seite mit der
ich umgehen konnte, ohne Bedrohung, ohne Schlage, ohne Aggression. Das war
fur mich naturlich besser, dass ich auf dieser normalen Seite bleibe und immer

das mache, was er sagt und so wie er das sagt" (Urk. 30/15 S. 21).

4.1.7. Weitere Anhaltspunkte fir das Kontrollverhalten lieferte auch der
Privatklager E.__ | der nicht nur selber unter Druck des Beschuldigten stand
(vgl. hinten), sondern auch miterlebte, wie sich die Privatklagerin B.___ diesbe-
zuglich verhielt. So gab er bei der Polizei zu Protokoll, dass generell zu sagen sei,
dass die Privatklagerin jedes Kommando des Beschuldigten sofort und ohne Fra-
gen ausgefuhrt habe, "eine geradezu militarische Disziplin". Dies sei sein Ein-
druck gewesen (Urk. 32/1 S. 5 f., Urk. 32/2 S. 8). Im Zusammenhang mit seiner
spateren Hilfestellung fur die Privatklagerin sagte der Privatklager E.___ bei der

Polizei, es sei ihm schon bei den ersten Treffen klar gewesen (dass der Beschul-
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digte ein Zuhalter sei), als die Privatklagerin von "lelki terror", seelischem Terror
gesprochen habe (Urk. 32/2 S. 7 f.; [der Privatklager E.___ spricht auch Unga-
risch, Urk. 32/1 S. 1]). In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass der
Privatklager E.___, obwohl selber unter Druck und ausgenutzt vom Beschuldig-
ten, dessen Verhalten — konkret zwar bezogen auf einen spateren Vorfall —
durchaus differenzierte. So sagte er, "[...] A".____ verhielt sich mir gegenuber
normal. Es gab keinerlei Anzeichen von muindlicher oder kérperlicher Bedrohung"
(Urk. 32/1 S. 5).

4.1.8. Weiter berichtete auch der Privatklager C.___ von den Kontrollen
des Beschuldigten. So sagte er in der Einvernahme bei der Polizei: "Wenn ich bei
B.  war, hatte B. immer wieder Terror mit Anrufen von A'._ | stan-
dig. B.__ war wie eine Marionette. Auch wenn wir am Schlafen waren und das
Telefon lautete, juckte sie auf, rannte zum Telefon und nahm es sofort ab. Ich ha-
be einfach seine Stimme gehort. Ich habe die Sprache nicht verstanden, jedoch
gehort, dass er eine temperamentvolle Stimme hatte. B._ sagte auch immer
wieder, dass ich still sein soll, kein Gerdusch machen soll, dass A'.__ nicht
hort, dass ich bei B.___ bin. [...] Diese Anrufe, dieser Terror war standig" (Urk.
31/1 S. 3 f.). Diese Aussagen bestatigte der Privatklager C.___ in den spateren
Einvernahmen. So erklarte er zum Thema Marionette in der folgenden Einver-
nahme: "Wenn A'._ anrief oder schrieb, B._  machte alles sogleich.
Manchmal zitterte sie. Wenn A'.___ anrief, kam es vor, dass er 20 Minuten re-
dete und sie sagte kein Wort. Da ich die Sprache nicht verstand, wusste ich nicht,
worum es ging. Aber B._ sprang immer sofort auf und erledigte alles, was
A'._ verlangte" (Urk. 32/2 S. 5f1.).

4.1.9. Mit der Vorinstanz ergibt sich sodann auch aus der Facebook-
Korrespondenz zwischen dem Beschuldigten und der Privatklagerin B._ |
dass der Beschuldigte sich nach dem Geschaftsgang und insbesondere den Ein-
nahmen erkundigte. Der Beschuldigte flhrte das Profil unter dem Namen
"T._ " die Privatklagerin B.___ unter"S. ", was unbestritten geblieben
ist. Exemplarisch fuhrt die Vorinstanz Ausschnitte aus der Korrespondenz an, auf

welche verwiesen werden kann (vgl. Urk. 228 S. 44 f.). Dieser lasst sich den her-
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rischen und fordernden Ton des Beschuldigten entnehmen, mit dem er Auskunft
Uber die Prostitutionstatigkeit verlangte und dabei der der Privatklagerin B.

auch gleich Anweisungen gab.

4.1.10. Der Sachverhalt betreffend die standigen Kontrollen ist somit mit den

oben erwahnten Einschrankungen erstellt.

4.2.1. Gemass der Anklage soll der Beschuldigte die Privatklagerin B.
auch fortlaufend die Einnahmen aus ihrer Prostitutionstatigkeit an der N._ -
strasse entzogen haben, indem er ihr das Geld vor Ort abgenommen oder sie an-
gewiesen habe, das Geld per Western Union zu Uberweisen, weshalb B._
wahrend ihrer Zeit als Prostituierte an der N.___ -strasse in Zurich gezwungen
gewesen sei, sich taglich wieder neu Geld durch Prostitution zu verdienen, um nur
schon die tagliche Zimmermiete von Fr. 100.— bezahlen zu kdnnen und damit zu
verhindern, dass sie auf die Strasse gesetzt werde (Urk. 62 S. 7 lit. b [Bullet 10]).
Dabei habe er sie mindestens einmal taglich getroffen und ihr den ganzen Tages-
erlds abgenommen, wobei er ihr davon Kleidungssticke sowie Nahrung gekauft
und ihr bisweilen Fr. 10.— bis 30.— flr Zigaretten und Telefonguthaben hinterlas-
sen habe. Zusatzlich habe B._ per Western Union im Rahmen von insge-
samt 20 Transfers total Fr. 4'360.— an den Beschuldigten, Fr. 500.— an I.___
und Fr. 870.— an den Sohn des Beschuldigten Uberwiesen. Auf diese Weise habe
er ihr den gesamten Prostitutionserlés im Umfang von mehreren tausend Franken
abgenommen (Urk. 62 S. 9 lit. c).

4.2.2. Die Vorinstanz erachtete den Sachverhalt als grundsatzlich, aber nicht

mit konkretem Betrag erstellt. Sie kam gestutzt auf die Aussagen der Privatklage-

rin B. , die Transaktionsbelege und die Aussagen des Privatklagers
C. , der Privatklagerin D. und des Zeugen R. zum Schluss, dass
die Privatklagerin B. wahrend ihrer Prostitutionstatigkeit an der N. -

strasse vom Beschuldigten ein Prostitutionserlés von zumindest Fr. 5'730.— via
Western Union entzogen worden sei. Die genaue Hbhe des insgesamt entzoge-
nen Prostitutionserloses musse nach dem Gesagten jedoch offen bleiben, wobei
aber im Einklang mit der Anklageschrift ohne Weiteres von einem Gesamtbetrag

von mehreren tausend Franken ausgegangen werden konne (Urk. 228 S. 46 f.).
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4.2.3. Der Vorinstanz kann auch ohne Berucksichtigung der Aussagen der
Privatklagerin D._ zugestimmt werden. So gab die Privatklagerin B.
bereits bei der ersten Einvernahme bei der Polizei im Zusammenhang mit Anwei-
sungen des Beschuldigten zu Protokoll, "[...] auch wenn A’.___ in der Schweiz
war oder auch nicht, das spielte keine Rolle, man musste immer via Western Uni-
on Geld nach Hause schicken, wenn er hier war, dann auf den Namen von
. . Wenn A'.____ hier war, dann haben wir I.__ das Geld geschickt.
Aber es ist so, dass meistens wenn ich Freitag, Samstag Geld verdient habe, am
Wochenende habe ich am besten verdient, habe ich es sofort danach entweder
auf seinen Namen, auf I.__ s Namen oder auf AC.___ s Namen senden
muassen" (Urk. 30/1 S. 6). Alles, was sie in der Schweiz verdient habe, sei fur den
Beschuldigten gewesen (Urk. 30/10 S. 31). Indirekt gestltzt werden die Aussagen
der Privatklagerin B.___ zu den Uberweisungen im Ubrigen auch durch die An-
gaben des Privatklagers C.__ . Dieser gab an: "[...] ja, sie hat ihm ja das gan-
ze Geld abgegeben. Das ist das, was ich von ihr gehort habe. In der Zeit als sie
ander N._ -strasse arbeitete, haben wir uns jeweils am Morgen getroffen, so
dass sie in der Nacht arbeiten konnte. Und am Morgen sind wir dann zu Western
Union und dort hat sie dann das ganze Geld nach Ungarn Uberwiesen. Und bevor
wir zu Western Union gingen, kam jeweils der Anruf von ihm und dann hat sie so-
fort das gemacht, was er gemacht hat, wie ein Roboter. Sie funktionierte wie auf
Knopfdruck" (Urk. 30/4 S. 12).

4.2.4. Betreffend Hohe des Prostitutionserldses liegen nicht verwertbare
Auskunfte aus der polizeilichen Einvernahme vom 6. Februar 2015 vor (Urk. 30/4
S. 10). Sodann lieferte die Privatklagerin B._  Anhaltspunkte zum Einkom-
men, das alles beim Beschuldigten gelandet sei, die aber relativ vage blieben:
"Schwierig zu sagen. Am Wochenende war es am besten, dann konnte man mehr
verdienen, als unter der Woche. Die ganze Woche, ohne Miete, so ca. CHF
1'000.00. Von Montag bis Sonntag. Das ist einfach Plus/Minus, da bin ich mir
nicht ganz sicher. Als am Wochenende, Freitag und Samstag waren es sicher so
CHF 500.00 bis 700.00 pro Tag. An den anderen Tagen waren es mal 100.00,
150.00, 200.00 plus noch die Miete" (Urk. 30/10 S. 27 f.).
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4.2.5. Die in der Anklageschrift genannten Betrage, die Privatklagerin
B.  an den Beschuldigten, dessen Lebenspartnerin I.__ und dessen
Sohn A.__ Uberwiesen haben soll, decken sich mit den Daten von Western
Union (Urk. 38/3; Urk. 38/1-2). In diesem Umfang von Fr. §'730.— zuzuglich be-
tragsmassig nicht genau feststellbarer Einkunfte, die direkt beim Beschuldigten
landeten (Urk. 30/10 S. 27), ist mit der Vorinstanz von einem Gesamtbetrag ent-
zogenen Prostitutionserléses in der Héhe von mehreren tausend Franken auszu-

gehen.

4.3.1. In der Anklageschrift werden diverse Umstande aufgefuhrt, anhand
derer der Beschuldigte Druck auf die Privatklagerin B.__ ausgeubt haben soll
(Urk. 62 S. 7 ff.). Die Staatsanwaltschaft schildert in diesem Zusammenhang im
Wesentlichen eine Reihe von vom Beschuldigten vorgenommenen Handlungen
oder Ausserungen zur Ziichtigung und Verangstigung der Privatklagerin B.__ |
die einen sehr unterschiedlichen Schweregrad aufweisen (vgl. Urk. 62 S. 7 ff.).

4.3.2. Dass der Beschuldigte die Privatklagerin B._ zwischen Mai 2014
und September 2014 in ihrem Zimmer oberhalb der M. -Bar mit der flachen
Hand ins Gesicht geschlagen habe, lasst sich ohne die Aussagen der Privatklage-
rin D.___ nicht erstellen, zumal die Privatklagerin B.___ selber nur Schlage
in der Zeit in Deutschland und nach dem Einzug beim Privatklager E.__ veror-
tet (Urk. 30/1 S. 5; Urk. 30/2 S. 9). Damit ist entgegen der Vorinstanz auch keine
Onhrfeige nachgewiesen.

4.4.1. Die Anklageschrift erwahnt sodann eine Reihe von Vorféllen, in deren
Rahmen der Beschuldigte die Privatklagerin (explizit oder implizit) korperliche
Gewalt angedroht haben soll. Betreffend Drohung mit dem Staubsaugerrohr
(Bullet 2) wurde der Sachverhalt mit den Aussagen der Privatklagerin B._
bestatigt (Urk. 30/2 S. 9 und Urk. 30/10 S. 21).

4.4.2. Die ubrigen Drohungen (Bullets 6-9 und 12) wurden insofern bestatigt,
als die Privatklagerin bei der Staatsanwaltschaft aussagte, sie habe Angst gehabt
vor dem Beschuldigten, denn "[...] er kann so einen guten psychischen Terror
machen, so richtig in die Psyche gehen". Auf die Frage nach Beispielen erwiderte
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sie: "Er hat mehrmals gesagt, ich bringe dich nach Hause, ich schmeisse dich
einfach weg, auf die Strasse, du wirst mich nie mehr los, ich werde dich beobach-
ten, du wirst Ungarn nie mehr verlassen. Und es war auch ab und zu, dass er
mehrmals gesagt hat, ich bringe dorthin und dort hin und es wird dir per Zufall ein
Unfall passieren. Er hat die Leute oder die Madchen, ich weiss nicht viele an der
Zahl waren, glauben lassen, dass er so ein Psychopath ist, der zu allem fahig ist",
und zur Frage, was fur ein Unfall passieren kdnnte: "Er hat zum Beispiel gesagt,
dass er mich hinaus in den Wald bringen wird und ich werde per Zufall in einen
Abgrund stlrzen" (Urk. 30/10 S. 24 f.). Ahnliches berichtete sie schon bei der
Polizei: "[...]und A'.___ hat mir erzahlt, dass einmal auch so eine Frau bei ihm
war und diese Frau hat die Polizei erwahnt und 'zufallig" hatte sie einen Autoun-
fall. Und A'.___ hat dann gesagt, mir kbnne auch so etwas passieren" (Urk.
30/2 S. 6). Er habe noch anders Druck ausgeubt, dass er Schizophrenie habe und
dass er sie umbringen konnte, wenn er das bekomme (Urk. 30/10 S. 25). In der
gleichen staatsanwaltschaftlichen Einvernahme antwortete die Privatklagerin
B.  auf die Frage, was der Beschuldigte mit ihr bei einem allfalligen Weg-
gang gemacht hatte, der Beschuldigte habe zu ihr gesagt, er wirde ihr Gesicht
mit Saure Ubergiessen oder ihr das Gesicht zusammenschneiden und sie wie ei-
nen schmutzigen Hund auf die Strasse werfen, so dass sie niemand mehr brau-
chen koénne. Diese Drohung verortet die Privatklagerin B._ allerdings in die
Zeit in Deutschland und nicht in die hier vorgeworfene Zeit (Urk. 30/10 S. 11).
Mangels Verwertbarkeit der ubrigen Aussagen in den 3. bis 8. polizeilichen Befra-
gungen der Privatklagerin B._ kdnnen nur diese dargelegten Aussagen des

Beschuldigen aus den Bullets 6-9 und 12 als bestatigt erachtet werden.

4.4.3. Der unterbundene oder unerwinschte Kontakt mit anderen Prostituier-
ten war bereits Thema bei den Kontrollhandlungen des Beschuldigten (vgl. oben).
Mit Bezug auf entsprechende Sanktionen gab die Privatklagerin betreffend
AD.  zu Protokoll, dem Beschuldigten habe es nicht gefallen, dass AD._
versucht habe, sich mit mir anzufreunden. "Es wurde betont: "Wage nicht, mit ihr
Kontakt zu haben!™. Der Beschuldigte habe ihr gegenuber auch gesagt, "[...] er
werde der kleinen Nutte in den Mund ficken. Das ist eine Drohung. So habe ich es

besser gefunden, dass ich zu niemanden Kontakt hatte" (Urk. 30/2 S. 7). Und als
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der Beschuldigte sie mit AE._ | die schon relativ lange an der N._ -
strasse sei, gesehen habe, habe er das nicht gut gefunden, er habe gesagt: "Ja
nicht, dass ich dich mit ihr erblicke, sonst reisse ich dir deine Zunge heraus, ich fi-
cke ihren Mund und auch deinen, weil sie eine drogensuchtige Nutte ist und sie
nimmt sicher dein Geld weg" (Urk. 30/2 S. 8). Dazu sagte die Privatklagerin
B.  :"Das waren diese Drohungen. Und nach diesen Drohungen habe ich zu
ihr nichts mehr gesagt, ich habe nicht einmal mehr Hallo zu ihr gesagt, gar nichts
mehr" (Urk. 30/2 S. 8). Der Vorwurf gemass Bullet 4 findet damit Bestatigung.

4.4.4. Wie die Vorinstanz zu Recht erwagt (Urk. 228 S. 40), erweisen sich
die weiteren Vorwurfe hinsichtlich direkter oder indirekter Einschuchterungen und
entsprechender Versuche des Beschuldigten im Vergleich zu obigen Drohungen
und Druckversuchen von geringer Relevanz und Erheblichkeit, weshalb darauf

nicht weiter einzugehen ist.

4.4.5. Wenn die Anklageschrift festhalt, die Privatklagerin B.___ habe als
Folge dieser standigen Druckauslibung in permanenter Angst vor dem Beschul-
digten gelebt und sich davor geflirchtet, dass sie im Falle der Nichtbefolgung sei-
ner Anweisungen mit massiver Gewalt zu rechnen habe (vgl. Urk. 62 S. 9), so ist
dies aufgrund der vorstehend erstellten Handlungen und Ausserungen schon mal
grundsatzlich nachvollziehbar. Die Privatklagerin B._  hat ihre Angst — nebst
den bereits oben erwahnten Stellen — auch sonst mehrfach explizit erwahnt, so in
der ersten polizeilichen Einvernahme, wonach sie sich uberlegt hatten [B._
und D.___ ], "[...] wie es ware wenn wir zum Beispiel von der Polizei oder ir-
gendwo Hilfe verlangen wurden, aber wir haben das wieder fallen gelassen, well
sowohl sie als auch ich Angst vor A'.__ hatten" (Urk. 30/1 S. 9). Auch bei der
Staatsanwaltschaft schilderte sie ihre Angst mehrfach, u.a. dass sie die ganz Zeit
Angst vor ihm gehabt habe, aber auch Angst, von inm wegzugehen (Urk. 30/10 S.
24 f., S. 32).

4.4.6. Bestatigt wird die Angst der Privatklagerin B._ vor dem Beschul-
digten auch vom Privatklager E.___, der bei der Polizei erwahnte, diese habe
mehrfach ihre Angst vor dem Beschuldigten geaussert und habe ihn [E._ ]
auch vor dem Beschuldigten gewarnt (Urk. 32/1 S. 3; Urk. 32/2 S. 4). Im Verhal-
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ten der Privatklagerin sei sehr viel Angst und Stress zu spluren gewesen (Urk.
32/1 S. 5). Der wahrgenommene seelische Terror und die fast militarische Diszip-
lin wurden bereits oben erwahnt und kénnen auch als Ausdruck von Angst be-
zeichnet werden. Angst wird auch indirekt bestatigt, wenn der Privatklager
E.  aussagt, er sei sehr frustriert gewesen, dass es dem Beschuldigten ge-
lungen sei, die Angst der Privatklagerin B.  so einzusetzen, dass er
[E.___ ] mehr bezahlt habe, als vereinbart worden sei, und als Folge des Frus-
tes: "Ich erinnere mich, dass ich aus lauter Wut danach ca. zwei Stunden lang
Brennholz aus meinem Schuppen holte und durch die Gegend schleuderte" (Urk.
32/18.7).

4.4.7. Wie bereits oben dargelegt, schilderte auch der Privatklager C.
die Angst und den Terror, unter denen die Privatklagerin, die sich wie eine Mario-
nette benommen habe und wie ein Roboter gemacht habe, was der Beschuldigte
gewollt habe, litt (Urk 31/1 S. 3; Urk. 31/4 S. 12).

4.5.1. Als Zwischenfazit ergibt sich aus obigen Ausflhrungen, dass sich der
Sachverhalt mit den genannten Einschrankungen erstellen lasst. Von wesentli-
cher Bedeutung sind dabei die Aussagen der Privatklagerin B._ . Diese wa-
ren zwar mit Bezug auf die zeitliche Einordnung zu Beginn nicht ganz stringent,
was in Anbetracht des quer durch Europa innert ein paar Monaten Erlebten auch
nicht weiter erstaunt (vgl. Urk. 30/1-2). Im Kern waren sie aber gleichlautend. Die
Privatklagerin schien auch bemuht um klare Darstellungen, deklarierte, wenn sie
nachdenken musste oder einen "Filmriss" hatte (vgl. z.B. Urk. 30/1 S. 3 f.). Sie
wirken — nicht zuletzt wegen der bisweilen ausgepragten und vulgaren Gossen-
sprache — authentisch, farbig und erlebt. lhre Schilderungen sind gepragt von
Angst, Machtlosigkeit, mitunter auch von kleinen Ausbruchsversuchen und skiz-
zierten Coping-Strategien. Die Aussagen sind gespickt mit personlichen Details,
wie z.B. die erzwungene Arbeitsverrichtung wahrend der Menstruation, dem ver-
botenen Kontakt zu anderen Frauen und der diesbeziglichen Resignation nach
den entsprechenden Drohungen des Beschuldigten, welche Segmente in den
Aussagen Ausdruck personlicher Betroffenheit sind und damit ebenfalls fur tat-

sachlich Durchgemachtes sprechen. Die Privatklagerin B. hat ihre Situation
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in Ungarn inklusive eines Strafverfahrens nicht beschonigt und ist auch hier —
letztlich — zu ihren Verfehlungen gegenuber ihrem "Helfer" E._ gestanden.
Auch wenn sie den Beschuldigten bisweilen mit starken Kraftausdriicken betitelte,
zeichnete sie nicht durchwegs nur negative Seiten, so z.B. hinsichtlich ihrer Ein-
schatzungen und Empfindungen in ltalien (Urk. 30/14 S. 4). Zudem hielt sie sich
mit einer Anzeige sehr zurtick und war sie erst nach einigen informellen Gespra-
chen bereit fur Aussagen; es war der Privatklager E.__ | der sich an die Polizei
wandte, weil er der Meinung war, dass die Privatklagerin B._ _ Hilfe bendtige
(Urk. 1 S. 1, Urk. 17). Die Aussagen waren auch nach Jahren, die zwischen den
Einvernahmen lagen, im Wesentlichen gleichlautend. Kleinere Abweichungen las-
sen sich mit dem Zeitablauf ohne weiteres erklaren. Insgesamt lasst dies ihren

Aussagen bereits eine hohe Glaubhaftigkeit zukommen.

4.5.2. Bemerkenswert ist in diesem Fall, dass das von der Privatklagerin
B._ gezeichnete schlussige Bild der Ereignisse in mehrfacher Hinsicht Besta-
tigung fand. Dies gilt zunachst fur ihre ersten polizeilichen Schilderungen Uber
vorgelagerte Ereignisse. So konnten ihre Angaben zu ihrem Aufenthalt in ver-
schiedenen Etablissements in Deutschland (vgl. Urk. 30/1-2) bestatigt werden: So
wurde sie am 14. April 2014 im AF.___ in AG._____ von der Polizei kontrolliert.
Interpol AZ._ bestatigte zudem die von ihr gemachten Angaben zum Inhaber
und zur Ortlichkeit (Urk. 1 S. 11). Gemass Interpol AZ._____ unterzeichnete die
Privatklagerin B.__ am 1. Mai 2014 einen Mietvertrag fur ein Koberfenster an
der Al.___ -strasse in AJ._____, in welcher Stadt der Beschuldigte am 4. Mai
2014 einer Verkehrskontrolle unterzogen und gegen Barzahlung schriftlich ver-
warnt wurde, weil der Personenwagen Mercedes Benz mit dem Kontrollschild Nr.
3 ordnungswidrig abgestellt war (Urk. 1 S. 11 f.). Gemass Interpol AZ._
meldete sich die Privatklagerin B.__ sodann am 8. Mai 2014 bei der Polizei in
AK._ zur Prostitutionsausibung im AL.  an der AM.___ -strasse.
Gleichentags wurde sie in AK.__ am Strassenstrich AM.__ -strasse von
der Polizei kontrolliert (Urk. 1 S. 12). Dass sie schliesslich im AN.__ in
AO.__ arbeitete, wurde von der Polizei AP.___ bestatigt (Urk. 1 S. 12).
Auch ihre vorgangige Prostitutionstatigkeit in der Schweiz fand Bestatigung. So

hat gemass Auskunft des Amts fir Wirtschaft und Arbeit Kanton Thurgau der Be-
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trieb Blauer Aff am 7. Mai 2014 um 04:00 Uhr online die Meldebestatigung fur die
Privatklagerin beantragt, woflr sie in AQ. /TG ab dem 8. Mai bis 23. Mai
2014 im Besitz einer Arbeitsbewilligung war (Urk. 1 S. 14). Weiter war sie gemass

zentralem Migrationssystem ZEMIS danach im Besitz von Arbeitsbewilligungen

fur das Bordell AR. in AS. AG (vom 15. Mai 2014 bis 1. Juni 2014),
fur das Bordell AT. in AA. (vom 27. Mai 2014 bis 8. Juni 2014) und far
das Bordell AU. in AV. (vom 28. Mai 2014 bis 28. Juni 2014). Die po-

lizeilichen Abklarungen bestatigen damit bereits die ersten polizeilichen Aussagen
der Privatklagerin B. als richtig und ergeben auch zeitlich und inhaltlich ein
stimmiges Bild.

4.5.3. Fir die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen spricht ferner, dass das Fahr-
zeug des Beschuldigten, mit dem er die Privatklagerin B._  gemass ihren
Aussagen quer durch Europa chauffierte, zweifelsfrei ihm zugeordnet werden
konnte. Sie sagte dazu: "Mercedes E Benz, ein weisser Kombi, Kontrollschild Nr.
3. Das habe ich mir gemerkt. Das ist das Auto der Holle" (Urk. 30/2 S. 2). Dieses
Auto, das normalerweise vom Beschuldigten gefahren wurde, wurde wahrend der
relevanten Zeit mehrfach polizeilich erfasst wegen Uberschreitung der Geschwin-
digkeit und der zulassigen Parkzeit, teilweise auch mit Radaraufnahmen vom Be-
schuldigten mit den Privatklagerinnen B.  und D.__ als seine Mitfahre-
rinnen (Urk. 1 S. 17, 18, 22, 23, 24; Urk. 19/16 S. 7 f.). Weiter wurde das Auto bei
mehreren Grenzubertritten in die oder aus der Schweiz von der Grenzwache re-
gistriert, z.T. auch mit Fotoaufnahmen (Urk. 1 S. 20, 23, 24, 26, 37, 39, 40). An-
haltspunkte dafir, dass eine andere Person diesen Wagen fuhr, liegen nicht vor.
Die dadurch belegte Anwesenheit des Beschuldigten in Zurich und dessen rege
Reisetatigkeit mit Grenzubertritten bestatigen die Darstellung der Privatklagerin
B._ hinsichtlich des standigen Kommens und Gehens des Beschuldigten.
Auch die Facebook-Eintrage des Beschuldigten zeigen dessen rege Reisetatigkeit
(Urk. 126).

4.5.4. Weiter erwiesen sich ihre Schilderungen Uber die Familienverhaltnisse
des Beschuldigten in Ungarn als zutreffend, inklusive der Namen der Familienmit-

glieder. Die an die gesamte Familie A. [Nachname von A. | geflosse-
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nen Geldbetrage via Western Union fanden ebenfalls mit den edierten Transakti-
onsbelegen Bestatigung. Weiter konnten das Facebook-Profil und Telefonnum-
mern des Beschuldigten, inklusive Alias-Namen, korrekt zugeordnet werden.
Ebenso fanden die Profile und Nummern der Privatklagerin B.__ und der Pri-
vatklager E._ und C.___ Bestatigung samt Pseudo-Namen Bestatigung,
was zu deren Auswertung fuhren konnte, wodurch die Angaben der Privatklagerin

B. abermals gestutzt wurden.

4.5.5. Kommt hinzu, dass ihre Aussagen wie oben dargelegt, mit Bezug auf
den Kern der Vorwurfe von den Privatklagern E._~ und C.___ bestatigt
wurden. Auch diese Verfahrensbeteiligten lieferten in sich stimmige Darstellun-
gen, die mit den Aussagen der andern Ubereinstimmten (vgl. hierzu noch ausfihr-
licher weiter hinten). Sie waren gepragt von Emotionen — Druck vom Beschuldig-
ten, Stress und Frust beim Privatklager E._  , Angst beim Privatklager
C.__ —, was ihre Schilderungen als erlebt wirken lassen. Privatklager E._
schien sehr bemuht um sachliche Ausklnfte. Er sagte eher zurickhaltend aus,
Ubertriebene Belastungen fehlten. Er differenzierte auch das Verhalten des Be-
schuldigten ihm und andern gegenuber. Auch der Privatklager C.__ wirkte in
seinen Aussagen eher zurickhaltend und vorsichtig. Ihre Aussagen werden ge-

stutzt mit sachlichen Beweisen wie Transaktionsbelegen und Chat-Protokollen.

4.6.1. Bis zur Berufungsverhandlung bestritt der Beschuldigte wie gesagt al-
le Vorwurfe und jegliches Fehlverhalten. Sein Aussageverhalten war gepragt von
monatelangem Schweigen, gefolgt in einer zweiten Phase von knappen Aussa-
gen, die mit kunftigen, noch zu nennenden oder zu erbringenden vagen
Entlastungsbeweisen gekoppelt waren. Bisweilen demonstrierte er auch sein Des-
interesse am Verfahren, in dem er sich Papiertaschentlcher in die Ohren stopfte
und auf die Worte des Einvernehmenden gar nicht mehr reagierte (Urk. 29/20 S. 2
und Urk. 29/21 S. 2). Die dritte Phase war dann gezeichnet von einer gewissen
Redeflut und schriftlichen Eingaben an diverse Amtsstellen und Institutionen (vgl.
u.a. Urk. 48 = Ordner 7). An der Berufungsverhandlung anerkannte er schliesslich
— wie gesehen — den Vorwurf der Forderung der Prostitution zum Nachteil der Pri-
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vatklagerin B. . Die dem Tatbestand zugrundeliegenden Tatumstande stritt

er aber nach wie vor ab (vgl. oben).

4.6.2. Soweit der Beschuldigte im Laufe des Verfahrens Aussagen machte,
beinhalteten diese zu einem grossen Teil prozessuale Rugen, auf die bereits ein-
gegangen wurde. In den Aussagen zur Sache fallt auf, dass sich der Beschuldigte
inhaltlich nicht gross auf die Vorwirfe einliess und oft auf konkrete Fragen
pauschale, generalisierende Antworten gab. Eine konkrete Auseinandersetzung
mit dem Kernvorwurf, mit einer Bestreitung der einzelnen Handlungselemente und
Absichten fand mit anderen Worten meist nicht statt. Ohne konkrete Beispiele zu
nennen, machte er geltend, die Aussagen der Privatklagerin B._ seien wi-
dersprichlich, dazu rligte er mehrfach deren Verhalten in den Einvernahmen. Er
ausserte nur vage Grinde, warum die Taten nicht stattgefunden haben kénnten.
Umfangreiche, detaillierte Angaben macht er hauptsachlich zu Nebenschau-
platzen, die nicht direkt mit den in der Anklageschrift umschriebenen Straftaten
zusammenhangen. Die pauschalisierende, abstrakte Verneinung eines konkreten
strafbaren Verhaltens bei gleichzeitig detaillierten Ausfuhrungen zu Nebenaspek-
ten ist ein klassisches Lugensignal, wie die Staatsanwaltschaft zutreffend ausfuhr-
te (Urk. 195 S. 10).

4.6.3. Den Vorwurfen der Privatklagerin B._ und den Privatklagern
E.  und C.___ begegnete der Beschuldigte damit, dass es sich um ein
Liebesdrei- oder -viereck gehandelt habe. Es gehe hier um Eifersucht bzw. um
Rache und Lugen der Genannten, um ein Komplott der ubrigen Verfahrensbetei-

ligten (insbesondere der Privatklagerinnen B._~ und D.__ und des Privat-
klagers C. ). An seinem Hauptstandpunkt eines Liebesdreiecks (zwischen
ihm, B._  und C.____ ) bzw. Liebesvierecks (unter Einbezug des Privatkla-
gers E.__ ) hat der Beschuldigte durchwegs festgehalten, ebenso an seiner

Darstellung, wonach er und die Privatklagerin verliebt und — parallel zur Prostituti-
onstatigkeit von B._ — eine Beziehung gefuhrt hatten (vgl. Urk. 29/24 S. 8;
Urk. 29/27 S. 10; Urk. 29/28 S. 10+18). Dass er und die Privatklagerin ein Paar
gewesen seien und ein starkes emotionales Verhaltnis gehabt hatten, fuhrte er

auch an der Berufungsverhandlung aus (Urk. 305 S. 13). In der Beziehung mit
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I habe er einen Tiefpunkt gehabt (Urk. 18 S. 2 ff.). Auf die Frage, ob das
Verhaltnis zur Privatklagerin B._ Liebe gewesen sei, meinte er in der Unter-
suchung, am Anfang sei es schon Liebe gewesen (Urk. 29/5 S. 1 f.). An der Beru-
fungsverhandlung erklarte er einmal, dass es keine Liebe gewesen sei, sondern
er sie nur gemocht und die Verantwortung fur sie Ubernommen habe. Dann wie-
derum erklarte er, dass sie sich geliebt hatten (Urk. 305 S. 15, 17). Er habe dann
ein paar Mal versucht, den Kontakt mit der Privatklagerin abzubrechen, sie habe
ihn aber angefleht, das nicht zu tun, wobei sie ihm sogar gedroht habe, sich das

Leben zu nehmen, wenn er sie verlasse (Urk. 29/28 13 f.). Im Zusammenhang mit

dem Komplott sagte er, der Privatklager C. habe sich zusammen mit der
Privatklagerin B. Geschichten ausgedacht (Urk. 29/24 S. 2 ff., S. 6), aber
auch, dass die Privatklagerin B. zu jener Zeit vom Privatklager C. un-

ter Druck gestanden sei, "[...] es ging um ein Liebesdreieck und ich war derjenige,
der zu viel war. Ich sollte verschwinden." Teil des Dreiecks seien gewesen "[...]
E.  ,dersichinB. _ verliebt, C.__ warin der BeziehungmitB.
und ich war der Uberflissige Vierte" (Urk. 29/28 S. 27). Der Privatklager E.__
werde von der Privatklagerin B.___ kontrolliert. Seine Aussagen seien einge-
ubt. Er sei auch ein Opfer wie er [der Beschuldigte], er sei kontrolliert und gefuhrt
worden (Urk. 29/24 S. 2 ff.; Urk. 29/25 S. 2 ff.). Zur Untermauerung seiner Be-
hauptung verwies er auf die Inhalte des zwischen ihm und der Privatklagerin
B.  unter dem Namen S._ gefuhrten Chat (Urk. 29/17 S. 3 ff.; Urk.
29/18 S. 2 ff.; Urk. 29/25 S. 7 ff.; Urk. 188 S. 10 ff.).

4.6.4. Die Privatklagerin B.__ hat immer klar dementiert, dass sie und
der Beschuldigte ein Liebespaar waren (Urk. 30/10 S. 6; Urk. 191 S. 8 f.). Sie sag-
te dazu vor Vorinstanz: "Aus meiner Sicht war es nie eine Liebesgeschichte. Ich
fuhle mich nicht so, dass ich mit ihm eine feste Beziehung hatte. Ich habe damals
einfach alles versucht, um ihn zu befriedigen. Dass er glaubte, dass ich das ma-
che. Dann — in dieser Zeit — hatte ich ein bisschen mehr Ruhe. Nachher war es eh
egal, ob ich das schon oder schlecht machte. Es war fur ihn nie etwas gut" (Urk.
188 S. 9). Die Privatklagerin B.__ hat nie bestritten, unter dem Pseudonym
S. mit dem Beschuldigten gechattet und die ihrem Wortlaut nach wohlge-

sinnten bzw. von Zuneigung zeugenden Nachrichten (vgl. Urk. 30/14 [Anhang])
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geschrieben zu haben (vgl. Urk. 30/14 S. 4). Auf die Frage, weshalb sie dem Be-
schuldigten etwa geschrieben habe, sie liebe ihn viel zu sehr, erklarte sie, sie wis-
se selber nicht, wie sie das so habe schreiben kdénnen. Verliebt sei sie nicht ge-
wesen. Aber sie habe schon Gefuhle (fur ihn) als Mensch gehabt und am Anfang,
in Italien, habe sie ihn sympathisch gefunden. Er habe sich als sehr guten Men-
schen dargestellt (Urk. 30/14 S. 4). Mit weiteren Chatinhalten konfrontiert flhrte
die Privatklagerin spater aus, das sei ihre Uberlebensstrategie gewesen (Urk.
30/14 S. 7). Sie habe angefangen sich zu Uberlegen, wie sie mit ihm umgehen
konnte und ihm im Chat das gegeben, was er immer von ihr gewollt habe. Der
ganze Chat sei nur ein Theater gewesen (Urk. 30/15 S. 8). Wenn sie kein Interes-
se an ihm gezeigt habe, "hat er sofort den aggressiven Umgang eingeschaltet. Er
hat angefangen mich zu beschimpfen und mich zu beleidigen" (Urk. 30/15 S. 9).
Sie habe einfach versucht, sich irgendwie zu schiutzen. Sie habe gewusst, was er
von ihr verlange bzw. was er horen wolle, namentlich eine junge, naive Frau, die
sich in ihn verliebe. In dieser Zeit habe sie ihre Ruhe gehabt (Urk. 30/15 S. 9, S.
18).

4.6.5. Die Erklarungen der Privatklagerin B.___ erscheinen angesichts
des auch von den Privatklagern C.__ und E.___ glaubhaft geschilderten
Abhangigkeitsverhaltnisses bzw. ihrer Wahrnehmungen betreffend das Verhalten
der Privatklagerin B._  gegenuber dem Beschuldigten zumindest nachvoll-
ziehbar. Sie erzahlte sodann eine von sexueller Belastigung, Armut, Drogen und
Kriminalitat gepragte Lebensgeschichte (vgl. Urk. 30/1 S. Urk. 30/9 S. 4 ff.; Urk.
30/10 S. 3 f. und S. 8). Zu ihrer Bekanntschaft mit dem Beschuldigten flhrte sie
aus, sich bereits in Ungarn und spater in Italien unter der Aufsicht einer "Chefin"
prostituiert und ihn in dieser Zeit kennengelernt zu haben. In Italien habe sie sich
dazu entschieden, mit ihm mitzugehen, in der Hoffnung auf ein seinen Verspre-
chungen zufolge besseres Leben und insbesondere auf Geld. Er habe ihr ver-
sprochen, sie wurden die Einklnfte halftig teilen. Sie kdnne alles haben, was sie
sich winsche, sie musse nur das machen, was er sage und wie er es sage (Urk.
3010 S. 3 ff.). Gemass obigen Ausfuhrungen hat der Beschuldigte die Privatklage-
rin B.__ aus ihrer Notlage in seine Abhangigkeit gebracht, und zwar auch un-

ter Vorspiegelung nie eingehaltener gemeinsamer Geschaftsplane. Das von der



-72 -

Privatklagerin hernach und damit im Verfahren gezeigte Verhalten ist Ausdruck
einer grossen Ambivalenz und spateren Machtlosigkeit dem Beschuldigten ge-
genuber. Es lasst sich aus diesen Chatinhalten somit nicht auf offensichtliche
Falschaussagen bzw. Lugen etc. schliessen, wie der Beschuldigte immer wieder
geltend machte. Und entgegen dem friheren Verteidiger ist ein solcher Nachrich-
tenaustausch eben auch dann und gerade auch im Milieu mdglich, wenn einer
Partei gegenuber der anderen Gewalt austbt. Und wenn der frihere Verteidiger
schliesst, es sei nicht so abwegig, dass die Anklage auf Llgen basiere, weil die
Privatklagerin B.___ eine verurteilte Diebin sei, sie vorgegeben habe Gefuhle
fur den Beschuldigten zu haben und sie sich angeschickt habe eine Heirats-
schwindlerin zu werden (Urk. 200 S. 9 f.), so kann ihm aus den erwahnten Grin-

den gerade nicht gefolgt werden.

5. In der Gesamtbetrachtung ist die Komplott-Theorie des Beschuldigten als
abstruser Erklarungsversuch zu werten und zu verwerfen. Seine im Ubrigen va-
gen und ausweichenden Aussagen sind nicht geeignet, die glaubhafte und durch
zahlreiche Personen- und Sachbeweise erhartete Darstellung der Privatklagerin
B._ zu erschuttern. Der Sachverhalt ist daher mit den oben dargelegten we-
nigen Ausnahmen erstellt und der rechtlichen Wirdigung zugrunde zu legen.

6.1. Die Vorinstanz qualifizierte das Verhalten des Beschuldigten zum Nach-
teil der Privatklagerin B._ als Forderung der Prostitution im Sinne von Art.
195 lit. ¢ StGB. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen sehr ausfuhrlich
dargelegt und mit aktueller Rechtsprechung verdeutlicht. Darauf ist zur Vermei-
dung unndétiger Wiederholungen vorab zu verweisen (Urk. 228 S. 60 ff.). Die
nachfolgenden Ausfuhrungen verstehen sich als Zusammenfassung und teilwiese

Erganzung.

6.2. Gemass Art. 195 lit. ¢ StGB macht sich schuldig, wer die Handlungsfrei-
heit einer Person, die Prostitution betreibt, dadurch beeintrachtigt, dass er sie bei
dieser Tatigkeit Uberwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstande der
Prostitution bestimmt. Geschutztes Rechtsgut ist die Entscheidungsfreiheit der
Prostituierten, die nicht verletzt werden darf. Von der Bestimmung wird erfasst,

wer sich der Prostituierten gegenuber in einer Machtposition befindet, die es ihm
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erlaubt, deren Handlungsfreiheit einzuschranken und festzulegen, wie sie ihrer
Tatigkeit im Einzelnen nachzugehen hat, oder in Einzelfallen bestimmte Verhal-
tensweisen zu erzwingen. Die Strafbarkeit setzt voraus, dass auf die betroffene
Person ein gewisser Druck ausgelbt wird, dem sie sich nicht ohne Weiteres
entziehen kann, so dass sie in ihrer Entscheidung, ob und wie sie dem Gewerbe
nachgehen will, nicht mehr vollstandig frei ist, und dass die Uberwachung oder die
bestimmende Einflussnahme ihrem Willen oder ihren Bedurfnissen zuwiderlauft
(BGE 129 IV 81 E. 1.2). Die Machtposition kann etwa auf dem wirtschaftlichen
und sozialen Druck, der auf den Frauen lastet, und auf ihrer schwachen Stellung
als mittellose illegale Aufenthalterinnen beruhen. Ein solcher Druck kann weiter
darin bestehen, dass der Tater die Kontrolle dartber ausubt, ob, wie und in wel-
chem Ausmass die Prostituierte dem Gewerbe nachgeht, von ihr regelmassig
uber ihre Arbeit und ihre Einkinfte Rechenschaft fordert oder die Umstande ihrer
Tatigkeit, namentlich etwa die Art der zu erbringenden Leistungen, die pro Kunde
mindestens oder hochstens aufzuwendende Zeit, den Preis und die Modalitaten
der Abrechnung, naher festlegt (BGE 129 IV 81 E. 1.2, BGE 126 IV 76 E. 2, BGE
1251V 269 E. 1).

6.3. Aus dem erstellten Sachverhalt ergibt sich deutlich, dass der Beschul-
digte auf die Privatklagerin B.__ einen unzulassigen Druck im Sinne der ge-
nannten Bestimmung ausgeubt hat, wie auch die Vorinstanz zu Recht schlussfol-
gerte (Urk. 228 S. 64 ff.). So hat der Beschuldigte die Arbeitszeiten und den Ar-
beitsort, den Preis und die Dauer der einzelnen Leistungen der Prostituierten und
den Teil des abzuliefernden Geldes bestimmt. Er hat ihr den Umgang mit anderen
Menschen eingeschrankt oder verboten, und zwar unter Androhung von erheb-
lichen Nachteilen. Die Privatklagerin hatte standig Uber ihre Tatigkeit und die Art
der sexuellen Dienstleistungen zu rapportieren und selbst bei Krankheit oder
wenn sie ihre Monatsblutungen hatte, zu arbeiten. Er bestimmte das Ausmass
(bis sie die ihr vom Beschuldigten vorgegebenen Mindesteinnahmen erzielt hatte,
wobei er auch dann nie zufrieden war) und auch andere Umstande der Prostituti-
on (z.B. Abgabe des Prostitutionserloses, Transfer von Geld ins Ausland an den
Beschuldigten und dessen Familie). Er Uberprufte ihre Arbeit und Einklnfte mit

standigen Anrufen und Uberraschenden Besuchen. Dabei setzte der Beschuldigte



-74 -

die Privatklagerin B.___ unter Druck, indem er seinen Vorgaben mittels Dro-
hungen (z.B. Androhung von kérperlichem Leid, Verstimmelung etc.) Nachach-
tung verschaffte. Mit den verschiedenen Vorgaben, der standigen, engmaschigen
und rigiden Kontrolle, dem Einfordern bzw. Einkassieren des Grossteils des er-
wirtschafteten Verdienstes unter Belassung eines Taschengeldes hatte der Be-
schuldigte gegenlber der Privatklagerin B._  eine Machtposition inne, mit der
er den strikten Rahmen vorgab. Diese Machtposition und die Beeintrachtigung der
Handlungsfreiheit wusste der Beschuldigte nicht nur durch leere Versprechungen,
sondern auch durch das Schaffen finanzieller Abhangigkeiten, durch psychische
Gewalt und Drohungen zu verstarken. wobei er alle vorerwahnten objektiven Tat-
bestandsmerkmale mit Wissen und Willen, somit vorsatzlich, verwirklichte. Insge-
samt war die Privatklagerin B._ unter diesem strengen Regime des Beschul-
digten in ihrer Entscheidung, ob und wie sie dem Gewerbe nachgehen wollte,
nicht frei. Die Beschrankung der Handlungsfreiheit der Privatklagerin entsprach

zweifelsohne nicht ihrem Willen.

6.4. Rechtfertigungsgriinde sind nicht ersichtlich und im Ubrigen auch nicht

geltend gemacht worden. Dasselbe gilt in Bezug auf Schuldausschlussgrunde.

6.5. Der Beschuldigte ist somit — im Einklang mit dem Schlussantrag der
Verteidigung — der Forderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. ¢ StGB

zum Nachteil der Privatklagerin B. schuldig zu sprechen.

F Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung betreffend sexuelle Handlungen

zum Nachteil der Privatklagerin B.

1.1. Die Anklage wirft dem Beschuldigten diesbezuglich vor, er habe an zwei
Tagen des Wochenendes vom 14. auf den 16. November 2014 im Haus des

Privatklagers E. in L. sexuelle Ubergriffe zum Nachteil der Privat-

klagerin B.__ verlibt. Beim ersten Ubergriff am 14. November 2014 spat-
abends habe der Beschuldigte die Privatklagerin gendtigt, ihn oral zu befriedigen
und zwischendurch Geschlechtsverkehr mit ihm zu praktizieren. Im Rahmen des
zweiten Ubergriffes am 15. November 2014 nachmittags habe die Privatklagerin
gegen ihren Willen das Reiben seines Glieds an ihren Schamlippen erdulden und
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ihn hernach noch oral befriedigen mussen (zu den Einzelheiten des Anklagevor-
wurfs vgl. Urk. 62 S. 10 f.).

1.2. Die Belastungen stammen von der Privatklagerin B._ . Der Be-
schuldigte weist auch diesbezlglich jede Schuld von sich, soweit er uberhaupt
Aussagen gemacht hat (Urk. 188 S. 1 f., Urk. 305 S. 16 ff.). Seine Lugen- und
Komplott- Theorie erstreckt sich auch auf diesen Vorwurf (Urk. 29/28 S. 16 f., S.
19; Urk. 29/29 S. 2 f.).

1.3. Die Vorinstanz erachtete den Sachverhalt als erstellt (Urk. 228 S. 67 ff.).
Sie stutzte sich dabei auf die Aussagen der Privatklagerin bei der Polizei in den
Befragungen vom 29. Januar 2015 (Urk. 30/3), vom 26. Marz 2015 (Urk. 30/7)
und bei der Staatsanwaltschaft in der Einvernahme vom 28. Marz 2018 (Urk.
30/11). Sie wies darauf hin, dass die Privatklagerin B.____ die sexuellen Uber-
griffe erst in ihrer dritten polizeilichen Befragung und eher beilaufig erwahnt habe
und ihre Aussagen bei der Staatsanwaltschaft detaillierter ausgefallen seien (Urk.
30/1 S. 7). Da die hier erwahnten polizeilichen Einvernahmen gemass obigen Er-
wagungen zum Prozessualen nicht zulasten des Beschuldigten verwertbar sind
(vgl. Erw. Ill), ist nachfolgend zu prifen, ob sich der Sachverhalt anhand der
staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 28. Marz 2018 (Urk. 30/11) — und so-
weit dort Aussagen aus den polizeilichen Befragungen nicht einfach vorgehalten

werden — erstellen lasst.

2.1. Soweit die Verteidigung auf die bereits von der Vorinstanz dargelegte
Inkoharenz in der Chronologie der Ereignisse hinweist, ist der Vorinstanz zu fol-
gen, wenn sie festhalt, dass aus Ungereimtheiten im zeitlichen Ablauf nicht
grundsatzlich auf die Unglaubhaftigkeit der Aussage zu schliessen sei (Urk. 228
S. 77, Urk. 306 S. 9). Diesbezuglich kann vollumfanglich auf die Begrundung der
Vorinstanz verwiesen werden, wonach es sich bei der Chronologie eines Tatab-
laufes nicht um einen Aspekt handelt, der zwingend Konstanz in den Aussagen
voraussetze, um von erlebnisbasierten Aussagen ausgehen zu kénnen (Urk. 228
S. 77 mit Verweis auf Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht,
4. Auflage 2014, N 446). Vor dem Hintergrund, dass zwischen den mutmasslichen

Ubergriffen und der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme rund dreieinhalb Jahre
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verstrichen sind, sind gewisse Erinnerungslicken oder Ungenauigkeiten in den
zeitlichen Ablaufen — entgegen der Verteidigung (Urk. 306 S. 10) — nicht per se
als Liigensignal zu werten. Ungereimtheiten in Bezug auf die Ortlichkeiten, wie sie
die Verteidigung weiter geltend macht (Urk. 306 S. 10), sind sodann keine zu er-
kennen. Es geht immer um zwei behauptete Vorfélle, der eine beschrankt auf
Oralverkehr im oberen Zimmer des Beschuldigten und der andere, unter anderem
mit Geschlechtsverkehr, im unteren Zimmer der Privatklagerin. Damit kann aus
den seitens der Verteidigerin vorgebrachten Ungereimtheiten nichts zugunsten

des Beschuldigten abgeleitet werden.

2.2. Zur Erstellung des Sachverhaltes betreffend die sexuellen Handlungen
zum Nachteil der Privatklagerin B.__ ist wie gesehen einzig auf die staatsan-
waltschaftliche Einvernahme vom 28. Marz 2018 (Urk. 30/11) abzustellen. In die-
ser Einvernahme schilderte die Privatklagerin B.___, wie es nach der Ruckkehr
aus Ungarn im November 2014 zu sexuellen Handlungen mit dem Beschuldigten
gekommen sei. Solange der Beschuldigte mit E._ zusammen gewesen sei,
an demjenigen Tag, als sie angekommen seien, habe sie ihm eins blasen mus-
sen. Und dann sei es einmal, vielleicht am nachsten Tag passiert. Sie wisse nicht
mehr genau, wie lange er geblieben sei. Konkret gab sie dann von sich aus was
folgt zu Protokoll: "Er hat ein Kondom aufgezogen auf seinen Schwanz. Bevor er
das getan hat, musste ich ihn blasen ein bisschen. Dann hat er ein Kondom auf-
gezogen und dann hat er mich genommen, er hat mich umgedreht und nach vor-
ne zum Bucken gebracht. Ich habe versucht mich ein bisschen zu wehren. Aber
dann hat er mich immer wieder gedreht, gedreht. Dann hat er seinen Schwanz in
meine Muschi reingetan. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte
E.  auch schutzen, mich auch schutzen. Aber habe mir schon Uberlegt, dass
ich schreie oder irgend etwas. Aber ich hatte Angst, dass A'. E. viel-

leicht schlagt", und weiter, "[...] er hat gesagt, er wird nur ein bisschen ficken.
Aber dann hat es mir doch nicht gefallen. Ich habe mich einfach von seinem
Schwanz entfernt, ich habe mich wieder aufgerichtet. Geblasen bis zum Ende."
Dann sei er nach oben gegangen und sie habe geschlafen (Urk. 30/11 S. 25 f.).
Es sei dunkel gewesen. Dies sei unten in ihrem Zimmer passiert. Oben gebe es

zwei Zimmer mit Badezimmer. In einem habe der Beschuldigte geschlafen, im
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anderen der Privatklager E. . Sie habe dem Beschuldigten gesagt, "[...] lass
mich doch in Ruhe, ich will es nicht, was machst du? Lass mich! E. ist auch
oben." Auf Nachfragen gab die Privatklagerin B. zu Protokoll, er sei einmal

eingedrungen, habe etwas hin und her gemacht und sei dann wieder raus. Er ha-
be sich immer, auch bei diesem Vorfall, einen Porno gesucht und diesen ge-
schaut, wahrend dem sie ihn geblasen habe. Die Frage, ob er schon Porno ge-
schaut habe, als er in sie eingedrungen sei, bejahte die Privatklagerin. In einer
Hand sei sein Telefon gewesen und mit der anderen habe er sie berthrt. Das Te-
lefon habe er schon in der Hand gehabt, als er gekommen sei, "[...] ich glaube, er
war vorher schon am Wichsen und dann ist er runtergekommen" (Urk. 30/11 S.
28). Auf die Frage, ob er schon eine Erektion gehabt habe, als er in ihr Zimmer
gekommen sei, sagte sie: "Halb, aber nicht ganz, glaube ich" (Urk. 30/11 S. 29).
Das Kondom habe er drauf gemacht, bevor er sie gedreht habe, d.h. bei ihr im
Zimmer. Dazu habe er gesagt: "Komm, ich will dich ficken, nur ein bisschen" (Urk.
30/11 S. 29). Auf die Frage des Staatsanwalts, wieso sie nicht einfach aus dem
Zimmer rausspaziert sei, erklarte sie: "Ich hatte Angst, dass er etwas macht. Dass
er mich schlagt. Ich wollte mich selber schiutzen." Sie glaube, dass er nicht gesagt
habe, er wirde sie schlagen, aber "... ich hatte Angst vor ihm". Die Frage, wieso
sie sich entschieden habe, dass sie nicht schreie, beantwortete sie wie folgt: "Das
hatte mir nicht viel gebracht. Ich glaube es ware nur noch schlimmer geworden.
Ich glaube er hatte mich schon geschlagen oder einfach gepackt und nach Un-
garn gefahren. Ich kann mir vorstellen, dass er E.___ auch geschlagen hatte."
Angst, dass er sie nach Ungarn fahre, habe sie gehabt, weil der Beschuldigte in
Ungarn ziemlich bekannt sei, und "[...] ich konnte nirgendwo hingehen. Ich konnte
zu niemanden hin. Ich konnte niemanden um Hilfe bitten. Er wusste das auch.
Und er hat mir auch gesagt, was wurde ich in Ungarn machen, er wirde dafur
sorgen, dass ich Ungarn nicht mehr verlassen kénne. Er wirde mich beobach-
ten." In Ungarn sei er wegen Drogen bekannt. Er selber habe am Anfang, als sie
ihn kennengelernt habe, einen eigenen Club gehabt. Er habe sehr viele Kontakte
und Bekannte, auch in solchen Clubs in den Unterhaltungsstatten. Er habe ihr ge-
sagt, dass er bekannt sei, er habe ihr schon in Italien erzahlt, was er gemacht ha-

be, "[...] dass er so ein kleiner Mafioso" sei. Er habe ihr das im Internet gezeigt.
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Er habe schon am Anfang gewusst, dass sie niemanden habe, dass sie alleine
sei, und das habe er ausgenutzt (Urk. 30/11 S. 30).

2.3. Zu dem weiteren Vorfall an besagtem Wochenende schilderte sie Fol-
gendes: "lch musste nach oben gehen um ihm eins zu blasen. Er hat erwartet,
dass ich es mache. Ich hatte keine Wahl, ich musste das machen.", und auf die
Frage, wieso sie das habe machen mussen: "Ich hatte Angst vor ihm. Wie immer"
(Urk. 30/11 S. 31). Auf Nachfragen der Staatsanwaltschaft, ob er bei diesem Vor-
fall gesagt habe, dass er sie schlagen werde, wenn sie es nicht mache, Uberlegte
die Privatklagerin B.___ |, bevor sie antwortete: "Ich glaube nicht. Ich habe es
einfach gemacht. Wir waren ja bei E.__ und ich wollte keinen Stress." Auf
Frage, was genau passiert sei im Zimmer, antwortete sie: "Er war am Liegen. Er
hat mich ein bisschen angefasst, an der Muschi und auch an den Brusten. Er hat
seinen Schwanz herausgenommen. Und er hat mich wieder unter Druck gesetzt.
Genau wieder der gleiche Spruch: Komm blasen. Komm, komm blasen, komm.
Das ging ein paar Minuten so." Ob er noch etwas Anderes gesagt habe, als
"komm blasen", verneinte sie. Sie glaube nicht, "ich habe es ziemlich schnell ge-
macht." Er sei nicht in sie eingedrungen. Sie sei auf ihrer linken Seite am Liegen
gewesen, er auch. Dann sei sie aufgestanden, habe sich so gedreht und "habe
geblasen bis zum Ende", er sei dabei am Liegen gewesen. Auf entsprechende
Frage sagte sie, er habe ihre Hose runtergemacht (Urk. 30/11 S. 31). Die An-
schlussfrage, ob sie das gewollt habe, verneinte die Privatklagerin B.__ | "[...]
nein, das wollte ich nicht", und warum sie es trotzdem gemacht habe: "[...] weil er
Lust hatte auf das" (Urk. 30/11 S. 32). Auf die Frage, ob er bei diesem Vorfall
auch Pornos geschaut habe, sagte die Privatklagerin: "Ich bin nicht sicher aber
ich glaube schon. Er musste jedes Mal Pornos schauen" (Urk. 30/11 S. 33). Dies
sei am frihen Nachmittag gewesen. Der Privatklager E.__ sei in dieser Zeit im
Zimmer gewesen, habe sich gar nicht bewegt. Nachdem sie dem Beschuldigten
eins geblasen habe, sei sie zu ihm [E.__ ] ins Zimmer gegangen. Sie habe so-
fort gesehen, dass es ihm sehr schlecht gegangen sei, ziemlich roter Kopf, starke
Kopfschmerzen, habe nicht schlafen kénnen, "[...] er hatte Ubelkeit. Heiss und
kalt abwechslungsweise." Sie habe ihm einen Tee gebracht, vielleicht mit Medi-

kament, das wisse sie nicht mehr, "[...] dann bin ich zu A'. gegangen. Ich
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habe ihn gefragt, ob er E.___ von diesem Amphetaminsulfat gegeben hat, weil
es ihm so schlecht geht. Das erste Mal hat er ja geantwortet. Nur sehr wenig.
Zum Entspannen. Dann bin ich durchgedreht, ich habe mich aufgeregt. Ich habe
angefangen A'.___ anzuschreien, was er macht, aber nicht so laut. Was hast
du gemacht? Du bist nicht normal, du kannst das nicht machen. Was ist, wenn
jetzt etwas mit ihm passiert? Und all das habe ich mehrere Male wiederholt. Ich
habe ihn dann noch mehrmals gefragt; ob er sicher sei, dass er ihm gegeben ha-
be. Und beim zweiten Mal hat er schon nein gesagt. Er sagte, beruhige dich, ich
habe es nicht gemacht, ich habe ihm nichts gegeben. Er hat nur Spass gemacht.
Ich habe trotzdem zu A'.__ gesagt, ermusse E.__ zum Arzt fahren" (Urk.
31/11 S. 33). Zur abschliessenden Frage zu den sexuellen Ubergriffen, warum
der Beschuldigte sie immer habe blasen lassen, sagte sie: " Weil es ihm so gefal-
len hat." Meistens sei er wahrenddessen am Pornoschauen gewesen oder habe
sie angeschaut. Mit Pornos sei es fur ihn "[...] so besser .... er konnte so schnel-
ler kommen. Es hat ihm so besser gefallen." Das habe ihm geholfen, da sie glau-
be, dass er wegen den Drogen Schwierigkeiten zum Kommen gehabt habe (Urk.
31/11 S. 36). Befriedigt habe er sie nie, sie habe das sowieso nicht gewollt (Urk.
31/11 S. 37).

2.4. Dass sich in den Aussagen der Privatklagerin B._ zu den sexuellen
Ubergriffen in L.____ kaum Widerspriiche finden, erstaunt nicht, da sie in einer
einzigen (verwertbaren) Einvernahme gemacht wurden. Das macht sie daher
nicht per se glaubhaft. Die Privatklagerin B.__ hat die Ubergriffe sodann eher
kurz und prima vista mit einer gewissen Nuchternheit beschrieben. Der emotiona-
le Aspekt findet sich allerdings in den audiovisuellen Aufzeichnungen, aus denen
sich auch das nonverbale Verhalten der Privatklagerin ergibt. Dieses ist auf-
schlussreich und korrespondiert mit den verbal zum Ausdruck gebrachten Belas-
tungssituationen im Rahmen nicht gewollter sexuellen Handlungen, welche die
Privatklagerin hier beschreibt (vgl. Urk. 68, "Videos Opfereinvernahmen True
Conf" > "True Conf" > "B.___ "). Wie bereits oben im Rahmen der Forderung
der Prostitution dargelegt, kommen den Aussagen der Privatklagerin B._ |, da
sie in sich stimmig waren und in vielfaltiger Weise objektiviert wurden, eine hohe

Glaubhaftigkeit zu. Hier wie dort war kein Belastungseifer auszumachen. Theatra-
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lische Elemente fehlen. Die bisweilen sachliche Schilderung erheblicher sexueller
Ubergriffe ist einerseits Ausdruck ihrer fehlenden Dramatisierungstendenz, was
fur die Glaubhaftigkeit der Schilderungen der Privatklagerin B._ spricht. An-
dererseits ist daran zu erinnern, dass die Privatklagerin B.___ seit jungen Jah-
ren von Armut und sexueller Ausbeutung gepragt war. Auch im Zusammenhang
mit dem Beschuldigten schilderte sie verschiedene nicht anklagegegenstandliche
sexuelle Ubergriffe, wonach er immer wieder verschiedene sexuelle Handlungen
verlangt oder an ihr vorgenommen habe. So sei es mehrfach auf Autofahrten vor-
gekommen, dass er jeweils am Waldrand angehalten und von ihr sexuelle Hand-
lungen verlangt habe. Teilweise sei er in Begleitung eines Kollegen gewesen und
sie habe die Manner abwechslungsweise bedienen mussen (Urk. 30/1-2; Urk.
30/11 S. 4 ff.,, S. 12 1., S. 16, S. 19 ff., S. 27 f.). Die Privatklagerin B.___ erklar-
te, sich jeweils verbal gewehrt zu haben. Der Beschuldigte habe gewusst, dass
sie das nicht gewollt habe, weil sie immer "nein" gesagt habe (Urk. 30/11 S. 15 f,,
S. 21, S. 27, S. 32, S. 35). Sie habe keine andere Moglichkeit gehabt, nicht weg-
rennen kdnnen. Wenn sie nicht mitgemacht hatte, dann hatte er das mittels Ge-
walt gemacht (Urk. 30/11 S. 4, S. 14, S. 16, S. 22). Er sei immer sehr gewalttatig
und grob gewesen. Sie habe jedes Mal Angst gehabt, dass er sie schlage, wenn
sie nicht mitmache, und sie habe sich auch vorstellen kénnen, dass er sie um-
bringen, im Wald "kaputtschlagen" kénnte (Urk. 30/11 S. 8 f.). Er habe ihr mit Ge-
walt gedroht, sie habe sich schutzen wollen (Urk. 30/11 S. 21, 30 f.). Sie habe
auch Angst gehabt, "[...] dass A'. E. vielleicht schlagt" (Urk. 30/11 S.
26). Dieser glaubhaft geschilderte Hintergrund liefert den anderen Grund fur die

bisweilen nuchterne Schilderung des Erlebten, das gepragt war von bedingungs-
losen sexuellen Forderungen des Beschuldigten und ihrer Angst und Resignation.
Ebenso lasst sich damit mit der Vorinstanz (Urk. 228 S. 69) und entgegen der
Verteidigung (Urk. 200 S. 12, Urk. 306 S. 5) erklaren, dass die Privatklagerin die-
se Ubergriffe nicht zu Beginn der Einvernahmen erwahnte und auch beildufig, da
sie ihnen — wohl durch das Erlebte und im Vergleich zu anderen Opfern sexueller
Gewalt — weniger Bedeutung beimass.

2.5. Auffallend ist bei der Analyse ihrer Aussagen, dass sie ihre eher nlch-

ternen Schilderungen unterbliebener weiterer Abwehrhandlungen implizit auch
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damit begrundet, dass das Ganze im Haus des Privatklagers E._ stattgefun-
den habe und sie deswegen keinen Stress gewollt habe (Urk. 30/11 S. 31 f.).
Dass sie dann im Kontext sexueller Ubergriffe einen eigentlichen emotionalen
Ausbruch nur wegen der Sorge um ihren Gastgeber E.__ beschreibt, dem der
Beschuldigte gemass ihrer Vermutung das auch ihr mehrfach verabreichte Am-
phetaminsulfat — diese Droge soll der Beschuldigte, wenn er diesen langen Weg
Ungarn — Schweiz gemacht habe, immer getrunken haben (Urk. 30/11 S. 33) —
gegeben haben kénnte (Urk. 30/11 S. 33), erscheint prima vista verstérend und
geeignet, Zweifel an den sie personlich treffenden Ubergriffen aufkommen zu las-
sen. Andererseits passt es wieder ins Bild, dass sie solche Ubergriffe nahezu ge-
wohnt war und diese aus Angst vor Konsequenzen uber sich ergehen liess. Des-
halb ist auch erklarbar, dass sie beim Beschrieb dieses insofern als Nebenschau-
platz zu bezeichnenden Aspekts der moglichen Versehrtheit ihnres Gastgebers
durch den Beschuldigten auch verbal mehr Emotionen zeigt. Diese Reaktion
spricht als Ganzes flr Erlebtes. Dass der Privatklager E._ gesundheitliche
Probleme hatte und in den Notfall gebracht werden musste, bestatigte auch der
Beschuldigte (Urk. 305 S. 16).

2.6. Die Privatklagerin konnte diese konkreten sexuellen Ubergriffe auch
zeitlich relativ genau einordnen, indem sie ausfiihrte, die Ubergriffe hatten im
Haus des Privatklagers E._ an jenem Wochenende stattgefunden, nachdem
sie mit dem Beschuldigten und E.___ aus Ungarn zuruckgekommen sei (Urk.
30/11 S. 25 ff., vgl. zur Chronologie der Vorfalle vorstehende Erw. 2.1.). Dass die
Ruckreise vom Freitag, 13. November 2014, auf den Samstag, 14. November
2014, erfolgte, ergibt sich aus den Aussagen des Privatklagers E._ (Urk.
32/2 S. 12 f.). Der Privatklager E.__ bestatigt sodann auch seinen angeschla-
genen Gesundheitszustand an diesem Wochenende: "Einen oder zwei Tage nach
unserer Ankunft in L. wurde auch mir sehr Ubel. Ich musste mich massiv
Ubergeben und hatte Kopfschmerzen in einer mir nicht bekannten Heftigkeit. Heu-
te frage ich mich, ob A".__ unserem Essen etwas beigemischt hat. Das ist
aber nur ein Verdacht, ich habe sonst keine Anhaltspunkte. Jedenfalls musste ich
mich deshalb kurz in arztliche Behandlung begeben, notfallmassig zum Arzt ge-
hen" (Urk. 32/1 S. 2).
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2.7. Die in der Anklage umschriebenen sexuellen Ubergriffe passen sodann
auch zum Gebaren des Beschuldigten, der von der Privatklagerin B._ mit
grosster Selbstverstandlichkeit ultimativ einforderte, was er wollte, und zwar auch
gegen ihren erkennbaren Willen. Sie passen aber auch zu seinen Vorlieben und
Gewohnheiten. Dass der Beschuldigte auf seinem Smartphone zur zusatzlichen
Stimulierung Pornovideos anschauen musste, wahrend die Privatklagerin ihn oral
befriedigte, zeigt, dass es ihm um mehr als sexuelle Befriedigung ging, sondern
darum, die Privatklagerin zu erniedrigen, zu demutigen und abzuwerten. Das An-
schauen von Pornovideos wahrend erzwungenen sexuellen Handlungen ist zu-
dem so eigenartig, dass sich die Privatklagerin B.__ dies kaum so ausgedacht

hatte, wie die Staatsanwaltschaft vor Vorinstanz mit Fug festhielt (Urk. 195 S. 4).

2.8. Nicht zu Uberzeugen vermag die Verteidigung mit ihrem Vorbringen,
wonach der von der Privatklagerin B.___ geschilderte Hergang betreffend den
erzwungenen Geschlechtsverkehr schlichtweg unmaoglich sei (Urk. 306 S. 9, 11).
Mit der Staatsanwaltschaft erhellt aus den Schilderungen der Privatklagerin, dass
es aufgrund der erlittenen Behandlung und des Verhaltnisses zwischen ihr und
dem Beschuldigten eben keines grossen Kraftaufwandes bedurfte, um sie nach
unten zu halten (Prot. Il S. 17, vgl. dazu auch nachstehende Erw. 4.2).

2.9. In der Summe lassen die Aussagen der Privatklagerin B._ und des
Privatklagers E._ zum gesamten Kontext keinen Zweifel, dass die Sexualde-
likte wie in der Anklage umschrieben stattgefunden haben, mit der Einschran-
kung, dass gestutzt auf die (verwertbare) staatsanwaltschaftliche Einvernahme
vom 28. Marz 2018 (Urk. 30/11) nicht bestatigt werden kann, dass der Vorfall im
Zimmer des Beschuldigten nach dem Vorfall mit dem Geschlechtsverkehr im
Zimmer der Privatklagerin B.__ stattgefunden hat. Die Komplott-Theorie des
Beschuldigten ist auch in diesem Zusammenhang als sehr gesucht zu verwerfen.
Ebenso wenig vermdgen seine Erklarungen zu Uberzeugen, weshalb es quasi gar
nicht moglich gewesen sein soll, dass "diese Sachen" hatten passieren kdnnen
(so die dritte Person im Haus, die Hellhorigkeit des Hauses etc.; u.a. Urk 188 S.
12, Urk. 305 S. 17 f.).
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3.1. Die Vorinstanz qualifizierte das Verhalten des Beschuldigten unter
diesem Titel als Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB und als mehr-
fache sexuelle Noétigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (Urk. 228 S. 86 f.).
Sie hat die rechtlichen Grundlagen ausfuhrlich dargelegt. Darauf ist zur Vermei-
dung unndtiger Wiederholungen vorab zu verweisen (Urk. 228 S. 83 ff.). Die
nachfolgenden Erwagungen dienen der Zusammenfassung und Erganzung samt
Einbezug der neuesten Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6B_479/2020, 6B_493/2020, 6B_594/2020 vom 19. Januar 2021).

3.2. Eine Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB begeht, wer ei-
ne Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs notigt, namentlich
indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder
zum Widerstand unfahig macht. Der sexuellen N6étigung im Sinne von Art. 189
Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer eine Person zur Duldung einer beischlaf-
ahnlichen oder anderen sexuellen Handlung nétigt, namentlich indem er Gewalt
anwendet, sie bedroht, sie unter psychischen Druck setzt oder in anderer Weise
zum Widerstand unfahig macht. Auch die Nétigung zur Vornahme einer beischlaf-
ahnlichen oder anderen sexuellen Handlung wird von Art. 189 Abs. 1 StGB er-
fasst (BGE 127 IV 203).

3.3. Art. 190 StGB bezweckt — wie auch der Tatbestand der sexuellen
Noétigung im Sinne von Art. 189 StGB — den Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung. Das Individuum soll sich im Bereich des Geschlechtslebens unabhan-
gig von ausseren Zwangen oder Abhangigkeiten frei entfalten und entschliessen
konnen. Die sexuellen Notigungstatbestande von Art. 189 und Art. 190 StGB
setzen Ubereinstimmend voraus, dass der Tater das Opfer durch eine N6étigungs-
handlung dazu bringt, eine sexuelle Handlung zu erdulden oder vorzunehmen.
Die Tatbestéande erfassen alle erheblichen Notigungsmittel, auch solche ohne
unmittelbaren Bezug zu physischer Gewalt. Es soll ebenfalls das Opfer geschitzt
werden, das in eine ausweglose Situation gerat, in der es ihm nicht zuzumuten ist,
sich dem Vorhaben des Taters zu widersetzen, auch wenn dieser keine Gewalt
anwendet. Dementsprechend umschreibt das Gesetz die Notigungsmittel nicht

abschliessend. Es erwahnt namentlich die Austibung von Gewalt und von psychi-
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schem Druck sowie das Bedrohen und das Herbeifuhren der Widerstandsunfa-
higkeit, wobei der zuletzt genannten Variante kaum eigenstandige Bedeutung zu-
kommt (Urteil des Bundesgerichts 6B_479/2020, 6B_493/2020, 6B_594/2020
vom 19. Januar 2021 E. 4.3.2. mit Hinweisen).

3.4. Die sexuellen Notigungstatbestande gelten als Gewaltdelikte und sind
damit prinzipiell als Akte physischer Aggression zu verstehen. Das ist nicht schon
mit jedem beliebigen Zwang gegeben. Die Einwirkung auf das Opfer muss er-
heblich sein (BGE 131 IV 167 E. 3.1). Die Tatbestandsvariante des Unter-Druck-
Setzens stellt gemass bestatigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung klar
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_479/2020, 6B_493/2020, 6B_594/2020 vom
19. Januar 2021 E. 4.3.4.), dass sich die Ausweglosigkeit der Situation auch er-
geben kann, ohne dass der Tater eigentliche Gewalt anwendet. Es kann vielmehr
genugen, dass dem Opfer eine Widersetzung unter den gegebenen Umstanden
aus anderen Grunden nicht zuzumuten ist. Damit wird deutlich, dass eine Situati-
on fur das Opfer bereits aufgrund der sozialen und korperlichen Dominanz des
Taters aussichtslos im Sinne der sexuellen Noétigungstatbestande sein kann. Die-
se Dominanz muss nicht notwendigerweise mit der Furcht des Opfers vor korper-
licher Gewalt verknupft sein (BGE 128 IV 106 E. 3a/bb mit Hinweis). Der psychi-
sche Druck, welchen der Tater durch die Schaffung einer Zwangslage erzeugen
muss, hat indes von besonderer Intensitat zu sein. Zwar wird nicht verlangt, dass
er zur Widerstandsunfahigkeit des Opfers fuhrt. Die Einwirkung auf dasselbe
muss aber immerhin erheblich sein und eine der Gewaltanwendung oder Bedro-
hung vergleichbare Intensitat erreichen. Dies ist der Fall, wenn vom Opfer unter
den gegebenen Umstanden und in Anbetracht seiner persoénlichen Verhaltnisse
verstandlicherweise kein Widerstand erwartet werden kann bzw. ihm ein solcher
nicht zuzumuten ist, der Tater mithin gegen den Willen des Opfers an sein Ziel
gelangt, ohne daflr Gewalt oder Drohungen anwenden zu mussen (BGE 131
IV 167 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung der Art. 189 f. StGB hat sich insoweit
insbesondere an der Frage der zumutbaren Selbstschutzmdglichkeiten des Op-
fers zu orientieren (BGE 128 IV 106 E. 3b, Urteil des Bundesgerichts
6B_145/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2.4, je mit Hinweis).
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3.5. Zwischen Art. 189 StGB und Art. 190 StGB besteht unechte Konkur-
renz, wenn der Tater eine Vergewaltigung einleitet, indem er das Opfer zunachst
zur Duldung (oder Vornahme) anderer sexueller Handlungen nétigt. Letztere sind
in einer solchen Konstellation als mitbestrafte Vortat zu betrachten. Echte Konkur-
renz besteht indessen, wenn die zeitlich vom Beischlaf abgrenzbaren sexuellen
Handlungen auf selbststandige geschlechtliche Befriedigung abzielen (Donatsch,
Strafrecht lll, S. 543 f.).

3.6. Der Tatbestand der Vergewaltigung ist nur erfullt, wenn der Tater vor-
satzlich handelt, wobei Eventualvorsatz genugt (BGE 87 IV 66 E. 3 S. 70 f.). Glei-
ches gilt fur die sexuelle Notigung. Der Tater muss wissen oder zumindest in Kauf
nehmen, dass das Opfer mit dem Beischlaf bzw. den sexuellen Handlungen nicht
einverstanden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_1149/2014 und 6B_1166/2014
vom 16. Juli 2015 E. 5.1.4 und 6B_494/2012 vom 21. Februar 2013 E. 2.2).

4.1. In Bezug auf den Vorfall im unteren Zimmer der Privatklagerin B.__
ist erstellt, dass der Beschuldigte seinen Penis zumindest zur Halfte in die Schei-
de der Privatklagerin B._  eingeflhrt hat. Eine solche Penetration kann ge-
mass der vorzitierten Praxis ohne Weiteres als Beischlaf im Sinne von Art. 190
StGB gewertet werden. Gemass der Darstellung der Privatklagerin B.__ wur-
den diese sexuellen Handlungen vom Beschuldigten ohne physische Gewalt und
ohne tatsituative konkrete Drohungen vorgenommen. Das Verhalten der Beschul-
digten ist daher nur unter der Tatbestandsvariante des “Unter-Druck-Setzens" zu

prufen.

4.2. Die Privatklagerin B._  hat klar ausgesagt, dass sie fur den Be-
schuldigten erkennbar nicht mit dessen sexuellen Handlungen einverstanden war.
Sie hat dies zwar verbal zum Ausdruck gebracht, die sexuellen Handlungen aber
im Ubrigen ohne grosse Gegenwehr Uber sich ergehen lassen. Immer wieder
macht sie geltend, dass sie keine andere Moglichkeit gehabt habe, nicht habe
wegrennen konnen. Sie beschrieb anschaulich ihre Angst vor Gewalt, wenn sie
nicht mitgemacht hatte, ihre fehlenden Moglichkeiten wegzurennen, ihre Ausweg-
losigkeit und Resignation. Setzt man diese Aspekte in den Kontext der erstellten

Forderung der Prostitution, so wird offensichtlich, dass der Beschuldigte, der die
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Privatklagerin in seine Abhangigkeit manovriert hatte, seine entsprechende
Machtposition bewusst ausnuitzte und unverfroren einforderte, was ihm beliebte.
Der Beschuldigte hatte die Privatklagerin unter sein rigides System von Vorgaben,
Kontrollen und Abhangigkeiten gestellt, die sie in eine psychische und finanzielle
Zwangslage versetzte. Unter den gegebenen Umstanden und in Anbetracht ihrer
personlichen und finanziellen Verhaltnisse konnte von ihr auch bei den sexuellen
Ubergriffen vom Wochenende des 14./16. November 2014 in L. quasi kein
Widerstand mehr erwartet bzw. zugemutet werden, was der Beschuldigte wusste.
Dies ermoglichte es dem Beschuldigten exemplarisch, gegen den Willen der Pri-
vatklagerin B.___ an sein Ziel zu gelangen, ohne dafir Gewalt oder Drohungen
anwenden zu mussen. Der psychische Druck und die Einwirkung auf die Privat-
klagerin B.__ waren erheblich und zeigten eine einer physischen Gewaltan-

wendung oder Bedrohung vergleichbare Intensitat auf.

4.3. Nach dem Gesagten sind somit samtliche objektive Tatbestands-
merkmale der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 StGB wie auch der sexuellen
Noétigung im Sinne von Art. 189 StGB gegeben. Angesichts der machtdemon-
strierenden und manipulativen Art des Beschuldigten, der die Privatklagerin
B._ durch sein Gebaren ganz bewusst in eine Zwangslage versetzt hatte und
ihr so die Moglichkeit nahm, sich wirksam zur Wehr zu setzen, handelte der Be-
schuldigte — entgegen der Vorinstanz (Urk. 228 S. 86, 152) — direktvorsatzlich.
Die sexuellen Notigungen vor und nach dem erzwungenen Beischlaf im unteren
Zimmer der Privatklagerin B.___ gelten aufgrund des engen ortlichen, zeitli-
chen und sachlichen Zusammenhanges als mitbestrafte Vor- bzw. Nachtat und

werden deshalb von der Vergewaltigung konsumiert.

4.4. Rechtfertigungsgriinde sind nicht ersichtlich und im Ubrigen auch nicht
geltend gemacht worden. Dasselbe gilt in Bezug auf Schuldausschlussgrunde.

4.5. Der Beschuldigte ist daher diesbezuglich der Vergewaltigung im Sinne
von Art. 190 Abs. 1 StGB sowie der sexuellen Noétigung im Sinne von Art. 189
Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.
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G  Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung betreffend gewerbsmassiger

und fortgesetzter Erpressung zum Nachteil des Privatklagers E.

1.1. Dem Beschuldigten wird zusammenfassend vorgeworfen, den Privat-
klager E.___ mit Behauptung von falschen Tatsachen und Vorlage eines ver-
falschten Dokumentes zum Nachteil der Privatklagerin B.___ derart unter Druck
gesetzt zu haben, dass dieser sich gezwungen gesehen habe, dem Beschuldig-
ten gegen seinen Willen mindestens Fr. 18'520.— zu bezahlen, welches Geld der
Beschuldigte grosstenteils flr die Bestreitung seines Lebensunterhaltes verwen-
det habe (fur Einzelheiten des Anklagevorwurfs vgl. Urk. 62 S. 12 ff.).

1.2. Der Beschuldigte bestreitet diesen Vorwurf zum grossen Teil. Er raumte

zwar ein, dass er von E. bei einzelnen Gelegenheiten Geldbetrage zwecks
Ruckzahlung von Schulden der Privatklagerin B. erhalten habe, dieser habe
aber freiwillig und ohne Druck geleistet, um B. bei sich behalten zu kdnnen,

da ihm diese sehr gefallen habe. Er sprach auch davon, dass er mit der Privatkla-
gerin B.__ zusammengearbeitet habe, "[...] mein Verdienst war auch ihr Geld
und ihr Verdienst war auch mein Geld und umgekehrt. Das, was da war, hatten
wir gemeinsam. Auch die Schulden hatten wir gemeinsam. Wir haben abgemacht,
'wir schicken dem Papa so viel und wir schicken der Mama so viel oder zahlen
etwas wegen des Autos™ (Urk. 188 S. 38). Zudem stellt der Beschuldigten Zah-
lungen des Privatklagers E.__ in den Kontext von gemeinsam mit ihm geplan-
ten Geschaftsaktivitaten. In der Einvernahme vom 16. Oktober 2018 sagte der
Beschuldigte, er sei nicht auf E.__ s Geld in der Hosentasche scharf gewesen,
sondern auf das, was in seinem Kopf stecke. Sie hatten mit E.__ Uber Bio-
Produkte gesprochen, "[...] aber dies abzuwickeln ware sehr kompliziert gewesen.
Aber diese Geldtransfer-Moglichkeit, wo er dazu das Programm geschrieben ha-
be. Fur dieses Programm habe ich sogar noch Investoren gesucht" (Urk. 29/24 S.
3 f.). An der Hauptverhandlung vor Vorinstanz sagte er dazu, dass sie tatsachlich
Uber ernsthafte Geschafte geredet hatten, dies auf einem ernsthaften, hohen Ni-
veau. Er—E._ —habe mit den Investoren geredet. Dieser Importeur importie-
re seit 20 Jahren Autos nach Ungarn. Das sei eine reelle Geschaftsmaoglichkeit
gewesen (Urk. 188 S. 12 f.). Auch vor Berufungsgericht erklarte er auf Vorhalt des
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Anklagevorwurfes, dass er vollig andere Ziele mit dem Privatklager gehabt habe
und erzahlte von einem Programm, welches sie in der Schweiz und Ungarn hat-
ten benutzen wollen (Urk. 305 S. 20). Bei diesen Geschaften sei es um viel mehr
als um Fr. 20'000.— gegangen. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob es um ein
Bordell gegangen sei, sagte der Beschuldige, daruber hatten sie auch gespro-
chen, aber es sei um ein Geschaft gegangen, das mit Geldiberweisungen zu tun
gehabt habe. Sie hatten aber auch Uber den Export von Bio-Produkten gespro-
chen (Urk. 29/28 S. 26). Im Ubrigen fokussierte er sich in seinen sehr langen
Ausserungen vom 3. April 2019 zu diesem Vorwurf darauf zu betonen, dass der
Privatklager E.___ von der Privatklagerin B.___ kontrolliert und manipuliert
worden sei und immer noch unter ihrem Einfluss stehe. B. _ habe den Privat-
klager E.__ gegen ihn aufgehetzt (Urk. 29/14 S. 5). An der Berufungsverhand-
lung erklarte er, dass er grosses Mitleid mit E.__ habe und er ihn schon da-
mals gewarnt habe, dass B.____ liige (Urk. 305 S. 19). Im Ubrigen machte er
auch diesbezuglich geltend, er werde nur deshalb belastet, weil er im bestehen-

den Liebesdreieck (von B. , C. und E. ) der Uberflissige Vierte

gewesen sei, der habe verschwinden mussen (Urk. 29/28 S. 25 ff.).

1.3. Die Belastungen basieren zum einen auf den Aussagen des Privatkla-
gers E.__ . Die Vorinstanz hat dessen Schilderungen im angefochtenen Urtelil
in den wesentlichen Zigen dargelegt. Darauf ist zur Vermeidung von Wiederho-
lungen vorab zu verweisen (Urk. 228 S. 88 ff.). Der Privatklager schilderte bei der
Polizei eindricklich und pragnant das immer wieder praktizierte Tatmuster des
Beschuldigten, in dessen Rahmen sich die Privatklagerin B._ zunachst der
Verbundenheit des Privatklagers E._ versicherte und dieser dann in einem
zweiten Schritt via dramatisch gefarbter SMS-Nachrichten Uber die drohende
Ruckversetzung der Privatklagerin in die Prostitution in der Schweiz oder Ver-
schleppung nach Ungarn informiert wurde, worauf er dann in einem letzten Schritt
um die Bezahlung von Geldbetragen angegangen wurde, um die drohende Rulck-
versetzung zu verhindern bzw. die Ruckkehr der Privatklagerin B.__ in die
Schweiz zu bewirken (vgl. dazu Urk. 32/2 S. 6).
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2.1. In den Befragungen fuhrte der Privatklager E.__ aus, seiner Ansicht
nach habe es sich beim Beschuldigten um den Zuhalter der Privatklagerin
B.  gehandelt. Er habe das aus dessen standiger Prasenz entweder person-
lich oder mittels Anrufen und Nachrichten und der Befehlsgewalt, die er Uber sie
ausgeubt habe, sowie daraus geschlossen, dass seine, E.__ s, Prasenz an fi-
nanzielle Bedingungen geknlpft gewesen sei (Urk. 32/3 S. 26). Weiter gab er zu
Protokoll, der Beschuldigte habe ihm angedroht, die Privatklagerin B._ zu
verschleppen, wenn er nicht bezahle. Der Beschuldigte habe gewusst, dass sie
ihm viel bedeute. Der Beschuldigte habe permanent personlich oder per Telefon
Druck ausgeubt (Urk. 32/3 S. 11). Der Privatklager gab zu Protokoll, er habe wo-
chentlich Fr. 1'500.— bezahlt als Ersatz flr den Verdienst, den die Privatklagerin
B.  beim Anschaffen erzielen wirde. Er habe gewollt, dass sie dem nicht
mehr ausgesetzt sei (Urk. 32/3 S. 12). Die letzte Zahlung habe Fr. 7'000.— betra-
gen (Urk. 32/3 S. 21). Das Geld sei eindeutig an den Beschuldigten geflossen
(Urk. 32/3 S. 13). Als fur die Zahlungen entscheidenden Faktor nannte der Privat-
klager E._ die vom Beschuldigten aufgebaute Drohkulisse (Urk. 32/3 S. 19
f.). Die Privatklagerin B.__ habe offensichtlich massiv Angst vor dem Beschul-
digten gehabt (Urk. 32/3 S. 15, S. 27). Sie habe jedes Kommando mit einer milita-
rischen Disziplin sofort ausgefuhrt (Urk. 32/3 S. 20 f.).

2.2. Bei der Staatsanwaltschaft prazisierte der Privatklager E._ seine
Erlebnisse dahingehend, dass ihm personlich zwar nie ein Nachteil in Aussicht
gestellt worden sei, er mit Bezug auf die Privatklagerin B.___ und ihre Familie
dagegen mit allem gerechnet habe. Konkret habe der Beschuldigte ihm gesagt,
dass die Privatklagerin B._ bei Ausbleiben der Zahlungen nicht bei ihm blei-
ben kdonne und zurtck nach Ungarn musse. Dieser Druck sei permanent erfolgt,
entweder personlich oder per Telefon. Stets sei die Kernaussage gewesen: "Ent-
weder du zahlst soviel oder ich nehme B._ mit" (Urk. 32/3 S. 10 f., S. 14).
Der Druck habe darin bestanden, dass er damit hatte rechnen mussen, dass die
Privatklagerin weiterhin unter der Gewalt des Beschuldigten bleibe und schliess-
lich daran zu Grunde gehe, wenn er das geforderte Geld nicht bezahlt hatte (Urk.
32/3 S. 35). Die Forderungen und anschliessenden Zahlungen seien entweder di-

rekt Gber den Beschuldigten oder dann via Privatklagerin B. gelaufen, wo-
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bei die direkten Zahlungen an den Beschuldigten via Western Union erfolgt seien
(Urk 32/3 S. 13). Alleine aufgrund der Forderungen von B._ hatte er nie so
lange solche Betrage bezahlt. Entscheidend sei die durch den Beschuldigten auf-
gegleiste Drohkulisse gewesen (Urk. 32/3 S. 20). Gleichzeitig gab der Privatklager
E.  an, der Beschuldigte habe sich stets anstandig mit ihm unterhalten und
es habe dabei "keinerlei Anzeichen von muindlicher oder korperlicher Bedrohung"
gegeben. Vielmehr sei er durch ein Konstrukt aus undurchschaubaren Behaup-
tungen und unberechenbarem Verhalten jeweils dazu gebracht worden, die ver-
langten Geldbetrage direkt ausbezahlen oder per Western Union zu uberweisen.
Eindricklich schildert der ansonsten nuchtern wirkende ...-Mathematiker E.__
in diesem Zusammenhang auch sein Abreagieren mit dem Brennholz (Urk. 32/1
S.7).

2.3. Zum Thema moglicher gemeinsamer Geschafte sagte der Privatklager
E.  in der ersten Einvernahme bei der Polizei, er habe sich an einem Wo-
chenende [vom 14./16. November 2014] leider dazu drangen lassen, den Be-
schuldigten bei sich einzuquartieren. Dazu erwahnte er folgendes Gesprach: "In
dieser Zeit schlug er mir vor, mit ihm zusammen ein Puff zu mieten und so ge-
meinsam das Geld zur Begleichung der Schulden aufzutreiben. Ich erklarte ihm,
ich verstehe nichts von diesem Geschaft, warum er das Puff nicht alleine miete
und wozu es dafur mich brauche? Darauf gab er mir auch keine Antwort" (Urk.
32/1 S. 2), und weiter: "[...] A".____ brachte auch andere Geschaftsideen zur
Sprache wie zum Beispiel einen Imbissstand mit der ungarischen Spezialitat Lan-
gos zu erdffnen und wo dann B.__ ihre Schulden abarbeiten kénne" (Urk. 32/1
S. 2). In der zweiten Einvernahme berichtete er von seinem Besuch in Ungarn bei
der Familie des Beschuldigten, dass dieser dort von der Idee gesprochen habe,
ungarische landwirtschaftliche Produkte in die Schweiz zu exportieren, "[...] es
machte den Anschein, als ob er dies mit mir als Geschaftspartner unternehmen
wolle" (Urk. 32/2 S. 8).

2.4. Bekanntlich brachte der Privatklager E. das vorliegende Strafver-
fahren gegen den Beschuldigten ins Rollen, indem er im Dezember 2014 die

FIZ um Hilfe fir die zum damaligen Zeitpunkt bei ihm lebende Privatklagerin
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B.  ersuchte (Urk. 17/1 S. 2). Er selber habe dabei auf den richtigen Moment
gewartet, wo er die Polizei habe einschalten kdnnen, ohne die Privatklagerin zu
verlieren (32/3 S. 12), "[...] weil ich wusste, dass man sie zu nichts zwingen kann,
solange ihre Angst grosser ist als das Vertrauen, das sie in mich und den Schutz
durch die Polizei hat" (Urk. 32/3 S. 12). Diese Aussagen rechtfertigen die Annah-
me, dass es ihm nicht primar um die Rickerstattung seines Geldes, sondern um
den Schutz fir die Privatklagerin B._ ging. Die Aussagen des Privatklagers
E.  waren sodann detailliert, differenziert und Uberlegt. Er sagte eher zu-
ruckhaltend aus, Ubertriebene Belastungen, theatralische Elemente und derglei-
chen fehlen in seinen Aussagen. In seinen Schilderungen machte er deutlich,
dass er sich massiv unter Druck gesetzt geflhlt und er ernsthaft beflrchtet hat,
vom Beschuldigten oder dessen Umfeld wirden massive Gewalttaten ausgehen,
falls er nicht bezahle. Er hat auch immer wieder entlastende Aussagen zu Guns-
ten des Beschuldigten zu Protokoll gegeben (vgl. z.B. Urk. 32/1 S. 5; Urk. 32/2 S.
12). Die Behauptung des Beschuldigten Uber geplante gemeinsame Geschaftsta-
tigkeiten entpuppen sich mit den Aussagen des Privatklagers E._ als einsei-
tiges Wunschdenken des Beschuldigten, als dessen Vorspielen von Normalitat
bei seiner Familie in Ungarn oder aber ein Vorhaben, wie es der Privatklager
E.  vermutete: "Mein Eindruck ist, dass er wiederholt versuchte, mich in ille-
gale Geschafte hinein zu ziehen, um mich nachher besser unter Druck setzen zu
konnen" (Urk. 32/2 S. 10). Wie weit der Druck des Beschuldigten war, zeigt sich
unter anderem auch darin, dass der Privatklager, der an seine finanziellen Gren-
zen gekommen war, in diesem Zusammenhang eine Erhéhung seiner Hypothek
andachte (Urk. 32/2 S. 5 f.), und wie gross sein Frust wurde, manifestiert sich an
der von ihm plastisch beschriebenen Brennholz-Aktion (vgl. oben und Urk. 32/2 S.
7).

3. Die Aussagen des Privatklagers E.__ finden in jenen der Privatklage-
rin B. |, die ihren diesbezlglichen Schuldspruch betreffend Gehilfenschaft
zur fortgesetzten Erpressung zwischenzeitlich akzeptiert hat (vgl. oben), weitest-
gehend Bestatigung. Diese berichtete bereits in der ersten polizeilichen Einver-
nahme, der Beschuldigte habe ihr in Ungarn gesagt, "[...] wir fahren jetzt in die

Schweiz". Dort habe es gute Orte, aber es sei wie Treppensteigen, man musse ir-
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gendwo anfangen und so werde man fortschreiten. "Sein Ziel war, dass er aus mir
eine kluge Frau macht, quasi, das ich nicht so eine bléde Nutte sein soll, sondern
sein Ziel war, wie dieser E.__ | dass wir einen reichen Mann finden, einen Mil-
lionar und ich soll bei dieser Peron erreichen, dass diese todlich in mich verliebt
werden soll und das wir diese mit mehreren Hunderttausend oder mehreren Milli-
onen, mehrere Millionen Forint und mehrere Hunderttausend sind in Schweizer
Franken gemeint, abzocken, dass wir erreichen, dass so eine Person mich heira-
tet, ich ein Kind gebare, weil wenn ich verheiratet ware mit so einer Person, ich
auch das Haus und das Geld erben wurde und wenn diese Person sterben wurde,
wurde ich Witwenrente kriegen. A'.__ hatte davon profitiert. Er hatte von allem
die Halfte bekommen. So sind A'.__ und ich losgefahren und dass er CHF
100'000.000 in einem Betrag fur sich haben wollte" (Urk. 30/1 S. 5). Sie hatten
den Deal gehabt, dass er sie loslassen wurde, wenn sie ihm so CHF 100'000.00
auf einmal zahlen kénne (Urk. 31/13 S. 5). Wie sich das dann konkretisiert hat, als
sie den Privatklager E.__ kennengelernt hatte, schilderte sie als Beschuldigte
in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 25. April 2018 (Urk. 30/13 S. 5).
Die Vorinstanz hat die entsprechenden Aussagen korrekt zusammengefasst, es
kann darauf verwiesen werden (Urk. 228 S. 89 f.). Sie bestatigte, dass sie dem
Privatklager selber die wahrheitswidrige Geschichte Uber ihre Schulden aufge-
tischt habe, weil der Beschuldigte ihr das so gesagt habe. Sie habe damit errei-
chen wollen, dass sie von ihm frei komme, wahrend er auf das Geld aus gewesen
sei. Der Privatklager habe nicht gewollt, dass sie sich weiterhin an der N.___ -
strasse prostituiere, und habe deshalb das Geld gezahlt. Ebenso konzedierte sie
den Einsatz eines gefalschten Dokumentes und bestatigte, dass der Privatklager

fur das Geld keine sexuellen Gegenleistungen winschte (Urk. 30/13 S. 6 ff.).

4. Eine Zusammenfassung der von Privatklager E._ bezahlten Betrage
findet sich im Hauptrapport (Urk. 1 S. 49 ff.). Er selber legte in den Einvernahmen
selber Transaktionsbelege und Aufstellungen (Urk. 31/1, Anhang; Urk. 32/2,
Anhang; Urk. 32/4; Anhang) sowie im Zusammenhang mit seinen Zivilanspruchen
weitere Belege vor (Urk. 41/7-8). Die einzelnen Transaktionen sind im angefoch-
tenen Urteil wiedergegeben. Es kann darauf verwiesen werden (Urk. 228 S. 91

ff.). Demgemass leistete der Privatklager E. nebst dem anfanglichen



-903 -

Pauschalbetrag von Fr. 400.— und den vier wochentlichen Zahlungen von insge-
samt Fr. 6'000.— weitere Geldbetrage in der Hohe von total Fr. 11'359.— und EUR
2'450.— (= Fr. 3'020.— zum bankinternen Kurs vom 28. November 2014), was ei-

nen Gesamtbetrag von Fr. 20'779.— ergibt (vgl. Urk. 228 S. 92).

5. Fir die vom Beschuldigten geltend gemachte eigene Berufstatigkeit als
Chauffeur gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Der Beschuldigte war nie bei einer
Sozialversicherung angemeldet und es ergeben sich aus den Geldiberweisungen
mit Western Union keine Hinweise auf eine ernsthafte Tatigkeit als Chauffeur. Die
Staatsanwaltschaft schloss hierzu zu Recht, dass die ganze Herumfahrerei des
Beschuldigten nur in Zusammenhang mit der Prostitution Sinn mache, namlich
dann, wenn er als Zuhalter agiere und nach der Reise in die Schweiz die Prostitu-
ierten finanziell ausbeuten kénne (Urk. 195 S. 3). Es muss daher auch davon
ausgegangen werden, dass die erpressten Gelder der Bestreitung seines Le-
bensunterhalts dienten.

6. In der Gesamtbetrachtung ist erwiesen, dass der Privatklager E._ die
besagten Geldsummen nicht freiwillig zahlte, sondern nur aufgrund der in der
Anklage umschriebenen Drohkulisse leistete, welche insbesondere die Andro-
hung der Ruckschaffung der Privatklagerin B._ nach Ungarn (mit ungewis-
sem Ausgang) sowie die Gefahrdung von B._ durch skrupellose Schulden-
eintreiber in Ungarn beinhaltete. Glaubhaftes Motiv der Zahlungen war die Sorge
um die Privatklagerin B.__ . Dass der Privatklager diese Situation ernst nahm
und die Gefahrdung von B._ als real einstufte, ist unter den umschriebenen
Umstanden nachvollziehbar, auch wenn er teilweise am Wahrheitsgehalt der ihm
unterbreiteten Geschichte gezweifelt und insbesondere die Falschung des ihm
vorgelegten Schuldenbeleges erkannt haben mag. Soweit der Beschuldigte zu-
mindest sinngemass geltend machte, es habe sich gewissermassen um eine re-
gulare Geschaftsbeziehung zwischen B._ und E.__ gehandelt, in der der
Privatklager fur sie bezahlt habe, kann ihm nicht gefolgt werden, da das ganze
Geld an den Beschuldigten floss. Zudem kam es in der ganzen Zeit, in der die
Privatklagerin beim Privatklager E._ wohnte, nie zu sexuellen Handlungen

zwischen den beiden. Er bezahlte nicht flr Dienstleistungen irgendwelcher Art,
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sondern um B.___ vor gewalttatigen Ubergriffen zu schitzen und um sie von
der zwangsweisen Prostitution an der N.__ -strasse oder an einem anderen,
von Dritten bestimmten, Ort zu bewahren. Er hat nicht aus freien Stlicken sein
Bankkonto leergeraumt und mit seiner Bank Uber die Erhdhung der Hypothek auf
seinem Haus verhandelt, weil er verliebt oder in einer Geschaftsbeziehung war.
Das hat er getan, weil er massiv unter Druck gesetzt wurde weiter zu bezahlen.
Der oben erstellte Sachverhalt I&sst sich schliesslich auch nicht mit dem Kom-
plott-Thema erschittern. Ebenso nicht zu GUberzeugen vermag, wenn die Verteidi-
gung vorbringt, dass die Privatklagerin B.__ dem Privatklager E.___ ab-
sichtlich Angst eingejagt habe und man dies dem Beschuldigten nicht anlasten
durfe und er auch keinen Einfluss auf ihr Handeln gehabt habe (Urk. 306 S. 27).
Aus den glaubhaften Schilderungen des Privatklagers E._ geht klar hervor,
dass fur ihn die durch den Beschuldigten aufgegleiste Drohkulisse entscheidend
gewesen ist (vgl. oben).

7.1. Die Vorinstanz qualifizierte das Verhalten des Beschuldigten zum
Nachteil des Privatklagers E. unter diesem Titel als gewerbsmassige und
fortgesetzte Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 und 2 StGB (Urk. 228 S.
107).

7.2. Die frihere amtliche Verteidigung hielt fir den Eventualfall dafir, dass
es sich beim Vorgehen eigentlich um Betrug handeln wirde und verweist in die-
sem Zusammenhang auf die Opfermitverantwortung. Die Privatklagerin B.__
(dortige Mitbeschuldigte) habe dem Privatklager E._ zuerst Gefuhle und ho-
he Schulden vorgegaukelt, dass sie unter Druck der Glaubiger sei. Es hatten kei-
ne ernsthaften Nachteile in Aussicht gestanden. Der Beschuldigte sei einfach las-
tig gewesen. Nachdem die Privatklagerin B._  dem Geschadigten E.__
schon eine offensichtlich nicht vorhandene Verliebtheit vorgespielt gehabt habe,
hatte es diesem klar sein sollen, dass auch die Geschichte mit den Schulden nicht
stimmen durfte. Immerhin habe E._ gezweifelt, dass das Dokument, dass der
Beschuldigte ihm vorgelegt habe, echt sei. Der Privatklager E.__ habe sich
spatestens dann ausgerechnet, dass die Geschichte mit den hohen Schulden er-

funden sei und es den brutal aussehenden Mann im Kraftraum nicht gebe (Urk.
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200 S. 14). Der Privatklager E.___ habe sich reinlegen lassen. Erpresst worden
sei er aber nicht, weil es die angeblichen Nachteile fir die Beschuldigte B._
erkennbar gar nicht gegeben habe. Die Schulden hatte er zumindest Uberprifen
konnen. Fur Forderungen im Umfang von Fr. 60'000.— hatte er Belege verlangen
mussen. Offenbar habe er aber nicht einmal nachgefragt. Damit fehle es an Arg-
list, weil der Privatklager E.__ allzu leichtglaubig gewesen sei. Er habe sich
Ubertdlpeln, nicht erpressen lassen. Damit liege rechtlich kein Betrug vor und der
Tatbestand der Erpressung sei nicht erfullt (Urk. 228 S. 14 f., vgl. auch Urk. 306
S. 25f.).

7.3. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen sorgfaltig zusammenge-
fasst. Es kann darauf verwiesen werden (Urk. 228 S. 97 ff.). Zudem kann ihr im
Ergebnis zugestimmt werden. Im Sinne einer Zusammenfassung und einer teil-

weisen Erganzung sind die nachfolgenden Erwagungen zu verstehen.

8.1. Wer in der Absicht, sich oder einen anderen unrechtmassig zu
bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu ei-
nem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen anderen am
Vermogen schadigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe
bestraft (Art. 156 Ziff. 1 StGB). Handelt der Tater gewerbsmassig oder erpresst er
die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren bestraft (Art. 156 Ziff. 2 StGB).

8.2. Bei der Androhung ernstlicher Nachteile im Sinne von Art. 156 StGB
stellt der Tater dem Opfer die Zufligung eines Ubels in Aussicht, dessen Eintritt er
als von seinem Willen abhangig erscheinen lasst. Es kommt dabei nicht darauf
an, ob er die Drohung wirklich wahr machen will, sofern sie nur als ernst gemeint
erscheinen soll. Ernstlich sind die Nachteile, wenn ihre Androhung nach einem
objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des
Betroffenen gefligig zu machen und so seine freie Willensbildung und -betatigung
zu beschranken (BGE 122 IV 322 E. 1a, Urteile des Bundesgerichts 6B_275/2016
vom 9. Dezember 2016 E. 4.2.1 und 6S.8/2006 vom 12. Juni 2006 E. 4.2, je mit

Hinweisen).
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8.3. Der angedrohte Nachteil kann auch eine Drittperson betreffen, sofern
sich das Opfer fur diese verantwortlich fuhlt, wobei jedoch vorausgesetzt ist, dass
die Notigungshandlung ebenso intensiv gegen das Opfer wirkt wie der direkt ge-
gen dieses gerichtete Zwang (Donatsch, Strafrecht Ill, 11. Auflage 2018, S. 302
ff.). Dies durfte bei der Androhung einer Verletzung der physischen Integritat der
Drittperson regelmassig der Fall sein, wobei aber auch die Rechtsguter der Ehre,
der Freiheit oder des Vermdgens betroffen sein kdnnen. Entscheidend ist dabei,
ob die angedrohte Verletzung von Rechtsgutern Dritter einen hinreichenden
Zwang auf den Erpressten auszuuben vermag, was insbesondere dann in Frage
kommt, wenn der Erpresste den Dritten vor der Gefahrdung seiner Rechtsguter
oder die Rechtsguter an sich schitzen will (BSK StGB II-Weissenberger, 4. Aufla-
ge 2019, Art. 156 StGB N 12).

8.4. Betreffend Gewerbsmassigkeit und fortgesetzte Tatbegehung ist auf die
entsprechenden Ausfuhrungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 228 S. 100 f.).

9.1. Gemass erstelltem Sachverhalt hat der Beschuldigte den Privatklager
E.  dazu gebracht, mit Lugengeschichten und Drohkulissen in mehreren Ma-
len Geldbetrage im Umfang von ca. Fr. 20'000.— an ihn zu leisten, andernfalls die
Privatklagerin B.___ verschleppt, unter misslichen Umstanden zur Prostitution
gezwungen und sie Gewalt und korperlichem Unheil ausgesetzt werde. Seinen
Forderungen verschaffte er mit standigen Telefonanrufen und Kontrollen bei der
Privatklagerin Nachachtung, womit er auch den Druck auf den Privatklager
E.  aufrechterhielt und sogar steigerte. Der Beschuldigte nutzte dabei den
Umstand aus, dass sich Privatklager E._ mit der Privatklagerin B._ sehr
verbunden und er sich ihr gegentber verantwortlich fuhlte. Den in diesem Zu-
sammenhang auf ihn einwirkenden Druck beschrieb der Privatklager E.__ da-
hingehend, dass sein Versprechen, der Privatklagerin B.___ zu helfen, fur ihn
"quasi unantastbar" gewesen sei. Man kénne nicht versprechen zu helfen und
dann die Person einfach ihrem Schicksal Uberlassen. Er habe es vor diesem Hin-
tergrund einfach nicht fertiggebracht, sie fallen zu lassen (Urk. 32/3 S. 8). Im
Raum standen angedrohte massive Eingriffe in die Rechtsguter der Gesundheit

und insbesondere auch der Freiheit der Privatklagerin B. , welche der Pri-
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vatklager E.__ mittels der geforderten Zahlungen zu schitzen versuchte. Es
kann daher mit der Vorinstanz insgesamt festgestellt werden, dass die dem Pri-
vatklager angedrohten Nachteile (bei der Privatklagerin B._ ) genlgend konk-
ret und ernsthaft waren, dass sich auch jede andere vernunftige Person in dersel-
ben Situation veranlasst gesehen hatte, den Forderungen des Beschuldigten
nachzugeben, um die Privatklagerin mittels "Freikauf" zumindest temporar zu
schitzen (vgl. Urk. 228 S. 99). Damit erfullt der Beschuldigte aber mit seinem Ge-
baren den Tatbestand der Erpressung, zumal den tauschenden Aspekten keine
eigenstandige Bedeutung zukam; diese dienten der Untermauerung der Erpres-
sung. Er handelte bezlglich samtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale vorsatz-
lich sowie mit unrechtmassiger Bereicherungsabsicht, weshalb der Tatbestand
der Erpressung gemass Art. 156 Ziff. 1 StGB in objektiver und subjektiver Hinsicht
erfullt ist. Da die erpressten Zahlungen seinem Lebensunterhalt dienten und er
diese im relevanten Zeitraum stets von neuem und in Wiederholung des ange-
drohten Ungemachs und Leides abverlangte, erflillte er auch den qualifizierten
Tatbestand der gewerbsmassigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art.
156 Ziff. 2 StGB.

9.2. Rechtfertigungsgriinde sind nicht ersichtlich und im Ubrigen auch nicht

geltend gemacht worden. Dasselbe gilt in Bezug auf Schuldausschlussgrinde.

10. Der Beschuldigte ist somit der gewerbsmassigen und fortgesetzten
Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 i. V. mit Ziff. 2 StGB zum Nachteil des

Privatklagers E. schuldig zu sprechen.

H Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung betreffend mehrfache versuchte

Notigung und versuchte Erpressung zum Nachteil des Privatklagers
C.

1. Dem Beschuldigten wird in diesem Punkt vorgeworfen, zwischen dem
29. September 2014 und dem 5. Oktober 2014 mehrfach den Versuch unternom-
men zu haben, den Privatklager C._ mittels telefonischer Todesdrohungen
gegenuber ihm und seiner Familie davon abzubringen, die Beziehung mit der
Privatklagerin B.__ weiterzufuhren. Daruber hinaus habe der Beschuldigte
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den Privatklager C.__ dazu zu bewegen versucht, fur die Unversehrtheit der
Privatklagerin B._ den Betrag von Fr. 2'000.— an ihn zu bezahlen, wobei es
aber nie zu einer solchen Zahlung gekommen sei (zu den Einzelheiten des An-
klagevorwurfes vgl. Urk. 62 S. 17 f.).

2. Der Beschuldigte bestritt auch diese Vorwurfe. Der Privatklager C._
habe sich zusammen mit der Privatklagerin B.  Geschichten ausgedacht
(Urk. 29/24 S. 2 ff., S. 6). Der Privatklager luige natirlich, was ihn nicht Uberra-
sche, denn sie hatten ein gemeinsames Ziel, "[...] sie wollten mich aus diesem
Liebesdreieck bzw. Liebesviereck heraus haben" (Urk. 29/23 S. 2). Es sei gelo-
gen, dass er irgendetwas zwischen ihnen verboten habe. Er habe immer Be-
scheid gewusst, als sich der Privatklager C.__ bei der Privatklagerin B._
aufgehalten habe, denn diese habe ihm das mitgeteilt. Er habe sie nur darum ge-
beten, keine Drogen zu nehmen. Als er gehort habe, wieviel Drogen der Privat-
klager C.___ in sich hineinstopfe, sei er bose auf ihn geworden. Zu diesem
Zeitpunkt sei es zu diesem nicht allzu schénen SMS gekommen. Er habe soviel
auf Deutsch geschrieben, wie er habe schreiben kénnen, dies seien vor allem be-
leidigende Wort gewesen. Es sei nie eine Morddrohung dabei gewesen oder dass
er dessen Mutter beleidigen warde (Urk. 29/28 S. 30, vgl. auch Urk. 305 S. 21).

3. Der Privatklager C. sagte in der ersten polizeilichen Einvernahme
aus, es habe eine Zeit gegeben, als die Privatklagerin B. so viel Minus ge-
macht habe, dass sie das Zimmer an der N. -strasse nicht habe bezahlen

konnen. Der Beschuldigte habe ihn dafur verantwortlich gemacht, dass sie nicht
genug verdiene, und er sei sauer gewesen (Urk. 31/1 S. 5). Dann habe es ange-
fangen, dass der Beschuldigte ihn angerufen habe. Das Gesprach beim ersten
Anruf des Beschuldigten beschrieb er so: "A'.___ rief mich an und sagte: 'Hey
Schatzi ... '. Ich fragte, wer am Telefon sei und er sagte: 'A".___ |, der Mann von
B. ' Ich sagte, 'aha'. Er sagte, er musse mit mir reden. Ich begann dann
gleich damit: 'ich habe Familie, ich will keine Probleme, ich habe B. _ gern,
ich will sie einfach gelegentlich sehen, ich mische mich nicht ein. A'.__ ant-
wortete: Du machst ein wenig Problem, meine Business. Wegen Dir ich muss viel

zahlen, machen minus. Wegen diese Fuck, shit Schlampe ... und das ist meine
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Frau, da gibt es keine Liebe. Keine Liebe, Schatzi, Du musst ein bisschen auf-
passen, was Du machen, sonst sehr gefahrlich Deine Leben". In einem weiteren
Telefongesprach habe der Beschuldigte gesagt: "Im Moment lauft gerade ein Bu-
siness, das ist meine Frau, halte dich da draus, sonst schneide ich dir den Kopf
ab. Ich weiss, wo Du wohnst, ich komme nach O.___ . Schatzi, du machst mir
nur Probleme. Wenn das Business nicht klappt, dann hast du ein Problem" (Urk.
31/1 S. 6). Bei der zweiten Einvernahme schilderte er einen Anruf des Beschul-
digten ab einer ihm nicht bekannten Nummer, wo dieser gefragt habe, weshalb er
immer noch Kontakt mit der Privatklagerin B.___ habe, ob er Probleme wolle,
warum er seiner Frau den Kopf verdrehe, dass er zu ihm nach Hause komme,
seine Mutter ficken werde und seine ganze Familie umbringen werde (Urk. 31/2
S. 5). Spater habe ihm der Beschuldigte gesagt, "[...] ich habe nachgedacht, du
hast mir gesagt, dass du Familie hast und so, ich will nicht, dass etwas Grosses
passiert, wir machen es so, dass du mir CHF 2'000 gibst fur die Zeit, wo ich im
Minus war und dann ist alles gut." (Urk. 31/2 S. 7). Diese Darstellung bestatigte
der Privatklager C.__ in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 6. Juli
2018 (Urk. 31/6 S. 4 ff.). Dort schilderte er auch, wie diese Aussagen des Be-
schuldigten ihn immer wieder in Angst gebracht hatten wegen seiner Familie. Sie
hatten ihn "verangstigt, extremst" (Urk 31/6 S. 6). Er habe immer noch Angst,
dass etwas komme (Urk. 31/6 S 8). Bei der Polizei schilderte er bereits, dass er
eine Paranoia und Angst entwickelt habe, dass der Beschuldigte in O.__ [sei-
nem Wohnort] auftauchen kdnnte, und Paranoia. Er habe unter Panikattacken ge-
litten (Urk. 31/1 S. 7).

4. Der Privatklager E.__ schilderte die bei Privatklager C.__ festge-
stellte Angst, als dieser sich vor dem Beschuldigten in seinem —E.__ s — Luft-
schutzkeller versteckt hatte: "Weil er in panischer Angst war, am ganzen Korper
zitterte. Er bestand nur noch aus Angst. Die Angst hat sich teilweise auf mich
Ubertragen. Ich wollte lieber zu vorsichtig sein als zu wenig" (Urk. 32/2 S. 8). Er
habe ihn verstecken mussen, da der Privatklager "ausser sich vor Angst" gewe-
sen sei (Urk. 32/ 3 S. 19) und spater in der gleichen Einvernahme: "..ich habe ei-
gentlich noch nie jemanden gesehen, der so in Panik war, ausser B. . Ich
habe quasi selber Schiss bekommen." (Urk. 32/3 S. 28). Der Beschuldigte schrieb
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unter seinem Facebook-Namen T. dem Privatklager C. die Nachricht:
"Indish shlampe ich ficken daine als. Du hund. C. du falsche man kein prob-
lem ich come." (Urk. D2/4).

5. Die Aussagen des Privatklagers C.___ sind detailliert, ohne offensicht-
liche Widerspruche und gepragt von Emotionen. Das Geschilderte wirkt erlebt und
findet in den aufgefihrten Beweismitteln Bestatigung. Die Erklarungen des
Beschuldigten bezuglich schlechter Deutschkennnisse und Rigen wegen Dro-
genkonsums werden durch nichts bestatigt und erweisen sich damit als reine
Schutzbehauptungen. Ebenso wenig verfangt hier seine wiederkehrende Begrun-
dung eines Komplotts. Insbesondere lassen sich in den Chat-Nachrichten vom
8. Dezember 2014 zwischen der Privatklagerin B._ und dem Privatklager
C.___ entgegen den Ausfuhrungen der Verteidigung keine Anweisungen ent-
nehmen, was die Privatklagerin B.__ aussagen solle (Urk. 306 S. 29, vgl. da-
zu Urk. 127 S. 304 ff.). Sodann mag zwar zutreffen, dass der Privatklager
C.__ vorbestehende psychische Probleme hatte, wie dies die Verteidigung
vorbringt (Urk. 306 S. 28). Das vermag den Beschuldigten indessen in keiner
Weise zu entlasten. Es war der Beschuldigte, der den Privatklager C.___ in der
vorliegend relevanten Situation in panische Angst versetzt hatte. Der Sachverhalt

gemass Anklage ist erstellt.

6.1. Die Vorinstanz qualifizierte das Verhalten des Beschuldigten zum Nach-
teil des Privatklagers C.___ unter diesem Titel als mehrfache versuchte Noti-
gung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB sowie als versuchte
Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Urk.
228 S. 114).

6.2. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen korrekt dargelegt und
gewdurdigt (Urk. 228 S. 112). Die Schlussfolgerungen erweisen sich als zutreffend.

Weitere Ausfuhrungen dazu ertbrigen sich.

6.3. Rechtfertigungsgriinde sind nicht ersichtlich und im Ubrigen auch nicht

geltend gemacht worden. Dasselbe gilt in Bezug auf Schuldausschlussgrunde.
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7. Der Schuldspruch im Sinne der Vorinstanz ist daher zu bestatigen.

I Sachverhalt betreffend Forderung der Prostitution und sexuelle Noti-

qung zum Nachteil der Privatklagerin D.

1. Die Anklage wirft dem Beschuldigten diverse Prostitutions- und Sexual-
delikte zum Nachteil der Privatklagerin D. vor (vgl. fur die Einzelheiten des
Anklagevorwurfes vgl. Urk. 62 S. 18 ff. und S. 23 f.).

2. Die Vorwurfe basieren auf den Belastungen der Privatklagerin D._
Wie oben dargelegt, kdnnen ihre Aussagen nur zugunsten des Beschuldigten be-
rucksichtigt werden. Damit entfallt der Hauptbeweis. Da sich der Sachverhalt zum
Nachteil der Privatklagerin D.__ mit den ubrigen Beweismitteln nicht rechts-

genugend erstellen Iasst, ist der Beschuldigte diesbezlglich freizusprechen.

J Sachverhalt und rechtliche Wirdigung betreffend Strassenverkehrs-
delikte

1. Dem Beschuldigten wird in diesem Punkt vorgeworfen, am 23. und
24. Oktober 2017 mit einem Personenwagen der Marke "Smart" zwei unbekannte
Strecken in der Schweiz zuruckgelegt zu haben, obwohl ihm mit Verfugung des
Strassenverkehrsamtes des Kantons St. Gallen vom 18. Februar 2015 auf unbe-
stimmte Zeit der Flihrerausweis entzogen worden war (zu den Einzelheiten des
Anklagevorwurfes vgl. Urk. 62 S. 25).

2. Die Vorinstanz erachtete den Sachverhalt als in objektiver und subjektiver
Hinsicht erstellt (Urk. 228 S. 141 ff.).

3. Der Beschuldigte bestreitet die Fahrten nicht, wendet aber dagegen ein,
dass er uUber den Fuhrerausweisentzug nicht informiert gewesen sei. Mit der
Begrindung, es sei zweifelhaft, ob dem Beschuldigten jemals eine gultige und
unterzeichnete Verfugung zugestellt und Ubersetzt worden sei, beantragte die
frihere Verteidigung vor Vorinstanz einen Freispruch (Urk. 195 S. 19). Der Be-
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schuldigte hielt auch anlasslich der Berufungsverhandlung an diesem Standpunkt
fest (Urk. 305 S. 24 f., Urk. 306 S. 30).

4. Die Vorinstanz hat sich mit den diversen Erklarungen des Beschuldigten
auseinandergesetzt. Wenn sie schlussfolgert, dass diese als reine Schutzbe-
hauptungen bewertet werden mussen, kann ihr ohne weiteres gefolgt (Urk. 228

S. 142 ff.) und der Sachverhalt als erstellt erachtet werden.

5. Die Vorinstanz hat das Verhalten des Beschuldigten als mehrfaches Fuh-
ren eines Motorfahrzeuges trotz Aberkennung des erforderlichen Ausweises im
Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 SVG gewdurdigt. Diese
rechtliche Wardigung erweist sich als zutreffend. Weitere Ausfuhrungen dazu er-

Ubrigen sich. Der Beschuldigte ist entsprechend schuldig zu sprechen.

IV. Sanktion und Vollzug

1.1. Die Vorinstanz hat sich ausfuhrlich und zutreffend zu den Grundlagen
der Strafzumessung geaussert. Auf diese Ausflhrungen kann verweisen werden
(Urk. 228 S. 145 ff.). Erganzend ist auf die neuste einschlagige Rechtsprechung
zu verweisen, wonach bei Tatmehrheit aus dem Urteil hervorgehen muss, welche
Einzelstrafen fur die verschiedenen Straftaten festgesetzt werden (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 6B_1071/2019 vom 5. November 2020 mit Hinweisen). In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz in Bezug auf die
Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privatklagerinnen B._  und
D._ trotz unterschiedlicher Eingriffsintensitat und Dauer keine separate Ver-
schuldensbewertung vorgenommen hatte. Zufolge Freispruchs in Sachen der Pri-

vatklagerin D. ist diese angebrachte Differenzierung nun obsolet geworden.

1.2. Die Straftatbestande der sexuellen Notigung (Art. 189 Abs. 1 StGB), der
Vergewaltigung (Art. 190 Abs. 1 StGB), der Forderung der Prostitution (Art. 195
StGB) und der qualifizierten Erpressung (Art. 156 Ziff. 2 StGB) sehen alle eine
Hochststrafe von zehn Jahren vor. Aufgrund der abstrakten Mindeststrafe von
einem Jahr erweisen sich hier die Tatbestande der Vergewaltigung und der
qualifizierten Erpressung als schwerste Delikte. Aufgrund dessen und des konkre-
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ten Verschuldens ist zunachst die Einsatzstrafe fir die Sexualdelikte zum Nachteil

der Privatklagerin B. festzusetzen.

1.3. Strafscharfungs- und Strafmilderungsgrinde (mehrfache Tatbegehung
und Versuch) fuhren mangels aussergewohnlicher Umstande nicht dazu, die
Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlassen und sie nach oben oder un-
ten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hinweisen). Strafscharfungsgrinde
sind aber straferhdhend und Strafmilderungsgrinde strafmindernd zu berlcksich-

tigen.

2.1. Die objektive Tatschwere der vom Beschuldigten begangenen Verge-
waltigung ist innerhalb des zur Verfugung stehenden Strafrahmens zu bemessen
und damit zum breiten Spektrum von denkbaren Varianten dieser Tatbegehung in
Relation zu setzen. Die Privatklagerin B._ hatte ihn zunachst oral zu stimulie-
ren. Bevor er zum Samenerguss kam, zog er ein Kondom Uber und drang vaginal
in sie ein. Bei ihren Versuchen sich wegzudrehen, schnauzte er sie an und drehte
sie immer wieder zurtick. Dann drlckte der Beschuldigte von hinten den Oberkor-
per der korperlich unterlegenen Privatklagerin nach vorne, hielt sie mit einer Hand
fest und drang mit seinem erigierten Penis teilweise in ihre Vagina ein. Damit
wendete der Beschuldigte keine erhebliche physische Gewalt an. Wie bereits
oben dargelegt, nutzte er vielmehr die psychische Zwangssituation der Privatkla-
gerin aus, so dass er auch kaum physischen Widerstand zu Uberwinden hatte. In
der Folge bewegte der Beschuldigte seinen Penis etwas in der Vagina der Privat-
klagerin B.___, wahrend er mit einer Hand weiter die Geschadigte festhielt und
in der anderen Hand sein Mobiltelefon hielt, auf welchem weiter Pornovideos lie-
fen. Bereits nach Kurzem zog der Beschuldigte seinen Penis wieder aus der
Scheide und entfernte das Kondom. Der Geschlechtsakt dauerte nur kurz. Da-
nach verlangte der Beschuldigte von der Privatklagerin B.__ , dass sie ihn bis
zur Ejakulation in ihren Mund oral stimulierte. Auch dieser Akt erfolgte ohne gro-
ben Zwang. Aber der Beschuldigte nutzte dabei seine Uberlegenheit und die
Angst der Privatklagerin B._ vor Sanktionen fur den Unterlassungsfall
schamlos aus. Weiter ist zu beachten, dass der Vorfall im Hause von Privatklager

E. stattfand, wo die Privatklagerin B. Schutz gefunden hatte und sich
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sicher wahnte. Mit seinem sexuellen Ubergriff demonstrierte der Beschuldigte
seine Macht und zielte egoistisch auf seine Triebbefriedigung ab. Er nitzte die Si-
tuation im Haus des Gastgebers der Privatklagerin B._ | der krank darnieder-
lag und dessentwegen die Privatklagerin keinen Stress wollte, dreist aus. Die Vo-
rinstanz geht dabei von eventualvorsatzlichem Handeln aus (Urk. 228 S. 152).
Nach hiesiger Sicht handelte der Beschuldigte in seiner machtdemonstrierenden
und manipulativen Art wie gesehen aber direktvorsatzlich (vgl. oben). Das Ver-
schulden erweist sich mit Blick auf mogliche Varianten einer Vergewaltigung als
leicht. Verschuldensadaquat erscheint isoliert betrachtet eine Einsatzstrafe von 24
Monaten.

2.2. Am gleichen Wochenende nétigte der Beschuldigte von der Privatklage-
rin B._ ebenso im Hause von Privatklager E._ und auch hier unter Aus-
spielen seiner Macht eine weitere orale Befriedigung ab. Der Beschuldigte han-
delte auch hier egoistisch und direktvorsatzlich. Das Verschulden fur diese sexu-
elle Nétigung ist insgesamt als keineswegs leicht zu qualifizieren. Bei isolierter
Betrachtung erweist sich eine hypothetische Einsatzstrafe von 12 Monaten als

angemessen.

3. Was die Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privatklagerin
B.  angeht, ist in Erinnerung zu rufen, dass der Beschuldigte die Privatklage-
rin B.__ unter falschen Versprechungen in die Schweiz geholt hat. Diese war
hier alleine, ohne Kenntnis der lokalen Sprache und hiesigen Gewohnheiten. Er
demonstrierte ab Beginn Macht, indem er ihr Anweisungen fir ihre Prostitutionsta-
tigkeit gab, sie einer rigiden Kontrolle unterwarf, ihr den Kontakt mit anderen
Frauen verbot und den ganzen Prostitutionserlés abnahm und ihr ein gnadiges
Taschengeld beliess. Dieses Regimes hielt er Uber rund drei Monate aufrecht, in-
dem er seinen Forderungen immer wieder mit Drohungen Nachachtung verschaff-
te. Er nutzte die damit geschaffene Abhangigkeit der Privatklagerin schamlos aus.
Das Verschulden ist in objektiver Hinsicht als nicht mehr leicht zu werten und rela-
tiviert sich auch nicht durch die subjektiven Aspekte: Der Beschuldigte handelte
direktvorsatzlich und planmassig. Im Vordergrund standen seine finanzielle Berei-

cherung und Machtdemonstration. Im weiten Strafrahmen und mit Blick auf Ver-
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gleichsfalle, in denen die Handlungsfreiheit als Prostituierte nicht selten auch
noch mit physischer Gewalt und Abnahme von Identitatspapieren eingeschrankt
wird, ist das Verschulden als noch leicht zu gewichten. Isoliert betrachtet erweist

sich eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten als angemessen.

4. Mit Bezug auf die gewerbsmassige und fortgesetzte Erpressung zum
Nachteil des Privatklagers E.__ist in objektiver Hinsicht festzuhalten, dass der
Beschuldigte ihm in mehreren Malen erhebliche Geldbetrage abverlangte durch
Androhung von massiven Nachteilen fur die Privatklagerin B._ . Beim "Aus-
mass des Erfolgs" ist zu berlUcksichtigen, dass der Beschuldigte den Privatklager
E.  dazu brachte, in wenigen Monaten rund Fr. 20'000.— zu bezahlen.
Dadurch gelangte Privatklager E.__ in einen finanziellen Engpass, der ihn —
den ansonsten Uberlegten und sachlich wirkenden Mathematiker (vgl. Urk. 68) —
durch das manipulative und Angst aufbauende Verhalten des Beschuldigten so-
gar dazu brachte, eine Erhohung seiner Hypothek zu prufen. Der Beschuldigte
wiederholte seine Forderungen immer wieder von neuem und nutzte dabei das
erkannte Verantwortungsbewusstsein des Privatklagers E.  gegenuber Pri-
vatklagerin B.__ aus. Er wandte dabei zwar bei Privatklager E.___ keine di-
rekte Gewalt an. Seine berechnende und manipulative Art zeigte sich aber gerade
darin, dass er sich gegenluber dem Privatklager E.__ normal verhielt, ihn so-
gar seiner Familie in Ungarn vorstellte, mit ihm Geschéaftsideen andiskutierte, um
so quasi auf Augenhdhe mit ihm zu kommunizieren, wahrend dem er immer mehr
Druck und Angst auf der nicht mehr fir ihn als Prostituierte arbeitenden Privatkla-
gerin B._ aufbaute. Dieser Druck farbte dann wieder auf ihren Helfer
E.  ab. Insofern handelte er mit perfidem Kalkul, unzimperlich und dreist.
Das Verschulden ist in objektiver Hinsicht im weiten gesetzlich vorgesehenen
Strafrahmen als noch leicht zu gewichten. Da er mit direktem Vorsatz handelte,
ergibt sich daraus keine Verschuldensrelativierung. Das erpresserische Verhalten
impliziert ein Handeln in Bereicherungsabsicht und damit ein finanzielles Motiv,
weshalb sich dieser Aspekt — der schon in der qualifizierten Tatbestandsvariante
enthalten ist — nicht nochmals zu seinem Nachteil auswirken kann. Insgesamt ist
von einem noch leichten Verschulden auszugehen und die Sanktion bei isolierter

Betrachtung mit der Vorinstanz auf 18 Monate festzulegen (Urk. 228 S. 155).



- 106 -

5.1. Betreffend mehrfache versuchte No6tigung und versuchte Erpressung

zum Nachteil des Privatklagers C. demonstrierte der Beschuldigte dem
Privatklager C. gegenuber seine Macht und Besitzanspriche betreffend die
Privatklagerin B. , die mit dem Privatklager C. eine Liebesbeziehung

eingegangen war. Mit dem Androhen von schwerwiegendsten Nachteilen, namlich
Morddrohungen an C._ und seine Familie, zeigte der Beschuldigte seine
kaltblitige Gesinnung. Er nutzte dabei das zwischen der Privatklagerin B.
und dem Privatklager C._ bestehende Vertrauensverhaltnis aus und schreck-
te gegenuber dem Privatklager [Schweizer mit Wurzeln in Sri Lanka] auch vor
verbalen rassistischen Angriffen nicht zurtck ("Indish shlampe"). Er liess es so-
dann nicht bei einem Mal, sondern doppelte mehrfach mit seinen drohenden An-
rufen nach, was den Privatklager C.___ wie dargetan in grosste Angst versetz-
te. Das Verschulden hinsichtlich der mehrfachen versuchten No6tigung kann als
noch leicht bezeichnet werden. Es relativiert sich in subjektiver Hinsicht nicht, sind
doch auch hier nur egoistische Motive auszumachen, namlich finanzielle Berei-
cherung und Demonstrieren von Macht. Dass es beim Versuch geblieben ist, ist
nicht auf das Verhalten des Beschuldigten zuruckzufuhren, weshalb nur eine
leichte Strafminderung im Umfang eines Achtels als angezeigt erscheint. Fur die
mehrfache versuchte Notigung erweist sich eine Strafe von 6 Monaten bzw.

180 Tagessatzen Geldstrafe als angemessen.

5.2. Da der Privatklager C.___ seiner Forderung, den Kontakt mit der
Privatklagerin B.__ abzubrechen, nicht nachgekommen war, legte der Be-
schuldigte nach, indem er von ihm Fr. 2'000.— verlangte, danach sollte alles gut
sein. Diese Forderung erweist sich inhaltlich als dreist, betragsmassig als be-
scheiden. Das Verschulden ist in objektiver Hinsicht als sehr leicht zu werten. In
subjektiver Hinsicht kann auf das oben Gesagte verwiesen werden. Auch hier
suchte der Beschuldigte nach einem einfachen Ersatzerwerb flr das Einkom-
mensminus der nicht mehr gleichermassen fur ihn als Prostituierte tatigen Privat-
klagerin. Dass es beim Versuch geblieben ist, ist auch hier nicht auf das Verhal-
ten des Beschuldigten, sondern auf die fehlenden finanziellen Mittel des Privat-

klagers C. zurtckzufihren. Auch hier erscheint eine leichte Strafminderung
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im Umfang eines Achtels als angemessen. Insgesamt erscheint eine Strafe von 3

Monaten bzw. 90 Tagessatzen als angemessen.

5.3. Die Vorinstanz erkannte mit Bezug auf die Delikte gegen den Privatkla-
ger C.__ auf eine Geldstrafe (Urk. 228 S. 160 ff.). Zwar erwiese sich eine
Geldstrafe nach altrechtlichem Sanktionenrecht als moglich. Aufgrund der gros-
sen Nahe zu den ubrigen nétigenden und erpresserischen Handlungen, die alle-
samt einen Zusammenhang zu der unzulassig geforderten Prostitution haben, ist
auch fur diese zwei Delikte und im Sinne der Staatsanwaltschaft (vgl. Urk. 240)
auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen. Damit entfallt mangels Gleichartigkeit der
Sanktionen die Thematik der Zusatzstrafe zur Vorstrafe des Beschuldigten vom
26. Februar 2015.

6. Betreffend die im Jahre 2017 begangenen Verkehrsdelikte ist zu beach-
ten, dass der Beschuldigte zwei Fahrten unternahm, ohne sich um seine Fahrbe-
rechtigung nach einem ersten Vorfall im Jahre 2015, die zur einzig eingetragenen
Vorstrafe gefuhrt hat, zu kimmern. Sein Verhalten zeigt, dass er nicht gewillt ist,
sich an Regeln zu halten. Immerhin ist von eventualvorsatzlichem Handeln aus-
zugehen, wie die Vorinstanz zutreffend ausfuhrte. Das Verschulden ist in objekti-
ver und subjektiver Hinsicht als leicht zu gewichten. Die einschlagige Vorstrafe
aus dem Jahr 2015 liegt schon lange zurlick und ist deshalb nur in leichtem Um-
fang verschuldenserhdéhend zu berlcksichtigen (Urk. 233). Die von der Vorinstanz
ausgefallte Strafe von 30 Tagen erweist sich als verschuldensangemessen. Bei-
gepflichtet kann ihr da auch hinsichtlich der Strafart und der Hohe des Tagessat-
zes (vgl. Urk. 228 S. 157, S. 161). Der Beschuldigte ist fur die Verkehrsdelikte

folglich mit einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 10.— zu belegen.

7.1. Zu den Taterkomponenten kann auf das vorinstanzliche Urteil verwie-
sen werden (Urk. 228 S. 157 ff.). Die Einvernahme des Beschuldigten an der heu-
tigen Berufungsverhandlung ergab — abgesehen davon, dass er seit einem Jahr
Grossvater ist — nichts Neues in Bezug auf die personlichen Verhaltnisse des Be-
schuldigten (Urk. 305 S. 1 ff.). Die Verteidigung fuhrte an der Berufungsverhand-
lung aus, dass der Beschuldigte mit vier Geschwistern in sehr armen und landli-

chen Verhaltnissen aufgewachsen sei. Der Vater habe an einer schweren Bech-
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terew Krankheit gelitten und sei an den Rollstuhl gebunden gewesen. Die Mutter
habe die Familie als Putzfrau Uber Wasser gehalten. Der Beschuldigte habe eine
Lehre als Schlosser absolviert. Auf diesem Beruf wolle er nach seiner Entlassung
wieder arbeiten und zusammen mit seiner Schwester traditionelle Fester organi-
sieren (Urk. 306 S. 31, vgl. auch Urk. 188 S. 4). Gemass aktuellem Fuhrungsbe-
richt der Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez vom 26. Februar 2021 verhalt sich der
Beschuldigte im Vollzug tadellos und zeigt — im Unterschied zu friher (vgl. Urk.
228 S. 159) — gute Leistungen am Arbeitsplatz (Urk. 290). Die Taterkomponente
wirkt sich strafzumessungsneutral aus. Namentlich aus dem Wohlverhalten im
Vollzug kann der Beschuldigte nichts zu seinen Gunsten ableiten, gilt solches

doch als Regelfall und wird daher bei jedermann vorausgesetzt.

7.2.1. Mit Strafbefehl vom 26. Februar 2015 wurde der Beschuldigte vom
Untersuchungsamt Altstatten/SG wegen Fahrens in fahrunfahigem Zustand im
Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG zu einer Geldstrafe von 50 Tagessatzen zu
Fr. 50.— verurteilt, unter Gewahrung des bedingten Vollzugs bei einer zweijahri-
gen Probezeit (Urk. 56/1). Im Zeitpunkt des Urteils lagen keine Belege fur weitere
Verurteilungen im Recht. Die Vorstrafe liegt schon eher weit zurtick und fallt im
Vergleich zu den vorliegend zu beurteilenden Delikte nicht ins Gewicht.

7.2.2. Der Beschuldigte zeigte mit der Vorinstanz wahrend des gesamten
Verfahrens weder Einsicht noch Reue und bestritt die ihm vorgeworfenen Taten
wahrend des gesamten Verfahrens (Urk. 228 S. 158). Einzig der Vorwurf der
Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privatklagerin B.__ anerkannte
der Beschuldigte wie gesehen an der Berufungsverhandlung (Urk. 305 S. 10). Da
er aber auch diesbezlglich die ihm zur Last gelegten Tatumstande bestritt, kann
dies im Einklang mit der Staatsanwaltschaft und der Privatklagervertretung nicht
als eigentliches Gestandnis gewertet werden (vgl. oben). Mit der Staatsanwalt-
schaft rechtfertigt sich deshalb auch unter diesem Titel keine Strafminderung
(Prot. 11 S. 18 f.).

7.3. Der amtliche Verteidiger rugte vor Vorinstanz eine Verletzung des
Beschleunigungsgebots (Urk. 200 S. 20) und auch die aktuelle Verteidigung ver-

wies auf die sehr lange Untersuchungsdauer und Untersuchungshaft (Urk. 306
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S. 34). Diese Ruge ist zurickzuweisen. Liucken in der Strafuntersuchung sind
zwar auszumachen, diese fallen aber in die Zeit vor der Verhaftung des Beschul-
digten. Seit Oktober 2017 wurde die komplexe Strafuntersuchung mit internatio-
nalem Bezug und mehreren unterschiedlich geschadigten Personen forderlich vo-
rangetrieben und mit Anklageerhebung am 7. Mai 2019 abgeschlossen (Urk. 62).
Auch in den gerichtlichen Verfahren sind in Anbetracht des Umfangs des Falles

keine Verzégerungen auszumachen.

8.1. Zusammengefasst ergeben sich aus den vorstehenden Ausflihrungen

die folgenden Freiheitstrafen:

- Einsatzstrafe fur die Vergewaltigung zum Nachteil der Privatklagerin

B. von 24 Monaten,

- hypothetische Strafe fur die sexuelle N6tigung zum Nachteil der Privatklage-

rin B. von 12 Monaten,

- hypothetische Strafe fur die Forderung der Prostitution zum Nachteil der

Privatklagerin B. von 24 Monaten,

- hypothetische Strafe flr die gewerbsmassige und fortgesetzte Erpressung

zum Nachteil des Privatklagers E. von 18 Monaten,

- hypothetische Strafe fur die mehrfache versuchte Notigung zum Nachteil

des Privatklagers C. von 6 Monaten sowie

- hypothetische Strafe fir die versuchte Erpressung zum Nachteil des Privat-

klagers C. von 3 Monaten.

Addiert ergabe dies eine Sanktion von 87 Monaten bzw. 7 Jahren und
3 Monaten. In Nachachtung des Asperationsprinzips ist allerdings die Einsatzstra-
fe von 24 Monaten angemessen zu erhdhen. Dabei rechtfertigt es sich, fur das
weitere, zusammenhangende Sexualdelikt 9 Monate hinzuzuschlagen (somit far
die Sexualdelikte insgesamt 33 Monate), fur die Forderung der Prostitution zum
Nachteil der Privatklagerin B._ 18 Monate, flr die gewerbsmassige und fort-

gesetzte Erpressung zum Nachteil des Privatklagers E. 14 Monate und fur
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die mehrfache versuchte Notigung sowie die versuchte Erpressung zum Nachteil
des Privatklagers C. insgesamt 7 Monate. Dies fuhrt zu einer verschul-

densangemessenen Freiheitsstrafe von 72 Monaten bzw. 6 Jahren.
8.2 Hinzu kommt die Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 10.—.

9.1. Betreffend den Vollzug der Strafen ist fur die theoretischen Grundlagen

auf das Urteil der Vorinstanz zu verweisen (Urk 228 S. 149 f.).

9.2. FiUr die Freiheitsstrafe fallt ein bedingter Vollzug ausser Betracht
(Art. 42 f. StGB). Zufolge einschlagiger Vorstrafe kommt auch bei der Geldstrafe
ein Aufschub nicht in Frage, wie die Vorinstanz zutreffend schloss (Urk. 228
S. 162).

V. Zivilforderungen

1. Die Voraussetzungen betreffend Anspruch auf Leistung von Schadener-
satz und Genugtuung sowie die Bemessungskriterien dieser Leistungen finden
sich im angefochtenen Urteil (Urk. 228 S. 166 ff., Art. 82 Abs. 4 StPO).

2. Die Vorinstanz hat die Schadenersatzbegehren der Privatklagerinnen
B.  und D.___ sowie des Privatklagers E.__ teilweise gutgeheissen
und im Ubrigen auf den Zivilweg verwiesen. Deren Genugtuungsbegehren wur-
den teilweise entsprochen. Der Privatklager C._ wurde mit seinen Zivilforde-

rungen ganz auf den Zivilweg verwiesen (Urk. 228 S. 191 f.).

3. Im Berufungsverfahren verlangte die frihere amtliche Verteidigung (wohl
vor dem Hintergrund des beantragten vollumfanglichen Freispruchs) ein Nichtein-
treten auf die Zivilanspriche (Urk. 229). Im Rahmen der Schlussantrage anlass-
lich der Berufungsverhandlung ausserte sich die amtliche Verteidigung nicht mehr

zu den Zivilanspruchen (Prot. Il S. 10, 14).

4. Der Privatklager C. beantragt mit der Berufung eine Genugtuung

von Fr. 4'000.—. Zudem sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beschuldigte
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ihm dem Grundsatze nach fur den Schaden aus dem eingeklagten Sachverhalt
vollumfanglich haftbar sei (Urk. 224 S. 2, Urk. 308 S. 2).

5. Betreffend den Privatklager C._ verwies die Vorinstanz hinsichtlich
Genugtuung und Schadenersatz auf dessen im Raum stehende psychische Vor-
belastung. Sie gestand ihm einen grundsatzlichen Genugtuungsanspruch zu. Sie
hielt aber dafur, dass die Kausalitat zwischen Delikt und Unbill deshalb nicht ab-
schliessend beurteilt werden kdnne, weshalb er auf den Zivilweg verwiesen wer-
de, aus analogen Griunden auch hinsichtlich des geltend gemachten Schadener-
satzes (Urk. 228 S. 173 f.).

6.1. Der Umstand, dass der Privatklager C.___ bereits im Zeitpunkt der
Handlungen des Beschuldigten unter ernsthaften psychischen Problemen litt und
diesbezuglich in arztlicher Behandlung war (Urk. 308 S. 6), hindert nicht daran,
ihm eine Genugtuung auszusprechen fur diejenige erlittene Unbill, die er aufgrund
der Taten erlitten hat, fur die der Beschuldigte heute schuldig zu sprechen ist.

6.2. Im Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz
vom 3. Oktober 2019 des Bundesamtes flr Justiz (welcher vergleichsweise her-
angezogen werden kann) wird festgehalten, dass bei ausschliesslich psychischen
Beeintrachtigungen der seelische Schmerz der Opfer objektiv nicht messbar sei,
weshalb es der Praxis entspreche, flr die Bestimmung der Schwere der Beein-
trachtigung der psychischen Integritat — und damit der Genugtuungshéhe — von
der Schwere der Straftat bzw. von den konkreten Tatumstanden auszugehen und
von diesen auf notorisch auftretende Auswirkungen zu schliessen (S. 18).

6.3. Die Vertretung des Privatklagers C.__ betonte anlasslich der Beru-
fungsverhandlung, dass die Auswirkungen der Taten des Beschuldigten auf den
Privatklager C.__  eindricklich aus den Einvernahmen des Privatklagers
C.____ hervorgingen und verwies zusatzlich auf einen seinem Pladoyer beige-
legten Arztbericht. Gemass den Aussagen des Privatklagers C._ litt dieser
unter Todesangst und habe sich am Arbeitsplatz kaum konzentrieren kénnen
(Urk. 308 S. 3 ff., vgl. auch Urk. 228 S. 170 mit Verweis auf Urk. 196 S. 5 ff.).
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6.4. Dem Privatklager C._ wurden seitens des Beschuldigten per
Telefon mehrfach schwerwiegendste Nachteile angedroht, namlich Morddrohun-
gen gegenuber ihm und zulasten seiner Familienmitglieder. Zudem schreckte der
Beschuldigte auch vor verbalen rassistischen Angriffen nicht zurick (vgl. oben).
Solche mehrfach angedrohte Nachteile sind geeignet, auch eine besonnene
Person in der Lage des Opfers in Todesangst zu versetzen und nachhaltig zu
verunsichern. Insgesamt erscheint es — auch im Vergleich zu ahnlich gelagerten
Fallen — als angemessen, die Genugtuung zugunsten des Privatklagers C.
auf Fr. 2'000.— festzusetzen, zuzuglich Zins seit dem 5. Oktober 2014. Der Be-
schuldigte ist entsprechend 2zu verpflichten. Im Mehrbetrag ist das

Genugtuungsbegehren des Privatklagers C. abzuweisen.

6.5. Ferner ist bei gegebener Ausgangslage antragsgemass festzustellen,
dass der Beschuldigte gegenuber dem Privatklager C. aus dem eingeklag-
ten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur Beurteilung des

Anspruchs ist der Privatklager C. auf den Weg des Zivilprozesses zu ver-
weisen.
7. Der Privatklager E. hat das Urteil hinsichtlich der nur teilweise gut-

geheissenen Zivilforderungen akzeptiert. Den entsprechenden Erwagungen der
Vorinstanz kann vollumfanglich beigepflichtet werden (Urk. 228 S.172 f.). Die
Verteidigung hat sich anlasslich der Berufungsverhandlung nicht zu den Zivil-

anspruchen geaussert und auch keine diesbezuglichen Antrage gestellt.

8. Auch die Privatklagerin B._ hat die Regelung ihrer Zivilanspriche
akzeptiert. Auch hier kann den entsprechenden Erwagungen der Vorinstanz
vollumfanglich beigepflichtet werden (Urk. 228 S.174 f.). Die Verteidigung hat
auch hierzu keine Ausfuhrungen gemacht und auch keine Antrage gestellt.

9. Zufolge Freispruchs des Beschuldigten (aus formellen Grunden) ist die
Privatklagerin D. mit ihren Zivilforderungen auf den Zivilweg zu verweisen
(Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO).
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VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung ist in Rechtkraft erwachsen.
Ausgangsgemass ist die Kostenauflage betreffend die Kosten der Verfugung des
Zwangsmassnahmengerichts des Bezirks Zurich vom 12. Januar 2018 betreffend
Entsiegelung (Geschafts-Nr. GM170027-L) sowie des Beschlusses des Oberge-
richts des Kantons Zurich, Ill. Strafkammer, vom 29. November 2018 betreffend
Verlangerung der Untersuchungshaft (Geschafts-Nr. UB180158-O) zu bestatigen
(Dispositivziffer 20 des vorinstanzlichen Urteils). Dies wurde im Urteilsdispositiv
vom 8. Marz 2021 nicht erwahnt, was nachzuholen ist. Hinsichtlich der den
Beschuldigten betreffenden Untersuchungskosten sowie der Kosten des erstin-
stanzlichen Verfahrens rechtfertigt der Freispruch in Sachen der Privatklagerin
D._  eine Korrektur um 2/10 zugunsten des Beschuldigten (Dispositivziffern
19, 22 und 28 des vorinstanzlichen Urteils). Die Kosten der unentgeltlichen Ver-
tretung der Privatklagerschaft in der Untersuchung sowie dem erstinstanzlichen

Gerichtsverfahren werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.

2.1. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massga-
be ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Sie sind auf
Fr. 8'000.— zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1

und § 14 der Gebuhrenverordnung des Obergerichts).

2.2. Da die Privatklagerin B. ihre Berufung zurtckgezogen hat, gilt sie
als unterliegend. Da der Ruckzug noch innerhalb der Frist zur Einreichung der Be-
rufungserklarung eingegangen ist, sind ihr praxisgemass keine Kosten aufzuerle-

gen.

2.3. Der Beschuldigte obsiegt im Berufungsverfahren mit seinen Antragen
hinsichtlich der Vorwiirfe zum Nachteil der Privatklagerin D.___ . Im Ubrigen un-
terliegt der Beschuldigte — abgesehen vom beantragten Schuldspruch betreffend
Forderung der Prostitution zum Nachteil der Privatklagerin B._ — vollumfang-
lich. Die Staatsanwaltschaft dringt mit ihrer Anschlussberufung teilweise durch
und der Privatklager C.__ — abgesehen von der beantragten Genugtuungsho-

he — vollumfanglich.
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2.4. Insgesamt rechtfertigt dies, die Kosten des Berufungsverfahrens, mit
Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der Kosten der unent-
geltlichen Vertretung, zu drei Vierteln dem Beschuldigten aufzuerlegen und zu ei-

nem Viertel auf die Gerichtskasse zu nehmen.

3. Die Kosten der amtlichen Verteidigung fur das Berufungsverfahren sind
im Umfang von drei Vierteln einstweilen und im Umfang von einem Viertel definitiv
auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Ruckerstattungspflicht des Beschuldigten
bleibt im Umfang von drei Vierteln vorbehalten (Art. 135 Abs. 4 StPO). Die Vertre-
tungskosten der Privatklagerschaft fur das Berufungsverfahren sind definitiv auf
die Gerichtskasse zu nehmen.

4.1. Gemass Art. 135 Abs. 1 StPO sowie Art. 138 Abs. 1 StPO werden die
amtliche Verteidigung sowie die unentgeltliche Rechtsvertretung nach dem
Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschadigt, in dem das Straf-
verfahren gefuhrt wurde. Die Entschadigung der amtlichen Verteidigung richtet
sich im Strafverfahren insbesondere nach den §§ 16 ff. der Anwaltsgebuhrenver-
ordnung (AnwGebV). Sie setzt sich aus der Gebuhr und den notwendigen Ausla-
gen zusammen. Die Gebuhr fur die FUhrung eines Strafprozesses (einschliesslich
Vorbereitung des Parteivortrages und Teilnahme an der Verhandlung) betragt im
Bereich der Zustandigkeit des Kollegialgerichts Fr. 1'000.— bis Fr. 28'000.-.
Entschadigungspflichtig sind all jene Aufwendungen, die in einem kausalen Zu-
sammenhang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen, notwendig
und verhaltnismassig sind (Urteil des Bundesgerichts 6B_695/2007 vom 8. Januar
2008 E. 3.5 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es
zulassig, fur das Anwaltshonorar Pauschalen vorzusehen (BGE 143 IV 453
E. 25.1).

4.2. Die frUhere amtliche Verteidigung des Beschuldigten machte fur das
Berufungsverfahren ein Honorar von insgesamt Fr. 2'196.85 inkl. MWSt geltend
(Urk. 264). Dieser Betrag erscheint als angemessen und ist ausgewiesen. Der

fruhere amtliche Verteidiger lic. iur. X3. ist entsprechend zu entschadigen.
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4.3. Die gegenwartige amtliche Verteidigung des Beschuldigten macht fur
das Berufungsverfahren ein Honorar von insgesamt Fr. 20'902.70 geltend
(Urk. 295). Vor dem Hintergrund, dass die Berufungsverhandlung lediglich 5 und
nicht wie von der Verteidigung geschatzt 7 Stunden gedauert hat (Prot. 11 S. 10 ff.)
und unter Berlcksichtigung der Aufwendungen fur eine Nachbesprechung sowie
einer Wegentschadigung ist es angemessen, Rechtsanwaltin lic. iur. X1._ mit

Fr. 20'500.— pauschal zu entschadigen.

4.4. Die unentgeltliche Vertretung der Privatklagerin D. macht flr das
Berufungsverfahren ein Honorar von insgesamt Fr. 876.50 inkl. MWSt geltend
(Urk. 300). Dieser Betrag erscheint als angemessen und ist ausgewiesen. Die

unentgeltliche Vertreterin lic. iur. Z. ist entsprechend zu entschadigen.

4.5. Die unentgeltliche Vertretung der Privatklagerin B._  macht fur das
Berufungsverfahren insgesamt ein Honorar von Fr. 5'072.45.— inkl. MW St geltend
(Urk. 304 und 311). Vor dem Hintergrund, dass die unentgeltliche Vertretung der
Privatklagerin B.__ im Hinblick auf die geltend gemachten Zivilanspriiche die
Bestatigung des vorinstanzlichen Entscheids beantragte, ergaben sich weder in
tatsachlicher noch in rechtlicher Hinsicht besondere Schwierigkeiten und erweist
sich die geltend gemachte Entschadigung vor diesem Hintergrund als zu hoch.
Bei dieser Ausgangslage waren insbesondere keine langen Besprechungen mit
der Klientin wahrend des Verfahrens notig. Zu bertcksichtigen ist ferner, dass die
geschatzte Dauer der Berufungsverhandlung um eine Stunde zu kurzen ist. Die
geltend gemachten Aufwendungen fur das Studium des vorinstanzlichen
Entscheids sind sodann durch die Entschadigung im erstinstanzlichen Verfahren
gedeckt. Angesichts der Berufungsthemen erscheint es insgesamt und insbeson-
dere auch im Vergleich zu den Aufwendungen der unentgeltlichen Vertretung
des Privatklagers C.___ als angemessen, Rechtsanwaltin lic. iur. X2._  mit
Fr. 3'700.— inkl. MWSt pauschal zu entschadigen.

4.6. Die unentgeltliche Vertretung des Privatklagers C. macht flr das
Berufungsverfahren ein Honorar von Fr. 5'113.80.— geltend (Urk. 309). Auch bei
dieser Honorarnote ist die geschatzte Dauer der Berufungsverhandlung um eine

Stunde zu kurzen. Darin enthalten bzw. nicht separat angefallen ist die vorge-
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sehene Position "Urteilseroffnung”. Angesichts der Berufungsthemen erscheint es
als angemessen, Rechtsanwalt lic. iur. Y. mit Fr. 5'000.— inkl. MWSt

pauschal zu entschadigen.
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Es wird beschlossen:

Vom Ruckzug der Berufung der Beschuldigten B. wird Vormerk

genommen.

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 9. Abteilung,

vom 21. November 2019 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"Es wird erkannt:

[..]

2. Die Beschuldigte B. ist schuldig der Gehilfenschaft zur fortgesetzten
Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB,
Art. 25 StGB und Art. 18 Abs. 1 StGB.

3. [...]

4. [...]

5. Die Beschuldigte B. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu
CHF 10 (entsprechend CHF 900).

6. Der Vollzug der Geldstrafe betreffend die Beschuldigte B. wird aufgeschoben
und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

7.-14.1...]

15.  Von der Aussprechung eines an den Beschuldigten A. gerichteten Kontaktver-
bots gegentber dem Privatklager C. wird abgesehen.

16.  Von der Anordnung der Veroffentlichung des Urteils wird abgesehen.

17. Das bei der Kantonspolizei Zirich lagernde Mobiltelefon (Samsung Yateley, IMEI: Nr.

1, inkl. SIM-Karte, Asservaten-Nr. A010'891'040) wird dem Beschuldigten A.
nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils innert einer Frist von 3 Monaten auf erstes
Verlangen herausgegeben. Nach Ablauf dieser Frist wird das genannte Mobiltelefon

der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen.
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18. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

12'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:

40'000.00 Gebuhr Strafuntersuchung (Beschuldigter A.___ )
1'100.00 Gebihr Strafuntersuchung (Beschuldigte B. )
8'261.00 Auslagen Untersuchung (Beschuldigter A.___ )
1'760.90 Zeugenentschadigungen (Beschuldigter A, )
300.00 Kosten Kantonspolizei (Beschuldigter A.__ )

9.95 Gutachten / Expertisen (Beschuldigter A. )

1'800.00 Kosten Beschluss Obergericht (UB180158-0)
500.00 Kosten Verfligung Zwangsmassnahmengericht (GM170027-L)

24'516.35 amtliche Verteidigung des Beschuldigten A. (RA X3. )
, vormalige amtliche Verteidigung des Beschuldigten A. (RA
82'150.85 X4. )
1'150.00 vormalige amtliche Verteidigung des Beschuldigten A. (RA
' X5. )

13'411.45 amtliche Verteidigung der Beschuldigten B.
39'808.25 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklagerin B.
11'186.15 unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklagers C.

15'520.50 unentgeltliche Rechtsvertretung der Privatklagerin D.

Alifallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.

19.-20.1...]

21. Der Beschuldigten B. werden die sie betreffenden Kosten der Untersuchung
(Gebihr in der Héhe von CHF 1'100 sowie von ihr verursachte Auslagen) auferlegt,

ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen

Rechtsvertretungen.

22, [..]

23. Rechtsanwalt lic. iur. X3. wird flr seine Bemiihungen und Auslagen als amt-
licher Verteidiger des Beschuldigten A. mit CHF 24'516.35 (inkl. MWST) aus

der Gerichtskasse entschadigt.

24. Rechtsanwaltin lic. iur. X2. wird fur ihre Bemihungen und Auslagen als amtli-
che Verteidigerin der Beschuldigten B. mit CHF 13'411.45 (inkl. MWST) aus

der Gerichtskasse entschadigt.
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20.

30.

31.

32.
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Rechtsanwalt lic. iur. Y. wird [recte: fur]seine Bemihungen und Auslagen als
unentgeltlicher Rechtsvertreter des Privatklagers C. mit CHF 11'186.15
(inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschadigt.

Rechtsanwaltin lic. iur. X2. wird fiir ihre Bemihungen und Auslagen als unent-
geltliche Rechtsvertreterin der Privatklagerin B. mit CHF 39'808.25 (inkl.
MWST) aus der Gerichtskasse entschadigt.

Rechtsanwaltin lic. iur. Z. wird ihre Bemuhungen und Auslagen als unentgeltli-
che Rechtsvertreterin der Privatklagerin D. mit CHF 15'620.50 (inkl. MWST)

aus der Gerichtskasse entschadigt.

[.]

Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschuldigten B. werden einstwei-
len auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass
Art. 135 Abs. 4 StPO gegenuber der Beschuldigten B. .

Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen des Privatklagers C. , der
Privatklagerin B. und der Privatklagerin D. werden definitiv auf die Ge-

richtskasse genommen.

(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Gegen Ziffer 1 dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begriundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (betreffend die
Privatklagerin B. );

- der sexuellen No6tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (betreffend

die Privatklagerin B. );

- der Forderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. ¢ StGB (betref-
fend die Privatklagerin B. );

- der gewerbsmassigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von

Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB;

- der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- der mehrfachen versuchten No6tigung im Sinne von Art. 181 StGB in
Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- des mehrfachen Flihrens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung,
Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne von
Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG.

Der Beschuldigte A. wird freigesprochen von den Vorwirfen

- der mehrfachen sexuellen Notigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB
(betreffend die Privatklagerin D. );

- der Forderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. ¢ und d StGB
(betreffend die Privatklagerin D. ).

Der Beschuldigte A. wird bestraft mit 6 Jahren Freiheitsstrafe (wovon
1231 Tage durch Untersuchungs- und vorzeitigen Strafvollzug erstanden
sind) sowie mit einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 10.—.

Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen.
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Der Beschuldigte A._ wird verpflichtet, der Privatklagerin B._
Schadenersatz in der Hohe von Fr. 5'730.—, zuzuglich 5 % Zins seit dem 5.
August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklagerin B.
mit ihrem Schadenersatzbegehren gegenuber dem Beschuldigten A,
auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Die Privatklagerin D.__ wird mit ihrem Schadenersatzbegehren gegen-
Uber dem Beschuldigten A._ auf den Weg des Zivilprozesses verwie-
sen.

Der Beschuldigte A._ wird verpflichtet, dem Privatklager E._
Schadenersatz in der Hohe von Fr. 21'112.—, zuzuglich 5 % Zins seit dem 1.
Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatklager E._ mit
seinem Schadenersatzbegehren gegenuber dem Beschuldigten A._ auf

den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte A. gegenuber dem
Privatklager C. aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach

Schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Schadenersatz-

anspruches wird der Privatklager C. auf den Weg des Zivilprozesses
verwiesen.
Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, der Privatklagerin B. eine

Genugtuung in der Hohe von Fr. 30'000.—, zuzlglich 5 % Zins seit dem

24. August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbe-

gehren der Privatklagerin B. gegenuber dem Beschuldigten A.
abgewiesen.

Die Privatklagerin D. wird mit ihnrem Genugtuungsbegehren gegenuber
dem Beschuldigten A. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, dem Privatklager E. eine

Genugtuung in der Hohe von Fr. 3'000.—, zuzuglich 5 % Zins seit dem

1. Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegeh-
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13.
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15.
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ren des Privatklagers E. gegenuber dem Beschuldigten A. ab-
gewiesen.
Der Beschuldigte A. wird verpflichtet, dem Privatklager C. eine

Genugtuung in der Hohe von Fr. 2'000.—, zuzlglich 5 % Zins seit dem
5. Oktober 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbe-

gehren des Privatklagers C. gegenuber dem Beschuldigten A.
abgewiesen.
Dem Beschuldigten A. werden die ihn betreffenden Kosten der Unter-

suchung (Gebuhr in der Hohe von Fr. 40'000.— sowie von ihm verursachte
Auslagen), mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der
unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft, zu 8/10 auferlegt und im

Umfang von 2/10 auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten A._ werden die Kosten der Verfugung des Zwangs-
massnahmengerichts des Bezirks Zurich vom 12. Januar 2018 betreffend Ent-
siegelung (Geschafts-Nr. GM170027-L) sowie des Beschlusses des Oberge-
richts des Kantons Zurich, Ill. Strafkammer, vom 29. November 2018 betref-
fend Verlangerung der Untersuchungshaft (Geschafts-Nr. UB180158-0) aufer-
legt.

Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklager-
schaft, werden dem Beschuldigten A.__ zu 7/10 und der Beschuldigten
B.  zu 1/10 auferlegt und zu 2/10 auf die Gerichtskasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigungen des Beschuldigten A.__ in der
Untersuchung und im erstinstanzlichen Verfahren werden einstweilen auf die
Gerichtskasse genommen. Die Ruckzahlungspflicht des Beschuldigten
A.__ Dbleibt im Umfang von 8/10 gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehal-

ten.
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Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 8'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 2'196.85 vormalige amtliche Verteidigung (X3._ )

(bereits ausbezahlt)
Fr. 20'500.00 amtliche Verteidigung (X1.___ )
Fr. 3'700.00 unentgeltliche Vertretung Privatklagerschaft (X2. )
Fr. 5'000.00 unentgeltliche Vertretung Privatklagerschaft (Y. )
Fr. 876.50 unentgeltliche Vertretung Privatklagerschaft (Z. )

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung sowie der Kosten der unentgeltlichen Vertretung der
Privatklagerschaft, werden zu 3/4 dem Beschuldigten A. auferlegt und

zu 1/4 auf die Gerichtkasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten A._ im
Berufungsverfahren werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.
Die Ruckzahlungspflicht des Beschuldigten A._ bleibt im Umfang von
3/4 gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten.

Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers C. , der
Privatklagerin B. und der Privatklagerin D. der Untersuchung
sowie beider Gerichtsverfahren werden definitiv auf die Gerichtskasse ge-

nommen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung, RAin lic. iur. X1. sowie an den
Beschuldigten A. in die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez

- die Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich

- die Vertretung der Privatklagerin B. , RAIn lic. iur. X2. , im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft
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- die Vertretung des Privatklagers C. , RA lic. iur. Y. , im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft

- die Vertretung der Privatklagerin D. , RAIn lic. iur. Z. , Im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft

- den Privatklager E.

(Eine begrundete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer
eigenen Antrage (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklagern nur
zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs
verlangen.)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung, RAiIn lic. iur. X1. , im Doppel flr sich
und zuhanden des Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zrich

- die Vertretung der Privatklagerin B. , RAIn lic. iur. X2. , im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft

- die Vertretung des Privatklagers C. , RA lic. iur. Y. , im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft

- die Vertretung der Privatklagerin D. , RAIn lic. iur. Z. , Im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerschaft

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz (mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen
Mitteilungen i.B.a. die Beschuldigte 2 [inkl. Formular A und DNA-

Formular an die Koordinationsstelle Vostra/DNA] sowie betr. Disposi-
tivziffer 17 des vorinstanzlichen Urteils)

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste (i.B.a. den Beschuldigten 1)

- das Migrationsamt des Kantons Zurich (i.B.a. den Beschuldigten 1)

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A (i.B.a. den Beschuldig-
ten 1)

- die KOST Zurich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loéschungsdaten (i.B.a. den Beschuldigten 1)

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.
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Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begriundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
|. Strafkammer

Zurich, 8. Marz 2021

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. Ch. Prinz lic. iur. S. Bussmann



	Urteil vom 8. März 2021
	
 Anklage: (Urk. 62)
	Urteil der Vorinstanz:  (Urk. 228 S. 190 ff.)
	"Das Gericht erkennt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB;
	 der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB;
	 der mehrfachen Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB;
	 der gewerbsmässigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB;
	 der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB;
	 der mehrfachen versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 StGB;
	 des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG.

	2. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig der Gehilfenschaft zur fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB, Art. 25 StGB und Art. 18 Abs. 1 StGB.
	3. Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren, wovon bis und mit heute 727 Tage durch Haft sowie durch vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind, sowie einer Geldstrafe von 190 Tagessätzen zu CHF 10 (entsprechend CHF 1...
	4. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe betreffend den Beschuldigten A._____ werden vollzogen.
	5. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 10.--(entsprechend CHF 900).
	6. Der Vollzug der Geldstrafe betreffend die Beschuldigte B._____ wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	7. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ einen Schadenersatzbetrag in der Höhe von CHF 5'730, zuzüglich 5 % Zins seit dem 5. August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklägerin B._____ mit ihrem Schadenersa...
	8. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin D._____ einen Schadenersatzbetrag in der Höhe von CHF 200, zuzüglich 5 % Zins seit dem 2. Oktober 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklägerin D._____ mit ihrem Schadenersat...
	9. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, dem Privatkläger E._____ einen Schadenersatzbetrag in der Höhe von CHF 21'112, zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatkläger E._____ mit seinem Schadenersatz...
	10. Der Privatkläger C._____ wird mit seinem Schadenersatzbegehren gegenüber dem Beschuldigten A._____ auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	11. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 30'000, zuzüglich 5 % Zins seit dem 24. August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin B._____ gege...
	12. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin D._____ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 10'000, zuzüglich 5 % Zins seit dem 2. Oktober 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin D._____ gege...
	13. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, dem Privatkläger E._____ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 3'000, zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklägers E._____ gegenüber...
	14.  Der Privatkläger C._____ wird mit seinem Genugtuungsbegehren gegenüber dem Beschuldigten A._____ auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	15. Von der Aussprechung eines an den Beschuldigten A._____ gerichteten Kontaktverbots gegenüber dem Privatkläger C._____ wird abgesehen.
	16. Von der Anordnung der Veröffentlichung des Urteils wird abgesehen.
	17. Das bei der Kantonspolizei Zürich lagernde Mobiltelefon (Samsung Yateley, IMEI: Nr. 1, inkl. SIM-Karte, Asservaten-Nr. A010'891'040) wird dem Beschuldigten A._____ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils innert einer Frist von 3 Monaten auf e...
	18. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
	19. Dem Beschuldigten A._____ werden die ihn betreffenden Kosten der Untersuchung (Gebühr in der Höhe von CHF 40'000 sowie von ihm verursachte Auslagen) auferlegt, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigungen und der unentgeltlichen Rechtsvertr...
	21. Der Beschuldigten B._____ werden die sie betreffenden Kosten der Untersuchung (Gebühr in der Höhe von CHF 1'100 sowie von ihr verursachte Auslagen) auferlegt, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretu...
	22. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen für die amtlichen Verteidigungen und die unentgeltlichen Rechtsvertretungen, werden dem Beschuldigten A._____ zu 9/10 und der Beschuldigten B._____ zu 1/10 auferlegt.
	23. Rechtsanwalt lic. iur. X3._____ wird für seine Bemühungen und Auslagen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten A._____ mit CHF 24'516.35 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	24. Rechtsanwältin lic. iur. X2._____ wird für ihre Bemühungen und Auslagen als amtliche Verteidigerin der Beschuldigten B._____ mit CHF 13'411.45 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	25. Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ wird seine Bemühungen und Auslagen als unentgeltlicher Rechtsvertreter des Privatklägers C._____ mit CHF 11'186.15 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	26. Rechtsanwältin lic. iur. X2._____ wird für ihre Bemühungen und Auslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin B._____ mit CHF 39'808.25 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	27. Rechtsanwältin lic. iur. Z._____ wird ihre Bemühungen und Auslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin D._____ mit CHF 15'520.50 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	28. Die Kosten der amtlichen Verteidigungen des Beschuldigten A._____ werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO gegenüber dem Beschuldigten A._____.
	29. Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschuldigten B._____ werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO gegenüber der Beschuldigten B._____.
	30. Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen des Privatklägers C._____, der Privatklägerin B._____ und der Privatklägerin D._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	31. (Mitteilungen)
	32. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge (Prot. II S. 10 ff.)
	1. Es sei der Beschuldigte bezüglich der Prostitution zum Nachteil von B._____ schuldig zu sprechen. In den übrigen Anklagepunkten sei er freizusprechen. Die Kosten seien zur Hälfte auf die Staatskasse zu nehmen. Die Schadenersatz und Genugtuungsbege...
	2. Der Beschuldigte sei mit einer Gefängnisstrafe von maximal 3 Jahren zu bestrafen. Der Beschuldigte sei sofort aus der Haft zu entlassen. Für die Überhaft sei er angemessen zu entschädigen.
	1. In Aufhebung von Dispositivziffer 3 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 21. November 2019 sei der Beschuldigte mit 6 Jahren und 3 Monaten zu bestrafen, dies unter Anrechnung der durch Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafant...
	2. Im Übrigen sei das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 21. November 2019 zu bestätigen.
	1. Die Berufung des Beschuldigten 1 sei vollumfänglich abzuweisen;
	2. die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft sei gutzuheissen;
	3. der Beschuldigte 1, A._____, sei zu verpflichten, dem Privatkläger, C._____, eine Genugtuung von CHF 4'000.– zzgl. Zins zu 5 % seit dem 5.10.2014 zu bezahlen (Ziffer 10 und 14 des vorinstanzlichen Urteils);
	4. es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Beschuldigte 1, A._____, dem Grundsatze nach gegenüber dem Privatkläger für den Schaden aus dem eingeklagten Sachverhalt vollumfänglich haftbar sei;
	5. Sämtliche Kosten dieses Verfahrens seien dem Beschuldigten aufzuerlegen.
	d) Der Vertretung der Privatklägerin B._____: (Urk. 310 S. 1)
	1. Es seien die Schuldsprüche gemäss Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 20. November 2019 zu bestätigen und es sei der Beschuldigte antragsgemäss zu bestrafen.
	2. Es sei Dispositivziffer 11 des angefochtenen Entscheides vom 20. November 2019 betreffend die Zahlung der Genugtuungssumme für die Privatklägerin B._____ zu bestätigen.
	3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. der gesetzlichen Mwst.) zu Lasten des Beschuldigten, wobei die Kosten der anwaltlichen Vertretung einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen sind.
	e) Der Vertretung der Privatklägerin D._____:  (Urk. 297, schriftlich)
	Erwägungen:
	I. Verfahrensgang
	II. Prozessuales
	III. Sachverhalt und rechtliche Würdigung
	IV. Sanktion und Vollzug
	V. Zivilforderungen
	VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	Es wird beschlossen:
	"Es wird erkannt:
	1. […]
	2. Die Beschuldigte B._____ ist schuldig der Gehilfenschaft zur fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB, Art. 25 StGB und Art. 18 Abs. 1 StGB.
	3. […]
	4. […]
	5. Die Beschuldigte B._____ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 10 (entsprechend CHF 900).
	6. Der Vollzug der Geldstrafe betreffend die Beschuldigte B._____ wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	7. - 14. […]
	15. Von der Aussprechung eines an den Beschuldigten A._____ gerichteten Kontaktverbots gegenüber dem Privatkläger C._____ wird abgesehen.
	16. Von der Anordnung der Veröffentlichung des Urteils wird abgesehen.
	17. Das bei der Kantonspolizei Zürich lagernde Mobiltelefon (Samsung Yateley, IMEI: Nr. 1, inkl. SIM-Karte, Asservaten-Nr. A010'891'040) wird dem Beschuldigten A._____ nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils innert einer Frist von 3 Monaten auf e...
	18. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
	19. - 20. […]
	21. Der Beschuldigten B._____ werden die sie betreffenden Kosten der Untersuchung (Gebühr in der Höhe von CHF 1'100 sowie von ihr verursachte Auslagen) auferlegt, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretu...
	22. […]
	23. Rechtsanwalt lic. iur. X3._____ wird für seine Bemühungen und Auslagen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten A._____ mit CHF 24'516.35 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	24. Rechtsanwältin lic. iur. X2._____ wird für ihre Bemühungen und Auslagen als amtliche Verteidigerin der Beschuldigten B._____ mit CHF 13'411.45 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	25. Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ wird [recte: für]seine Bemühungen und Auslagen als unentgeltlicher Rechtsvertreter des Privatklägers C._____ mit CHF 11'186.15 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	26. Rechtsanwältin lic. iur. X2._____ wird für ihre Bemühungen und Auslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin B._____ mit CHF 39'808.25 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	27. Rechtsanwältin lic. iur. Z._____ wird ihre Bemühungen und Auslagen als unentgeltliche Rechtsvertreterin der Privatklägerin D._____ mit CHF 15'520.50 (inkl. MWST) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	28. […]
	29. Die Kosten der amtlichen Verteidigung der Beschuldigten B._____ werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO gegenüber der Beschuldigten B._____.
	30. Die Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretungen des Privatklägers C._____, der Privatklägerin B._____ und der Privatklägerin D._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	31. (Mitteilungen)
	32. (Rechtsmittel)"
	3. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Gegen Ziffer 1 dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (betreffend die Privatklägerin B._____);
	 der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (betreffend die Privatklägerin B._____);
	 der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c StGB (betreffend die Privatklägerin B._____);
	 der gewerbsmässigen und fortgesetzten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 156 Ziff. 2 StGB;
	 der versuchten Erpressung im Sinne von Art. 156 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;
	 der mehrfachen versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;
	 des mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Verweigerung, Entzug oder Aberkennung des erforderlichen Ausweises im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 SVG.

	2. Der Beschuldigte A._____ wird freigesprochen von den Vorwürfen
	 der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (betreffend die Privatklägerin D._____);
	 der Förderung der Prostitution im Sinne von Art. 195 lit. c und d StGB (betreffend die Privatklägerin D._____).

	3. Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 6 Jahren Freiheitsstrafe (wovon 1231 Tage durch Untersuchungs- und vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind) sowie mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 10.–.
	4. Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe werden vollzogen.
	5. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ Schadenersatz in der Höhe von Fr. 5'730.–, zuzüglich 5 % Zins seit dem 5. August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird die Privatklägerin B._____ mit ihrem Schadenersatzbegehren...
	6. Die Privatklägerin D._____ wird mit ihrem Schadenersatzbegehren gegenüber dem Beschuldigten A._____ auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	7. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, dem Privatkläger E._____ Schadenersatz in der Höhe von Fr. 21'112.–, zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatkläger E._____ mit seinem Schadenersatzbegehren g...
	8. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte A._____ gegenüber dem Privatkläger C._____ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach Schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Schadenersatzanspruches wird der Privatkläger C._____...
	9. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 30'000.–, zuzüglich 5 % Zins seit dem 24. August 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin B._____ ge...
	10. Die Privatklägerin D._____ wird mit ihrem Genugtuungsbegehren gegenüber dem Beschuldigten A._____ auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.
	11. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, dem Privatkläger E._____ eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 3'000.–, zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Januar 2015, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklägers E._____ gegenüb...
	12. Der Beschuldigte A._____ wird verpflichtet, dem Privatkläger C._____ eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 2'000.–, zuzüglich 5 % Zins seit dem 5. Oktober 2014, zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklägers C._____ gegen...
	13. Dem Beschuldigten A._____ werden die ihn betreffenden Kosten der Untersuchung (Gebühr in der Höhe von Fr. 40'000.– sowie von ihm verursachte Auslagen), mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Priv...
	15. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, werden dem Beschuldigten A._____ zu 7/10 und der Beschuldigten B._____ zu 1/10 auferlegt un...
	16. Die Kosten der amtlichen Verteidigungen des Beschuldigten A._____ in der Untersuchung und im erstinstanzlichen Verfahren werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten A._____ bleibt im Umfang von 8/10...
	17. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	18. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, werden zu 3/4 dem Beschuldigten A._____ auferlegt und zu 1/4 auf die Gerichtkasse genomm...
	19. Die Kosten der amtlichen Verteidigung des Beschuldigten A._____ im Berufungsverfahren werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten A._____ bleibt im Umfang von 3/4 gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbeha...
	20. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers C._____, der Privatklägerin B._____ und der Privatklägerin D._____ der Untersuchung sowie beider Gerichtsverfahren werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	21. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung, RAin lic. iur. X1._____ sowie an den Beschuldigten A._____ in die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez
	 die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich
	 die Vertretung der Privatklägerin B._____, RAin lic. iur. X2._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 die Vertretung des Privatklägers C._____, RA lic. iur. Y._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 die Vertretung der Privatklägerin D._____, RAin lic. iur. Z._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 den Privatkläger E._____
	(Eine begründete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer eigenen Anträge (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.)
	 die amtliche Verteidigung, RAin lic. iur. X1._____, im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich
	 die Vertretung der Privatklägerin B._____, RAin lic. iur. X2._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 die Vertretung des Privatklägers C._____, RA lic. iur. Y._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 die Vertretung der Privatklägerin D._____, RAin lic. iur. Z._____, im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerschaft
	 die Vorinstanz (mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mitteilungen i.B.a. die Beschuldigte 2 [inkl. Formular A und DNA-Formular an die Koordinationsstelle Vostra/DNA] sowie betr. Dispositivziffer 17 des vorinstanzlichen Urteils)
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste (i.B.a. den Beschuldigten 1)
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich (i.B.a. den Beschuldigten 1)
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A (i.B.a. den Beschuldigten 1)
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten (i.B.a. den Beschuldigten 1)

	22. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

